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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

Integrations- und Zollsektion 

Abteilung 111/2 

Dr. Anton Mairinger ,�) 

An die 

Parlamentsdirektion 

zuhanden Herrn PRUCKNER 

Dr. Karl Renner Ring 3 

1 0 1 0  Wien 

Betrifft: ZOllrechts-Durchführungsgesetz; 

Entwurf 

Sehr geehrter Herr Pruckner ! 

FEDERAl MINISTRY OF FINANCE 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

A - 1 01 0  Wien 

Telephon: (43 )  222 / 5 1 433 / 1 75 8  ext 

Telefax: (43 )  222 / 5 1 39 8 6 0  

Auf unser heutiges Telephonat werden beiliegend 25 Ablichtungen des 

EntwUf-fes 

eines 

Bundesgesetzes zur Durchführung des Zollrechts der Europäischen Gemeinschaften 

(Zollrechts-Durchführungsgesetz - ZollR-DG) 

im kurzen Weg nachträglich übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

, { " . 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz über die Durchführung des Zollrechts 

der Europäische n  Gemeinschaften 

(Zollrechts-Durchführungsgesetz - ZoIlR-DGl 

Der  National rat hat beschlossen:  

Abschnitt A 

Allgemeine Bestimmungen 

Zol l recht 

§ 1 .  ( 1  l Das Zol l recht der Europä ischen Gemeinschaften ist im Anwendungsgebiet nach 

Maßgabe d ieses Bund esgesetzes d urchzuführen.  

(2) Das  Zollrecht der  Europäischen Gemeinschaften umfaßt a l le  Rechtsakte des Rates 

oder der Kommission,  einschl ießlich  der von den Gemeinschaften angenommenen 

völkerrechtlichen Vereinbarungen , welche jewei ls Bestimmungen über E infuhr- oder 

Ausfuhrabgaben enthalten , insbesondere 

1 .  d ie  Verordnung (EWGl Nr. 29 1 3/92 des Rates vom 1 2. Oktober 1 992 zur  Festlegung 

des Zol l  kodex der Gemeinschaften , A Bl EG Nr. L 302 vom 1 9 . 1 0 . 1 9 9 2 , S .l ,  

(Zoll  kodex - ZKl 

2 .  d ie  Verordnung (EWGl Nr .  2454/93 der  Kommission vom 2.  Jul i  19 9 3  mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWGl Nr. 29 1 3/92 des Rates zur 

Festlegung des Zol l  kodex der Gemeinschaften , ABlEG Nr .  L 253 vom 1 1 . 1 0 . 1 99 3 ,  

S . 1 ,  (Zollkodex-Durchführungsverordnung - ZK-DVOl 

3. die Verordnung (EWG l Nr. 9 1 8/83 des Rates vom 28. März 1 9 8 3  über das  

gemeinschaftl iche System der Zo l l  befreiungen ,  AB lEG Nr .  L 10 5 vom 2 3 . 4 . 1 9 8 1 , 

S . 1 ,  ( Befreiungsverordnung - BefrVO l 1 

4. d ie  Verordnung (EWGl Nr .  2 6 5 8/8 7 des Rates vom 23 .  Jul i  1 9 8 7  über d ie  

zolltarifl iche und statistische Nomenklatur sowie den gemeinsamen Z ol ltar if ,  A Bl EG 

Nr .  L 2 5 6  vom 7 . 9 . 1 98 7 ,  S .l ( KN-V O l .  

( 3 )  Soweit i n  diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder 

gemeinschaftsrechtl icher Rechtsakte2 verwiesen wird , sind diese Besti m mungen in ihrer 

jewei ls ge ltenden Fassung anzuwenden.  

1 Eine neue. auf Art. 1 84 ZK gestützte BefreiungsVO ist noch im Jahr 1994 zu  erwarten 

ZoIlR-DG/a/Stand: 24.5 . 1 994 
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§ 2. ( 1 )  D a s  im § 1 genannte gemeinschaft l iche Zol l recht. dieses Bundesgesetz und d ie  

in  Durchführung d ieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen sowie in Österre ich 

anwendbares Völ kerrecht . das sich auf Einfuhr- oder  Ausfuhra bgaben bezieht. (Zol l recht 

im Sinn des Artike ls  1 des Zol lkodex) gelten weiters in  a l len nicht vom Zol l kodex 

erfaßten gemeinschaftsrechtlich und innerstaat l ich geregelten Angelegenheiten des 

Warenverkehrs über die Grenzen des Anwendungsgebietes . einschließlich der Erhebung 

von A bg aben (sonstige Eingangs- oder Ausgangsabgaben)  und anderen Geld le istunge n. 

soweit i n  d iesem B undesgesetz oder in den betreffenden Rechtsvorschriften d ie  Volizie­

hung der Zol lverwaltung übertragen und n icht ausdrück l ich3 anderes best immt ist. 

(2) Auf Fristen .  die in d iesem Bundesgesetz. in Verordnungen aufgrund dieses 

Bundesgesetzes oder in Entscheidungen im Rahmen des Zollrechts festgesetzt werd e n .  

ist d i e  Verordnung ( EW G .  Euratom ) N r .  1 1 82/7 1 d e s  Rates vom 3. Juni 19 7 1  zur 

Festlegung der Regeln für die Fristen . Daten und Termine. ABlEG Nr .  L 1 24 vom 

8 .6 . 1 9 7 1 .  S . l  • ( Fristenverord nung ) anzuwenden:� 

Anwendungsgebiet 

§ 3. ( 1 ) A nwendung sgebiet ist das Bundesgebiet m it Ausnahme des Gebietes der 

Ortsgemeinden J ungholz (Tirol ) und Mitte l berg (Vorarl berg ) .  

(2) D e m  A nwendungsgebiet sind hinsichtl i ch  der A n wendung des Zol lrechts jene 

Gebiete fremder Staaten gleichgestel lt .  in denen österreichische Zollorgane das 

Zol lrecht vol lz iehen dürfen.  und zwar im Umfang d ieser Befugnis .  

(3 )  Im G e biet der i m  Abs .  1 genannten Ortsgemeinden s ind die das 

gemeinscha ftsrechtl ich geregelte Zollrecht d urchführenden Rechtsvorschriften der  

Bundesrepubl ik  Deutschland anzuwenden ; d iese s ind in den beiden Ortsgemeinden d urch 

Auflage beim G e meindeamt kundzumachen . 5  

2 Eine dynamische Verweisung auf eine Norm einer anderen norm setzenden Autorität ist derzeit zwar nicht 
zulässig (s P 6 3  der Legistischen RL 1 990. Tei l  1), nach den Erfahrungen aber unerläßlich, weil  nicht 
bei jeder Änderung des gemeinschaftsrechtl ichen Rechtsbestandes. mit der im Fall der 
Kommissionsverordnungen häufig gerechnet werden muß. der Gesetzgeber befaßt werden kann. 

3 Die Ausnahme von d iesem Grundsatz muß in der betreffenden Bestimmung ausdrücklich als eine 
Abweichung der Regelung vom (sonstigen) Zol lrecht hinsichtlich der Eingangs- oder Ausgangsabgaben 
oder hinsichtlich des betreffenden Warenverkehrs über die G renzen des Anwendungsgebietes gefaßt 
sein. 

4 Für Fristen. d ie in Rechtsakten des Rates und der Kommission (des gemeinschaftlichen Zollrechts) 
festgesetzt s ind,  gilt die Fristenverordnung bereits aufgrund ihres Art. 1 . 

5 Wenn Deutschland auch nach dem Beitritt sein Zol lverwaltungsgesetz (ZoIlVG)  in den beiden Gemeinden 
anwenden kann, kann Abs.3 entfallen. 

ZoIlR-DG/a/Stand: 24.5 . 1 994 2 
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Begri ffsbestimmungen 

§ 4. ( 1 ) Die im Artikel 4 ZK enthaltenen Begriffsbestim mungen gelten auch in den nicht 

unmittelbar den Zoll kodex betreffenden Bestimmungen des Zol lrechts. 

(2) Im übrigen bede utet im Zol lrecht 

1 .  "Abfertigung" d ie  Gesamtheit der Amtshandlungen bei der  Ü berführung von Waren 

in ein Zollverfahren oder bei der Erfül lung der Förml ichkeiten für die Wiederausfuhr 

von Waren6 i m  normalen Verfahren nach den Artike ln  6 2  bis 75 ZK oder in einem 

nach Artikel 7 6  Abs. 1 Buchstabe a oder b ZK vereinfachten Verfahren7; 

2. " Bemessungsgrundlage" al le für die Ermittlung e ines E infuhr- oder 

Ausfuhrabga benbetrages erforderl ichen Grundlagen ,  wie Menge , Beschaffenheit,  

Zollsatz , Urs prung oder Zol lwert; 

3. "Besitz" jeg l iche Form der I nnehabung einer Ware ; 

4 .  "Binnengrenze" d ie  Bundesgrenze gegenüber Mitg l iedstaate n ,  im Fal l  der im § 3 

Abs. 1 genannten Ortsgemeinden jedoch d ie Grenze des Gebietes dieser 

Ortsgemeinden gegenüber dem Anwendungsgebiet;  

5 .  "Bürgschaft" e ine Garantie im Sinn des § 880a A B G B; 

6 .  "Drittstaat" e inen Staat, der nicht Mitgl iedstaat ist; 

7.  " Mitgl iedstaat" einen Staat, der der Europäischen U ni on angehört; 

8. "normaler W oh nsitz " oder "gewöhnlicher Wohnsitz " jenen Wohnsitz ( §  26 der 

Bundesabga be nordnung)  einer natürlichen Person,  zu  dem d iese Person die 

stärksten persönl ichen Beziehungen hat ( Mittelpunkt der Lebensinteressen ); zur 

Erzielung einer e inheitl ichen Praxis unter den Mitg l iedstaaten und zur Vermeidung 

von Schwierig keiten im Verhältnis zu Drittländern kann der Bundesminister für 

Finanzen m it Verordnung nähere Kriterien für die Beurtei lung des Mittelpunktes der 

Lebensinteressen festlegen; 

9 .  "Voraussetzungen"  je nach dem Zusammenhang auch e ine Bedingung oder eine 

Auflage; 

1 0. "Ware" jede bewegl iche körperliche Sache , e inschl ießl ich des elektrischen Stroms8; 

1 1 . "Zol lgrenze" d i e  Bundesgrenze gegenüber Drittstaaten; 

6 Wenn bei der Wiederausfuhr d ie für den Warenausgang vorgesehenen Förmlichkeiten erfüllt (Art. 1 82 ZK)  
und d ie Bestim mungen über die Ausfuhr sinngemäß angewandt werden (Art. 841  ZK-DVO) 

7 Eine Überführung in ein Zol lverfahren ohne Abfertigung ist in den Fäl len einer Anmeldung durch andere 
Form der Wil lensäußerung (Art. 233 ZK-DVO) mögl ich. 

8 Der in Art. 2 Buchstabe b der INTRASTAT-VO Nr. 33 90/9 1 enthaltene Warenbegriff ("alle beweglichen 
Güter, einschließlich des elektrischen Stroms") hat denselben Umfang. Da die Statistik des 
Warenverkehrs a uf die körperliChe Bewegung ( "Beförderung" - Art .3  Abs. 1 INTRASTAT-VO) der G üter 
abstellt, können nur bewegliche körperliche Sachen unter den Begriff der beweglichen Güter fallen, 
nicht auch unkörperliche Sachen (zB Rechte) .  

ZoIlR-DG /a/Stand: 24.5. 1 99 4  3 
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1 2. "Zol lorgane" d ie  Organe der  Zol lverwaltung ,  soweit sie in Vo l lz iehung des Zol lrechts 

oder in Ausübung der Dienstaufsicht oder Fachaufsicht bei der  Vol lz iehung des 

Zol l rechts tätig werden;  

1 3. "Zol lstelle" ein Hauptzol lamt,  e in Zol lamt,  eine Zweigstel le e ines Zol l amtes oder 

einen Zoll posten; 

1 4. "Zol lvergehen" ein Finanzvergehen , dessen Tatbi l d  durch e ine Zol lzuwiderhandlung 

erfül lt  wird ; 

1 5 . "Zol lzuwiderhandlung " jedes Handeln entgegen dem Zol l recht sowie jedes Unterlas­

sen eines zol l rechtl ich gebotenen Handeins und den Versuch einer solchen Handlung 

oder Unterlassung9 . 

( 3 )  Den Zoll organen sind Organe der  Zol lverwaltungen anderer Mitg l iedstaaten 

g leichgestel lt,  wenn sie im Rahmen gemeinschaftl icher Austausch- oder 

Ausbi ldungsprogramme D ienststel len der österre ichischen Zol lverwa ltung zugeteilt sind. 

Eine solche Zutei lung ist nur zu lässig ,  wenn gewährle istet ist , d a ß  das a usländ ische 

Zol lorgan in der Lage ist , a l le  Recht und Pfl ichten eines österre ich ischen Zol l  organes 

wahrzunehmen. 

Nachweispflicht 

§ 5. Wer im Verfahren der Zol l behörden eine abgabenrechtl iche Begünstigung oder 

eine Verfahrenserleichterung in Anspruch nehmen wi l l  oder einen Wegfal l  der Folgen 

einer Zol lzuwiderhandlung anstrebt , hat d ies geltend zu machen und das  Vorliegen der 

hiefür maßgebenden Voraussetzungen der Zol lbehörde nachzuweisen. Wenn der 

Nachweis nach den Umständen nicht zumutbar ist,  genügt die G l aubhaftmachung . 

9 Der Begriff der ZollzuwIderhandlung Ist weiter als der eines Zollvergehens (Finanzvergehens im 
Zollberelchl. Eine Zollzuwiderhandlung liegt beispielsweise auch vor, wenn der subjektive Tatbestand 
eines Zollvergehens (Vorsatz o der Fahrlässigkeit) nicht erfüllt ist. 
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Abschnitt B 

Zollverwaltung 

Zol l behörden 

§ 6. Die Besorgung der Geschäfte der Zollverwaltung obliegt den Zollbehörden. Die 

Zol l behörden und Zollstellen sowie ihre Zuständigkeiten bestimmen sich nach dem 

A bg abenverwaltungsorganisationsgesetz . 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung , Mitte i lungspfl ichten 

§ 7. ( 1 )  Die Zollbehörden sind unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten 

und gesetzl icher Anzeigepfl ichten,  Auskunftspfl ichten und Mitspracherechte befugt, 

sich zur Erfül lung ihrer gesetzl ichen Aufg a be n ,  e inschl ießlich des Verkehrs 

untereinander und mit anderen Abgabenbehörden des Bundes sowie mit D ienststellen 

der Europäischen Gemeinschaften und Zollverwaltungen von Mitgl iedstaate n ,  der 

Personalverwaltung und der Zuweisung von D ienstkleidung , Waffen,  D ienstabzeichen 

und sonstigen Ausrüstungsgegenständen an Zol l organe , der automationsunterstützten 

Datenverarbeitung , einschließl ich der Verknüpfung von Daten a us verschiedenen 

Aufg a benbereichen,  zu bedienen.  

(2 )  Die  Zol lbehörden ha ben die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangten 

Daten über Art ,  Beschaffenheit, Menge , Wert ,  Ursprung , Herkunft und Bestim mung 

von Waren sowie über die am betreffenden Warenverkehr betei l igten Personen von 

Amts wegen bekanntzugeben 

1 .  den zur Verfolgung von Verletzungen von Rechtsvorschriften über d ie  E infuhr,  

A usfuhr oder Durchfuhr von Waren oder  über d ie  Verwendung eingeführter Waren 

im A nwendungsgebiet zuständigen Behörden,  soweit die Daten für eine solche 

Verfolgung erforderl ich sind , 

2. den Behörden oder sonstigen E inrichtungen,  die Bewill igungen ,  Zeugnisse oder 

sonstige im Zollverfahren vorgeschrie bene Unterlagen ausgestellt haben oder zu 

deren Ausstel l ung zuständig gewesen wären, soweit die Daten Aufschluß über die 

Heranziehung oder das Fehlen der Unterlage im Zollverfahren geben , 

3. den Behörden oder sonstigen EinriChtungen,  d ie in anderen a ls  den von den 

Zol l behörden verwalteten Bere ichen für  A bgaben , Erstattungen ,  Förderungen oder 

sonstige Leistungen im Bereich landwirtschaftl icher Marktordnungen zuständig s ind , 

ZoIlR-DGIb/Stand: 1 3 .5. 1 994 
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soweit d ie Daten für die Wahrnehmung der  Aufg aben dieser Behörden oder 

Einrichtungen erforderlich sind , 

wenn die Empfänger  der Daten sich diese auf andere Weise nicht, nicht mit ausreichen­

der Verläßl ichkeit oder nur mit unverhältnismäßig höherem Aufwand verschaffen 

könnten;  die Mittei lung kann auch automationsunterstützt erfolgen. 

(3)  Der Bundesminister für Finanzen ist weiters befugt ,  aus den ihm über die Tätigkeit 

der Zol l behörden zur  Verfügung stehenden U nterlagen auf Antrag Daten bekanntzuge­

ben , wenn sie ke ine Rückschlüsse auf Betroffene zu lassen, keine gesetzl iche Verpfl ich­

tung zur Gehe imha ltung entgegensteht und die Erfü l lung der sonstigen Aufgaben des 

Bundesministeriums für Finanzen dadurch nicht beeinträchtigt wird.  

Mobile Einheiten 

§ 8. Zur Ausübung der Zol laufsicht außerha l b  des A mtsplatzes von Zol lste l len sind 

durch die Finanz landesdirektion mobile Einheiten e inzurichten. Die von Zol lorganen im 

Rahmen der mobi len Einheiten gesetzten Amtshandlungen sind dem Hauptzol lamt der 

Finanzlandesdirektion zuzuordnen, in deren Bereich die m obile Einheit eingerichtet i st. 

Übernahme von Kontro l l befugnissen 

§ 9. ( 1 )  Der Bundesminister für Finanzen hat durch Verordnung im Einvernehmen ( §  5 

Abs. 3 des Bundesministeriengesetzes 1 9 8 6 )  mit dem jeweils in seinem Wirkungsbe­

reich berührten Bundesminister anzuordnen,  daß bestimmte , auf Grund bundesgesetz l i ­

cher oder gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften im Warenverkehr über die Grenzen des 

Anwendungsgebietes durch andere Organe vorzunehmende Kontrol len (Besichtigungen ,  

Probenentnahme n ,  Untersuchungen u .dg l . )  d urch a l l e  oder  bestimmte Zol lste l len 

vorzunehmen s ind , soweit dies der zweckmäßigen,  einfachen und kostensparenden 

Durchführung dieser Kontrollen dient und die O rgane der in Betracht kommenden 

Zollste l len entsprechend geschult und in der Lage sind , diese Kontrollen neben der 

Abfertigung vorzunehmen. 

( 2 )  Läßt der Anme lder die Kontrol len nicht zu oder ergibt die Kontrol le die 

Unzulässig keit der beabsichtigten Beförderung oder Verwendung einer Ware , 50 hat die 

Zol lste l le  die Ware dem Anmelder erst zu  ü berlasse n ,  wenn der Zol lstel le ein die 

Zulässigkeit aussprechender Bescheid der nach den betreffenden Rechtsvorschriften 

(Abs. 1 )  zuständigen Behörde vorgewiesen wird. 
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(3) Auf das Verfahren der  Zol lstel len bei der Durchführung von Kontrol len findet das 

Zollrecht sinngem ä ß  Anwendung. 

Öffnungszeiten 

§ , O. ( 1 )  Waren können vorbehaltl ich der Abs. 2 bis 4 auf den Amtsplätzen der 

Zollstel len nur w ährend der Öffnungszeiten der Zol lste l len gestel lt und abgefertigt 

werden. Die Öffnungszeiten sind von den Finanzlandesdirektionen zu bestimmen und 

durch Anschlag a m  Amtsplatz kundzumachen. Dabei sind bei  an der Zol lgrenze 

gelegenen Zol lste l len  die Ö ffnungszeiten der gegenüberl iegenden Zol lstel len des 

Drittstaates, bei Zo l lstel len für den Eisenbahn-, Post-, Schiffs- oder Luftverkehr die 

Bedürfnisse d ieser Verkehre zu berücksichtigen; außerdem können unterschied l iche 

Öffnungszeiten für verschiedene Arten des Verfahrens vorgesehen werden.  

( 2) Außerhaib der  Ö ffnungszeiten ist auf den Amtsplätzen nur d ie Abfertigung von 

Waren zulässig , d i e  

1 . im Reiseverkehr  mitgeführt werden und z u  nichtkommerz ie l len Zwecken bestimmt 

sind oder 

2. von öffentl ichen Verkehrsunternehmen befördert werden und in  ein 

Versandverfahren übergeführt werden sol len. 

(3) In  anderen Fä l l en  können d ie  Zol lstel len auf Antrag , der w ährend der 

Öffnungszeiten nach A bs .  1 einzubringen ist ,  außerha l b  der  Öffnungszeiten Waren 

einer vorgesehenen zol l rechtl ichen Bestimmung zuführe n ,  wenn dies vom dafür 

erforderl ichen Personalaufwand her vertretbar ist. 

(4) Die Gestel lung und Anmeldung von Waren durch andere Form der Wil lensäußerung 

(Artikel 233 ZK-DVO)  ist auch außerhalb der Öffnungszeiten zu lässig. 

Amtsplatz 

§ " .  ( 1 ) Für jede Zol lste l le sind nach Maßgabe der Bedürfnisse des Warenverkehrs 

Räume, Verkehrsf lächen,  U mschlageinrichtungen und sonstig e  Anlagen als Amtsplatz 

für die Prüfung g e stel lter1 Waren zu bestimmen . Bahnhöfe , öffentl iche Häfen und 

Länden, Flugplätz e , Freizonen und Frei lager bi lden in i hrer gesamten Ausdehnung den 

Amtsplatz einer d ort einger ichteten Zollstel le; in  ausgedehnten Anlagen hat die Zol l-

1 Gestellung ist nur " Mittei lung " 
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stel le  unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Betrei bers jene Tei le des Amtsplatzes 

zu bestimmen, in die Waren zur Vornahme einer Beschau verbracht werden m üssen 

( Beschauplätze) .  

( 2) Die Ausdehnung des Amtsplatzes sowie die Beschauplätze s ind d urch Anschlag bei 

der Zol lstelle kundzumachen .  

(3 )  Tei le  der  nach Abs. 1 bestimmten Anlagen , d ie  von deren Betre i ber e inem anderen 

als der Zollstel le zur Benutzung ü berlassen worden sind , sind n icht A mtsplatz . 

(4) Als Amtsplatz gelten auch öffentl iche Verkehrsmitte l ,  in denen d ie  A bfertigung 

während der Fahrt stattfindet. Eine solche Abfertigung ist nur zulässi g ,  wenn hiefür ein 

verkehrstechnischer Bedarf gegeben ist und d iese Art der Abfert igung unter 

Berücksichtigung des Personalstandes und des Dienstbetriebes der Zol lstel le mögl ich 

ist. Die Zollstelle hat die Verkehrsmittel , bei denen die Voraussetzungen für e ine 

A bfertigung während der Fahrt vorl iegen, durch Anschlag an ihrer Amtstafel 

kundzumachen . Betri fft d ie kundgemachte Regelung einen längeren Zeitra u m ,  so ist die 

Zol lste l le trotz der Kundmachung berechtigt, d ie Abfertigung nicht während der Fahrt 

vorzunehmen, wenn der Personalstand oder der Dienstbetrieb d iese A bweichung erfor­

dert .  

( 5 )  Personen, d i e  den Amtsplatz für nicht der Zollbehandlung d ienende Zwecke 

benutzen . haben d iesen über Verlangen der Zol lstelle zu verlassen sowie behindernde 

Sachen zu entfernen, wenn durch d ie  zweckwidrige Benutzung die Aufdeckung von 

Zollzuwiderhandlungen erschwert oder der Verkehrsfluß behindert oder schutzwürdige 

I nteressen von Parteien des Zol lverfahrens beeinträchtigt werden .  I m  Fal le der  

Weigerung gilt § 50 des Sicherheitspolizeigesetzes mit  der Maßg a b e ,  daß  d ie  dort den 

Organen des öffentlichen S icherheitsdienstes eingeräumten Befugnisse und 

Verpfl ichtungen von den Zol l  organen wahrzunehmen sind . 

( 6 )  Al le zollamtl ichen Amtshandlungen sind , sofern sie nicht ihrer N atur nach nur 

außerhalb des Amtsplatzes stattf inden können, auf dem Amtsplatz durchzuführen. Die 

Zol lstel len können jedoch über Ansuchen fal lweise oder für eine längere Dauer Abferti­

gungen außerhal b  des Amtsplatzes ( Hausbeschauen ) bewi l l igen,  wenn d ies nach dem 

Personalstand und dem Dienstbetrieb  des Zol lamtes ohne Beeinträchtigung des laufen­

den A bfertigungsdienstes mögl ich ist.  D ie  Bewil l igung kann zwec ks Sicherung der 

Einbringung der A bgaben und der  Kosten von der Leistung einer S icherheit abhängig 

gemacht werden.  
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Mitwirkung i m  Zol lverfahren 

§ 1 2. ( 1 )  Die dem grenzüberschreitenden E isenbahn-, Schiffs- , Luft- oder Postverkehr 

d ienenden E inrichtungen sind verpflichtet , d ie  Zol lorgane während einer Tätigkeit nach 

§ 1 1  A bs .  4 und bei  der Hinfahrt zu oder der  Rückfahrt von d ieser Tätigkeit  

unentgelt l ich zu befördern und für eine kosten lose Hin- oder Rückfahrt mit  anderen zur 

Verfügung stehenden öffentl ichen Verkehrsmitteln  zu sorgen, wenn eigene n icht 

vorhanden sind. 

( 2) Mitarbeiter2 der im Abs. 1 genannten E inr ichtungen können mit Zust immung des 

Rechtsträgers zur Erledigung von Geschäften der Zol lstel le als deren Organe herangezo­

gen werden , wenn sie eine Ausbildung nachweisen können , d ie jener der  Zol l organe 

g le ichwertig ist. D iese Mitarbeiter unterl iegen dabei  dem Weisungsrecht der für d ie  

Zol lstel le weisungsbefugten Organe. E ine  Vergütung für  diese Tätigkeit w i rd von der  

Zol lverwa ltung nicht ge leistet. 

( 3 )  Mitarbeiter der im Abs. 1 genannten E inri chtungen haben Zol lzuwiderhandlungen , 

d ie  ihnen i n  Ausübung ihres Dienstes zur Kenntnis kommen , unverzügl ich e iner 

Zol lste l le  anzuzeigen.  

(4) S icherheitsorgane und Mitarbeiter von öffentl ichen Verkehrsunternehmen , d ie  im 

grenzüberschreitenden Verkehr tätig werd e n ,  haben zol lrechtl ich bedeutsame 

Sachverha lte auf  Ersuchen der  Parte ien festzuhalten , wenn kein Zol l organ anwesend 

ist. Die in Betracht kommende Zol lstel le ist von den Feststel lungen unverzügl ich i n  

Kenntnis  zu setzen.  

Beistel lung von Räuml ichkeiten und Anlagen für Zol lstel len 

§ 1 3. ( 1 )  D ie dem grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehr, e inschl ießl ich  

Postverkehr,  oder dem öffentl ichen Warenumschlag dienenden E inrichtungen sind 

verpf l ichtet, in  ihren Betriebsstätten die erforderl ichen Abfertigungsräume , Lagerräume,  

Lagerplätze und Anlagen sowie  deren E inr ichtung für  d ie  dort eingerichteten Zol lste l len 

bereitzustel len.  D ie  genannten Einrichtungen haben weiters diesen Zol lste l len  d ie  

Amtsräume und d ie  für d ie  Zol lorgane notwendigen Aufenthalts- und 

Übernachtungsräume , samt den Nebenräumen,  in  der entsprechenden Anzahl . Größe 

2 Daher a uch Vereinsorgane. wie etwa Zivilflugplatzbetriebsleiter 
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und Ausstattung zur Verfügung zu stel len und für e ine zur zweckmäßigen und 

einfachen Durchführung der Aufgaben d ieser Zol lste l len erforderl ichen Lage al ler d ieser 

Räum e .  Plätze u n d  Anlagen im Rahmen der technischen Mögl ichkeiten zu sorgen .  Wird 

zwischen dem Verpfl ichteten und der Zollverwaltung keine Einigung erzielt . so hat der  

Bundesminister für  Finanzen im Einvernehmen mit d e m  Bundesminister für  öffentl iche 

Wirtschaft und V erkehr über Bestehen und Ausmaß der Verpfl ichtung mit Bescheid 

abzusprechen . D i e  Verpfl ichtungen nach dem ersten und zweiten Satz schl ießen d ie  

Verpfl ichtung e in , d ie  Räume. Plätze und Anlagen i n  g utem Zustand zu  erhalten und für 

ihre Rein igung. Beheizung , Beleuchtung und Belüftung sowie für die sonst zu ihrer 

Benutzbarkeit e rforderl ichen Leistungen zu sorgen .  

( 2 )  Soweit der nach A bs. 1 Verpflichtete nicht schon nach den haushaltsrechtl ichen 

Vorschriften des Bundes Anspruch auf eine Vergütung hat.  sind ihm die aus der 

Erfül lung der Verpfl ichtung nach Abs.  1 zweiter Satz erwachsenden Sel bstkosten auf 

Antrag von der  Zo l lbehörde zu vergüten; zur Vereinfachung der A brechnung können 

hiefür auch auf Grund der durchschnittl ichen Sel bstkosten berechnete Pauschalsätze 

angewendet w e rden. Wird zwischen dem Verpfl ichteten und der Zol lbehörde keine 

Einigung erz ie lt , s o  hat der Bundesminister für F inanzen ü ber den Kostenersatz m it 

Bescheid a bzusprechen. 

Bewaffnung3 und Zwangs befugnisse 

§ 14. ( 1 )  S oweit  es für die Ausübung besonderer Aufgaben der Zol lorgane oder zu 

ihrem eigenen Schutz erforderlich ist , sind den betroffenen Zol l organen Dienstwaffen 

zur Verfügung zu stel len.  

( 2 )  Beim Waffen g ebrauch haben die Zol lorgane d ie  im Waffengebrauchsgesetz 1 96 9 .  

ausgenommen i n  dessen § § 1 1  bis 144• den Organen der öffentlichen Sicherheit 

eingeräumten Befugnisse und Verpflichtungen wahrzunehmen. Der mit 

Lebensgefährdung verbundene Gebrauch einer Waffe gegen Menschen ist auch zur 

Erzwing ung der  rechtmäßigen Festnahme oder zur Verhinderung des Entkommens einer 

rechtmäßig festgehaltenen Person zulässi g .  d ie ü berwiesen oder dringend verdächtig 

ist, ein vorsätzl iches Zol lvergehen. ausgenommen e ine Finanzordnungswidrigkeit.  

begangen zu haben .  wenn Grund zu der Annahme besteht. daß sie eine Waffe oder e in  

3 Die Zuteilung einer Dienstkleidung und von Dienstaozeichen erfolgt in  einer auf § 60 BDG gestützten 
Verordnung des BMF 

4 Nicht anzuwenden sind die Bestimmungen über den Waffengeorauch geschlossener Einheiten. 
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anderes Mittel , dessen Wirkung der einer Waffe gleichkommt.  bei  sich führen und zum 

Widerstand benützen könnte , 

(3 )  Versucht eine von Zol l organen vorschriftsmäßig angerufene Person sich der 

Amtshandlung durch die Flucht in ein Gebäude,  in e inen anderen geschlossenen Raum 

oder auf ein zum H auswesen gehöriges, eingefriedetes Grundstück  zu entziehen ,  so 

sind die Zollorgane bei G efahr im Verzug ohne Einholung einer besonderen Ermächti­

gung befugt, zu fordern , daß das Gebäude, der geschlossene Raum oder das zum 

Hauswesen gehörige  e ingefriedete Grundstück,  wenn sie gesperrt sind , geöffnet und 

den Zol lorganen der E intritt ermögl icht wird , um die e ntflohene Person samt den 

al lenfal ls mitgeführten Waren anzuhalten und der gesetz l ichen Amtshandlung zu unter­

ziehen. Wird die Ö ffnung verweigert ,  so sind die Zol lorgane befugt,  die Öffnung zu 

bewirken .  Über die Gründe und das Ergebnis der Amtsha nd lung i st dem Betroffenen 

auf sein Verlangen sofort oder zumindest binnen 24 Stunden e i n e  Bescheinigung 

auszufolgen .  

Zol l wache 

§ 1 5 . ( 1 ) Die Zol l  wache ist ein uniformierter , bewaffneter Wachkörper des Bundes . 

(2)  Der Zol lwache obl iegt d ie Ü berwachung der Zol lgrenze und d ie  Überwachung des 

Warenverkehrs über die Zol lgrenze. Bei dieser Überw a chung g esetzte Amtshandlungen 

von Zollwacheorganen sind dem Hauptzollamt zuzurechnen.  in d e ren Bereich die 

Zol lwachabtei lung errichtet ist.  

(3 )  Zol lwacheorgane können auch als Organe der Zo l lbehörden herangezogen werden; 

dabei haben sie die den Zol lorganen nach dem Zollrecht zukommenden Befugnisse und 

Pfl ichten wahrzunehme n .  

( 4 )  Für die Organisation und d e n  I nspizierungsdienst der  Zol lwa che sind i m  

Bundesministerium f ü r  Finanzen und bei den Finanz landesdire ktionen Angehörige der 

Zollwache heranzuziehen .  I nnerhalb des Bereiches einer F inanzlandesdi rektion können 

aufgrund örtl icher Erfordernisse AußensteI len (Abschnittsinspe ktorate ) errichtet 

werden, denen der  E insatz der  Zol l  wache für Aufgaben nach A bs . 2  in den ihnen 

zugewiesenen Gebietstei len obl iegt. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs . 2  

sind Zollwachabtei lungen e inzurichten und ihnen entsprechend e  Gebietstei le 

zuzuweisen. 
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Abschnitt C 

Zollaufsicht 

Grundsätzl iche Bestimmung 

§ 1 6. ( 1 ) Die Zol laufs icht umfaßt die Maßnahmen der zol lamtl ichen Ü berwachungl, der 

zo l lamtl ichen Prüfungen2, der a mtl ichen Aufsicht , die Zol laufsicht über das Gebiet in 

unmitte lbarer Nähe der Zol lgrenze und d ie sonstigen in d iesem Abschnitt vorgesehenen 

Maßnahmen. 

(2 )  In  Ausübung der Zol laufsicht ist § 143 der Bundesabgabenordnung s inngemäß 

anzuwenden , auch wenn sich d ie  Auskunft nicht auf die für  d ie Abgabenerhebung 

maßgebl ichen Tatsachen bezieht.3 

Zol l amtl iche Ü berwachung 

§ 1 7. ( 1 ) Der zol lamtl ichen Ü berwachung unterl iegen Waren, wenn 

1 .  d ies im Zol l kodex4 , in  sonstigen gemeinschaftsrechtl ichen Rechtsakten oder  in 

anderen bundesgesetz l ichen Best immungen5 vorgesehen ist oder 

2 .  d ie Waren Verboten oder Beschrän kungen hinsichtl ich des Besitzes oder der 

Verbringung ( Beförderung ) im  Verkehr über die Grenzen des Anwendungsgebietes 

unterliegen . 

( 2) Der zol lamtlichen Überwachung unterl iegen auch Behältnisse und 

Beförderungsmittel ,  bei denen Grund zur Annahme besteht , daß sich in ihnen in Abs. 1 

angeführte Waren befinden. 

Amtl iche Aufsicht 

§ 1 8. ( 1 ) Der amtl ichen Aufsicht unter l iegen Betriebe , in welchen in  § 1 7  A bs . 1 

angeführte Waren hergestel l t ,  be- oder verarbeitet oder gelagert w erden. 

(2) D ie  amtliche Aufsicht umfaßt d ie  in  der  Bundesabgabenordnung6 vorgesehenen 

Maßnahmen und die in diesem A bschnitt geregelten besonderen Maßnahmen.  

1 Art. 4 Nr. 1 3  ZK 
2 Art.4 Nr. 1 4  ZK 
3 Die Auskunftsofiicht erstreckt sich damit auch auf Tatsachen, die nicht der Abgabenerhebung und der 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung, sondern sonstigen Zwecken der Zollaufsicht dienen. 
4 Insb. Art .37 und 59 ZK 
5 ZB tür verbraucnsteuerpflichtlge Waren 
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Zol laufsicht über das Gebiet in  unmitte lbarer Nähe der Zol lgrenze 

§ ' 9. ( 1 )  Die Err ichtung von Baul ichkeiten und Einfriedungen sowie die Anlegung von 

Verkehrswegen in unmittelbarer Nähe der Zo l lgrenze bedarf der Zustimmung der Finanz­

landesdi re ktion . D ie  Zustimmung ist zu erte i len ,  wenn durch diese Baul ich keiten und 

Anlagen  die Grenzüberwachung und die Verhinderung von Zollzuwiderhandlungen n icht 

erschw ert werden . Ohne Zustimmung der Finanzlandesdirektion hergestellte Anlagen 

s ind unbeschadet der sonstigen Rechtsfolgen  vom Eigentümer unverzügl ich zu beseiti­

gen. 

( 2) Die Entfernung von Anlagen, d ie sich in  unmittelbarer Nähe der Zollgrenze befinden 

und ihrer Ü berwachung dienen , bedarf der Zust immung der Finanzlandesdi rekt io n .  D ie  

Zustim mung ist zu ertei len, wenn durch d ie  Entfernung der  Anlagen die Grenzüberwa­

chung und die Verhinderung von Zol lzuwiderhandlungen nicht erschwert werden.  

(3 )  D ie  Zo l l  organe sind befugt, zur Verhinderung von Zol lzuwiderhandlungen Persone n ,  

d i e  sich ohne erkennbaren gerechtfertigten G rund in  unmitte lbarer Nähe der  Zol lgrenze 

aufhalten ,  zum Verlassen dieses Gebietes aufzufordern. 

Zol lstraßen 

§ 20. ( 1 )  Waren dürfen , soweit im Zol lrecht n icht Ausnahmen zugelassen s ind , nur auf  

Zol lstraßen über  d ie  Zollgrenze verbracht werden.  

(2 )  Zo l lstraßen s ind d ie  nachstehend genannten Verkehrswege zwischen der  Zol lgrenze 

und der an  diesem Verkehrsweg gelegenen Zo l lste l le ,  bei der die Verpfl ichtung nach 

Artikel 3 8  Abs.  1 Buchstabe a ZK zu erfü l len ist :  

1 .  öffentl iche Eisenbahnl inien, d ie über d ie  Zo l lgrenze führen; 

2. öffentl i che H äfen und Länden an Gewässern , durch die die Zol lgrenze verläuft , sowie 

ihre Zufahrten;  

3.  Land- und Wasserstraßen , die über d ie  Zo l lgrenze führen und an denen e ine Zol lste l le ,  

ausgenommen ein Zoll posten , errichtet ist ; d iese Straßen sind vom Bundesminister 

für F inanzen im Bundesgesetzblatt kundzumachen und , wenn ihr Verlauf  ansonsten 

unklar  wäre , von den Finanzlandesdirektionen d urch Tafeln zu kennzeichne n .  

(3 )  Zo l lstraßen s i n d  ferner Rohrleitungen und e lektrische Leitungen, d i e  über d i e  

Zol lgrenze führen .  

6 § § 1 54 - '57 BAD 
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(4) Der Weg auf der  Zol lstraße muß ohne A bweichung, ohne Verzögerung und ohne 

Änderung der Ladung zurückgelegt werden,  sofern n icht die Finanzlandesdirektion für 

öffentliche Verkehrsunternehmen aus Betriebsgründen A usnahmen gestattet. Durch 

unvorhergesehene Ereignisse oder durch natürl iche E infl üsse auf der Zollstraße eingetre­

tene Beförderungsunterbrechungen oder Änderungen der  Ladung sind der Zollstelle 

sofort anzuzeigen."7 

(5 )  Die Finanzlandesdirektion kann für Zeiten ger ingen Verkehrs d ie Verbringung von 

Waren über die Zo l lg renze auf Zol lstraßen im Sinn des  A bs. 2 Nr. 3 untersagen oder d ort 

nur den Grenzübertritt mit Waren zulassen ,  d ie durch a ndere Formen der 

Willensäußerung ( A rti kel 233 ZK-DVO) angemeldet w e rden können und keinen Verboten 

und Beschränkungen unterl iegen , wenn den Bedürfnissen des grenzüberschreitenden 

Verkehrs über nahegelegene andere Zol lstraßen oder Nebenwege ausreichend Rechnung 

getragen ist. So lche Verordnungen sind durch Ansch lag  an der betreffenden Zollstraße 

und beim Gemeind eamt der O rtsgemeinde, in  deren Ge biet sich die Zollstraße befindet, 

kundzumachen. 

Nebenwegverkehr 

§ 2 1 .  ( 1 ) Außerh a l b  von Zol lstraßen ist der Verkehr ü ber  d ie Zol lgrenze 

(Nebenwegverkehr )  zulässig für 

a) Reisende ,  die nur  Waren mit sich führen , die durch andere Formen der 

Wil lensäußerung (Arti kel 233 ZK-DVO) angemeldet w erden können und keinen 

Verboten und Beschränkungen unterl iegen , unter E inhaltung der von der 

Finanzlandesdi re ktion bestimmten Überwachungsmaßnahmen; 

b) Waren,  die an läßl ich eines Elementarereignisses oder  U nfal les geborgen werden; nach 

der Bergung sind d ie Waren sobald wie mögl ich der  nächsten Zol lstelle zu gestel len8 . 

( 2 )  Die Finanzlandesdi rektionen können auch in anderen a ls  den im Abs. 1 angeführten 

Fällen einen Nebenwegverkehr zulassen; dabei haben sie die zur Einhaltung der Zol lvor­

schriften notwend igen Ü berwachungsmaßnahmen und , wenn d ie Einbringung der 

Abgaben gefährdet wäre,  auch die Leistung einer S icherheit anzuordnen . 

(3) Verordnungen nach A bs.  1 Buchstabe a oder A bs .  2 sind d urch Anschlag beim 

Gemeindeamt der  Ortsgemeinde .  in deren Gebiet s ich der Nebenweg befindet, kundzu­

machen.  

7 S auch Art .39  Abs .  1 Z K  
8 Die Gestellung besteht i n  der Mitteilung. daß sich d i e  geborgenen Waren an einem bestimmten Ort 

befinden. Eine Vorführung der Waren zur Zollstelle kann von d ieser allenfal ls verlangt werden. 
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Al lgemeine Maßnahmen der Zol laufsicht 

§ 22. ( 1 ) Die Zol l  organe sind zur Ausübung der Zol laufsicht befugt ,  

1 .  an Orten , d ie  nicht mehr a l s  1 5  Ki lometer von der  Zo l lgrenze entfernt s ind , Wege, 

Grundstücke und Baul i chkeiten jederzeit ungehindert zu betreten oder auf 

vorhandenen d afür geeigneten Wegen zu befahren,  auch wenn dies sonst der 

Al lgemeinheit untersagt ist;  im Fal l  der Verfolgung einer vorschriftsmäßig 

angerufenen Person ist das Verlassen dieser Wege zulässig .  Diese Berechtigung gi lt 

auch für eingefriedete , n icht in unmittel barer Verbindung m it W ohngebäuden 

stehende Grundstücke , wie umzäunte Fluren und Wi ld parke , sowie zum Hauswesen 

gehörige , jedoch n icht geschlossene Räuml ichkeiten oder e ingefriedete Grundstücke , 

wie offene Höfe und Lagerplätze. Den Zol lorganen ist ohne Zust immung des Besitzers 

das Betreten von Wohngebäuden und den mit ihnen in unmitte lbarer Verbindung 

stehenden geschl ossenen Räumen oder eingefriedeten Grundstücken sowie der zum 

Hauswesen gehörigen , jedoch mit Wohngebäuden nicht unmitte l bar  verbundenen 

geschlossenen R äuml ichkeiten ,  wie Kel ler, Scheunen u .dg l . ,  untersagt; 

2. Personen anzuh alten und körperl ich zu durchsuchen ,  wenn G rund zur Annahme 

besteht, daß sie Waren bei sich verborgen halten , die der  zo l l amtl ichen Ü berwachung 

unterl iegen , 

3. Beförderungsmittel a nzuhalten und zu durchsuchen sowie Behä ltnisse und Waren zu 

untersuchen; 

4.  über die Beachtung der Zo l lvorschriften Auskünfte zu verlangen sowie Zol l - ,  Fracht­

und sonstige Papiere e inzusehen.  

(2) Ist die Ausübung der Befugnis nach Abs. 1 Nr .2  und 3 an  O rt und Stel le nicht tunl ich, 

so hat sie bei der nächstge legenen der Zol lverwaltung zur Verfügung stehenden 

Einrichtung zu erfolgen,  welche die dafür erforderlichen Voraussetzungen bietet . Dies 

g i lt für körperl iche D urchsuchungen auch dann , wenn es d ie angehaltene Person 

verlangt. Bei der D urchsuchung von Personen sind § 3 1 A bs . 2  Z 6 und § 40 Abs.4 des 

Sicherheitspol izeigesetzes s inngemäß anzuwenden9 . 

Führung von Aufzeichnungen 

§ 23. ( 1 ) Personen ,  

9 Nach § 3 1 Abs.2 Z 6 SPG ist eine Durchsuchung eines Menschen außer in N otfäl len durch eine Person 
desselben Geschlechts vorzunehmen, 

Nach § 40 Abs.4 SPG haben sich die Organe auf eine Durchsuchung der Kleidung und eine Besichtigung des 
Körpers zu beschränken, es sei denn, es wäre auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen. der 
Betroffene habe einen G egenstand in seinem Körper versteckt; in solchen Fäl len ist mit der 
Durchsuchung ein Arzt zu betrauen. 
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1 .  die im Rahmen ihrer gewerbl ichen oder beruflichen Tätigkeit a ls  A bga bepf l ichtige 

oder Haftende ( §  77 BAO )  h insicht l ich von Einfuhr- oder Ausfuhrabga ben in 

Betracht kommen oder sonst am Warenverkehr über die Grenze des 

Anwendungsgebietes hinsichtl ich der  der zollamtlichen Ü berwachung 

unterliegenden Waren betei l igt  sind oder 

2 .  denen im Rahmen des Zollrechts Begünstigungen oder Verfahrenserle ichterungen 

zustehen , die an ein Verhalten d ieser Personen gebunden sind , 

treffen besondere Aufzeichnungspfl ichte n .  

( 2) D ie  in  Abs. 2 genannten Personen haben al le amtlichen Belege ü ber  d i e  

D urchführung des Zollverfahrens u n d  ihre d ie  zol lrechtl ich bedeutsamen Vorgänge be­

treffenden kaufmännischen und s onstigen Belege (wie Handelsrechnungen , Fracht­

rechnungen , Ursprungsnachweise , Vorl ieferantenerklärungen) sowie d ie  d iesbezügl ichen 

Bücher und Aufzeichnungen nach einer ze it l ichen und sachl ichen Ordnung so zu 

bezeichnen und durch drei Jahre a ufzubewahren, daß deren Vol lständig keit und Zusam­

mengehörigkeit ohne besonderen Aufwand und ohne wesentl iche zeitl iche Verzögerung 

festgestellt werden kann. Werden Belege einem anderen weitergegeben , so ist d ies in 

den Aufzeichnungen festzuhalten ;  von Belegen,  die in das Ausland weitergegeben 

werden,  sind Kopien aufzubewahren . 

(3)  Der Anmelder hat den inländischen Versendern oder Empfängern von Waren ,  denen 

er  keine Belege über die Durchführung des Zol lverfahrens weitergeben kann , die Daten 

der zo l l rechtlichen Behandlung der Waren schriftl ich bekanntzugeben . 

Nachschauen 

§ 24. ( 1 ) In  Ausübung der Zol laufsicht sind die Zoll behörden befugt, bei d e n  in § 23 

Abs. 1 genannten Personen N achschauen vorzunehmen. Die Nachschau kann d ie  

E insichtnahme in d ie betriebl ichen oder s onstigen Aufzeichnungen und Be lege über  zol l­

rechtl ich bedeutsame Vorgänge,  die Prüfung von Waren und die Prüfung und 

U ntersuchung von im g renzüberschreitenden Verkehr eingesetzten Umschl ießungen und 

Beförderungsmitteln einschließe n .  Für d ie  Prüfung von Waren gelten die B estimmungen 

des Zol l kodex über d ie Beschau .  Die m it d e r  Vornahme der Nachschau betrauten Organe 

haben sich zu Beginn der Amtshand lung unaufgefordert über ihre Person a uszuweisen 

und den Prüfungsauftrag ,  der den G egenstand der Nachschau zu umschrei ben hat, 

vorzuweisen. 

( 2 )  Zur Anordnung von Nachschauen nach Abs.  1 ist, soweit d ie  Nachsc h a u  im Rahmen 

einer zo l l rechtl ichen Bewil l igung erfolgt, die Zol lbehörde zuständig, d ie d iese Bewi l l igung 
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erte ilt hat ,  i m  übrigen das Hauptzol lamt der F inanz landesd irektion ,  in deren Bereich der  

Betroffene e inen Wohnsitz oder den Sitz , d ie  H a u ptverwaltung oder eine dauernde 

Niederlassung hat .  

Abgabenbehörd l iche Prüfungen 

§ 25. ( 1 ) D ie Zol l behörden können abgabenbehördl iche Prüfungen ( §  § 147 bis 1 5 1 der  

Bundesabgabenordnung ) bei den in § 23 A bs . 1 genannten Personen auch dann 

durchführen, wenn d iese nicht abgabepfl icht ig s ind . 

(2)  Bei Prüfungen nach Abs. 1 kommen den Zo l lbehörden und deren Organen d ie  in  den 

Abgabenvorschriften enthaltenen Befugnisse zu a bg abenbehördl ichen Prüfungen lO sowie 

die in d iesem A bschnitt geregelten besonderen Befugnisse zu .  

Beschlagnahme von Waren 

§ 26. ( 1 )  Die Zol l  organe sind bei Gefahr i m  Verzug befugt, Waren zu besch lagnahmen,  

wenn 

1. d ies zur  Ausübung der zol lamtlichen Ü berwachung erforderlich ist und a ndere in  

diesem Bundesgesetz vorgesehene Maßnahmen zur  Gewährleistung der  z ol l amtl ichen 

Ü berwachung nicht möglich oder nicht tunl ieh s ind , oder 

2. ohne d iese Beschlagnahme die Abnahme von Gegenständen , auf deren Verfa l l  oder 

E inziehung rechtskräftig erkannt worden ist , oder d ie E inbringung von gemeinschaft­

l ichen oder bundesrechtl ich geregelten öffentl iChen Abgaben und Nebenansprüchen 

zu d iesen oder von Geldstrafen , Wertersatzstrafen oder Kosten eines Finanzstrafver­

fahrens gefährdet wären , oder 

3_ diese Waren a l s  Beweismittel in einem Verfahren zur Erhebung von Einfuhr- oder 

Ausfuhrabgaben benötigt werden und ohne d iese Beschlagnahme zu befürchten ist,  

daß s ie  ansonsten für dieses Verfahren n icht zur Verfügung stehen. 

(2) Ohne Gefahr im Verzug darf eine Besch lagna hme nur in den Fäl len des A bs_ 1 N rn_ 1 

und 3 und nur auf  Grund einer Entscheidung des Hauptzol lamtes vorgenommen werden .  

(3 )  D ie  a bgenomm enen Waren sind ohne unnötigen Aufschub der Behörde,  d ie für  d ie  

weiteren Maßnahmen zuständig ist , a bzul iefern . I st d i e  A bl ieferung nicht m ögl ich , s o  i st 

diese Behörde unverzüglich von der Besch lagnahme in  Kenntnis zu setzen. Für Maßnah­

men der Zo l lbehörden gelten die § § 90 Abs.  1 ,  9 1  und 92 des Finanzstrafgesetzes s inn­

gemäß.  

1 0 § § 1 47 - 1 5 1  BAD 
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(4) Befinden s ich i m  Zeitpunkt der Beschlagnahme d ie  Waren in  einem Beförderungsmit­

te l .  so kann d ieses zur Beförderung der Waren an e inen für d ie Verwahrung geeigneten 

Ort verwendet werden.  wenn eine Umladung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand mögl ich ist .  

Nämlichkeitszeichen.  Zol lverschluß l l 

§ 27. ( 1 )  Zur Ausübung der zol lamtlichen Ü berwachung können Waren mit 

Nämlichkeitszeichen versehen oder unter Verschluß g elegt werden.  Ausländische 

Zollverschlüsse sowie  private Verschlüsse können statt e igener Verschlüsse anerkannt 

werden . wenn sie d ieselbe Sicherung gewährle iste n .  und s ind sodann den Verschlüssen 

im Sinn des ersten S atzes gle ichgestellt. 

(2) Durch die Verwendung von Verschlüssen und Näml ichkeitszeichen dürfen die Waren 

nicht beschädigt und die zulässige Verwendung der Waren nicht beeinträchtigt werden .  

(3)  An Packstücken . Laderäumen und Räumlichkeiten d ürfen Verschlüsse nur 

angebracht oder a nerkannt werden, wenn damit gewährleistet ist,  daß Waren weder 

eingebracht noch e ntnommen werden können . ohne den  Verschluß zu verletzen oder 

sonst sichtbare S puren am Verschluß oder an den Wandungen zu hinterlassen. 

(4) Soweit dies in völ kerrechtlichen Vereinbarungen vorgesehen ist. kann für Beförde­

rungsmitte l .  d ie i m  Verkehr über die Zollgrenze eingesetzt werd e n .  das Vorliegen der 

Voraussetzungen des Abs. 3 al lgemein durch Ausste l lung eines Verschlußanerkenntnis­

ses festgestel lt werden.  Für d ie Ausstellung ist das H au ptzo l lamt der Finanzlandes­

direktion zuständ i g . in deren Bereich der Antragstel ler  seinen W ohnsitz oder Sitz hat. 

Ü berwachung bei Begünstig ungen 

§ 28. Wenn Begü nstigungen oder Verfahrensvereinfachungen in  Anspruch genommen 

werden . hat d ie Z o l l behörde außerdem die Befugn is .  

1. dem Begünstigten d ie  für  eine einfache und kostensparende Ausübung der Zollauf­

sicht notwend igen Anordnungen zu ertei len über 

a) den Bezug,  d i e  Be- oder Verarbeitung ,  die Verwendung . den Absatz und die 

Lagerung der den Gegenstand der Begünstigung oder Verfahrensvereinfachung 

bildenden W aren und der Erzeugnisse aus ihne n .  

1 1  S auch Art . 7 2  ZK und Art. 349 ZK-DVO (Versandvertahrenl und Art. 7 4 9  ZK-DVO (passive Veredelung) 
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b) die Führung von besonderen Aufzeichnungen über zol l recht l ich bedeutsame 

Vorgänge oder Tatsachen sowie die Ablage diesbezügl icher  Belege und deren 

Vorlage an d ie Zol lbehörd e .  

c )  d i e  Abschl ießung d e r  Betriebsstätte oder Betriebsräume.  i n  denen sich Waren 

befinden. die Gegenstand der Begünstigung oder Verfahrensvereinfachung sind . 

sowie ihrer Einrichtungen ;  

2 .  im Fa l l  von Begünstigungen oder  Verfahrensvereinfachung e n .  deren A usübung 

Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtl ich der im betreffenden Verfahren a nzuwenden­

den Rechtsvorschriften erfordert. dem Begünstigten aufzutrag e n .  e inen Verantwortl i­

chen zu bestellen .  der ü be r  solche Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und Gewähr 

für die Einhaltung der Zol lvorschriften bietet; 

3. die Betriebsstätte . in der d ie  Begünstigung oder Verfahrensvereinfachung a usgeübt 

wird oder die Waren aufbewahrt werden . unter ständige Ü berwachung z u  stel len . 

wenn auf andere Weise d ie  E inhaltung von Bedingungen oder Auflagen für die 

Gewährung der Begünstigung oder Verfahrensvereinfachung n icht überwacht werden 

kann; 

4 .  den Verantwortl ichen a bzulehne n .  wenn er den Erfordernissen der Nr.  2 nicht 

entspricht. 

Ü berwachung bei Verboten und Beschrä n kungen 

§ 29. ( 1 )  D ie  Zoll behörden und d ie  Zol lorgane haben an  der Vol lz iehung von Verboten 

und Beschränkungen des Besitzes . der Verbringung oder der Verwendung von Waren im 

Verkehr über die Grenzen des Anwendungsgebietes nach Maßg a be der nachstehenden 

Absätze mitzuwirken.  selbst wenn ihnen dies in den die einze lnen Verbote oder 

Beschränkungen betreffenden Rechtsvorschriften nicht eigens aufgetragen und der 

Bundesminister für Finanzen n icht zur Vol lziehung dieser Rechtsvorschriften zuständig 

ist.  

( 2) Wird eine Ware . d ie einem Verbot oder einer Beschränkung im S i nn des Abs.  1 

unterliegt oder von der nach den Umständen des Fal les anzunehmen ist .  daß sie einem 

solchen Verbot oder einer solchen Beschränkung unterl iegt. zu e inem Zol lverfahren 

angemeldet oder sonst bei Anwendung des Zollrechts entdeckt. so ist unbeschadet der 

Annahme der Anmeldung 12 die unzulässige Verfügung über die Ware zu untersagenl3 . 

Abweichende Regelungen der Aufgaben und Befugnisse der Zol lverwaltung und ihrer 

Organe in diesen Fäl len ble iben unberührt. 

12 Die Annahme der Anmeldung kann aus Gründen von Verboten oder Beschränkungen nicht abgelehnt 
werden (Art.6 3  ZK)  

1 3 Art. 7 3 Abs. 1 und Art .  7 5 Abs. l zweiter Gedankenstrich ZK widersprechen der Überlassung solcher 
Waren 
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( 3 )  Zur Verhinderung einer unzulässigen Verfügung sind die Zoll organe bei G efahr im 

Verzug befugt, d ie  Ware zu  beschlagnahmen.  § 26  Abs. 3 und 4 ist anzuwenden.  

(4)  D i e  befaßten Zol lbehörden und Zol lorgane s ind überdies befugt, in  den Fä l len der 

Abs.  2 b is  4 auch die zur Aufklärung des Fal les notwendigen Ermittlungen durchzufüh­

ren oder ,  wenn dies nicht mögl ich ist ,  die zur Verfolgung von Zollvergehen zuständige 

Zo l lbehörde zu verständigen , die sodann d iese Ermittlungen durchzuführen hat,  a uch 

wenn a ndere Behörden oder Gerichte zur Verfolgung und Bestrafung der Zuwiderhand­

lung  zuständig sind . Für die Durchführung der Ermittlungen gelten d ie Best i m mungen des 

Finanzstrafgesetzes über das verwaltungs behördl iche Finanzstrafverfahren . 

Weitergehende gesetzliche Regelungen über d ie Zuständigkeit der Zol lbehörden bei der 

Verfo lgung von Zuwiderhandlungen gegen Verbote und Beschränkungen des  

Warenverkehrs blei ben unberührt .  

Ü berwachung be i  öffentl ichen Beförderungsunternehmen 

§ 30 . Die dem l in ienmäßigen Verkehr über die Zol lgrenze dienenden U nternehmen sowie 

die Betreiber von Flughäfen, H äfen und ä hnl ichen Einrichtungen sind verpfl ichtet , d ie für 

die D urchführung des Zollverfahrens in den Grenzstationen notwendigen A bsperr- und 

S icherungsmaßnahmen zu treffen und durch ihre Bediensteten an d iesen M a ßnahmen 

mitzuwi rken. Sie haben überdies bei der Erste l lung ihrer Fahrpläne auf d ie  für d ie 

A bfertig ung erforderlichen Aufenthalte Bedacht zu nehmen , die Fahrpläne rechtzeiti g 

bekanntzugeben und jede Änderung der Fahrpläne,  jede Abweichung von den  Fahrplänen 

sowie die Ankunft und die Abfahrt von außerplanmäßigen Fahrzeugen zeitgerecht der 

zuständigen Zollstelle bekanntzugeben. 

Ü berwachung im Luftverkehr 

§ 3 1 . ( 1  ) Aus Drittstaaten eingeflogene oder zum Abflug nach Drittstaaten bestimmte 

Luftfahrzeuge dürfen im Anwendungsgebiet nur landen oder abfl iegen 

1 .  auf einem Flugplatz , auf dem eine Zol lstel le eingerichtet ist (Zol lf lug platz ) ,  oder 

2 .  a ußerhalb  eines solchen Flugplatzes nach Maßgabe des § 21 Abs.  1 und 2 sowie zur 

oder nach Hi l feleistung bei E lementarereignissen oder Unglücksfäl len.  

(2 )  Vor  der Landung und nach dem A bflug im Sinn des Abs. 1 dürfen aus dem Luftfahr­

zeug im Anwendungsgebiet Waren nur m it Zustimmung der Zollstel le a bg e worfen 

werden .  D ie  Zustimmung ist zu erte i len ,  wenn sichergestellt ist, daß der z ol lamtl ichen 

Ü berwachung unterliegende Waren dem vorgesehenen Zollverfahren zugeführt werden. 
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(3 )  Von N otlandungen,  Notabwürfen und N otabsprüngen ist d ie nächstgelegene 

Zol lstel le , a l lenfa l l s  im Weg der nächstgelegenen Dienststel le der Zollverwaltung , der 

Sicherheitsbehörden , der Bundespolizei oder der Bundesgendarmerie ,  zu verständigen .  

Zur Wahrung der zo l lamtl ichen Überwachung sind einschreitende Zoll- oder S icherheits­

organe befugt, in die die Waren betreffenden Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen und 

das Luftfahrzeug und die Waren unter Aufsicht zu nehmen.  

(4) Der H a lter e ines Zollf lugplatzes hat auf  d iesem unter  Beachtung diesbezügl ichen 

Gemei nschaftsrec hts durch baul iche und organisatorische Maßnahmen Sorge zu tra g e n ,  

d a ß  e in Bereich e ingerichtet ist, in  dem sich Personen v o r  d e r  Anmeldung v o n  Waren 

anläßl ich der A n kunft aus Drittstaaten oder nach der Anmeldung von Waren anläßl ich 

des A bflugs nach D rittstaaten oder zwischen der  Ankunft und dem Abflug aufhalten und 

Waren w ä hrend d ieser Zeiten aufbewahrt werden können .  Der Verkehr zwischen diesem 

Bereich und dem ü brigen Anwendungsgebiet ist nur ü ber d ie von der Zollste l le 

zugelassenen Zu- und Abgänge gestattet. Diese sind vom Flugplatzhalter unter S perre 

oder Aufsicht zu ha lten , soweit sie nicht d urch Behördenorgane überwacht werden . 

Personen d ürfen s ich in diesem Bereich nur aufhalte n ,  wenn ihnen der Zutritt nach den  

für d ie Benützung des Zivilflugplatzes geltenden Rechtsvorschriften gestattet i s t  und s ie  

sich a ls  berechtigt a usweisen können. 

( 5 )  Wer in  dem im A bs.  4 bezeichneten Bereich Waren oder D ienstleistungen anbietet, 

hat dies der Z ol l stel le  anzuzeigen . Die Abg a be von Waren, die der zol lamtl i chen 

Überwachung unterliegen , bedarf der Bewi i l igung der Zol lstel le .  D iese ist nur zu  erte i len , 

wenn der Anbieter Gewähr für die Einhaltung der Zol lvorschriften bietet und 

gewährle istet ist, daß die Abgabe von Nichtgemeinschaftswaren14 nur an Personen 

erfolgt,  die unmittelbar danach im Luftverkehr nach D rittstaaten reisen und keine 

Gelegenheit habe n ,  die Waren im Zollgebiet der Gemeinschaft zu  belassen.  Bei der 

Abgabe von Waren sind gesetzliche Ausfuhrverbote zu beachten.  

Überwachung im Schi ffsverkehr 

§ 32. ( 1 )  Außerha l b  von Zollstraßen im Sinn des § 20 Abs.  2 Nr. 2 und 3 ist das 

Anhalten ,  Festmachen und Auslaufen von Wasserfahrzeugen im grenzüberschreitenden 

Verkehr nur nach Maßgabe des § 21  Abs. 1 und 2 gestattet . Die gesetzl ichen 

Vorschriften ü ber  den Grenzübertritt von Personen b le iben unberührt.  Dies gi lt  nicht, 

14 Für andere Waren s iehe auch Art.28k Nr. 1 und 2 der Sechsten AL (RL 77 /388/EWGI idF der AL 94/4/EG 
v. 1 4. 2.1994, Art.2 
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wenn ein Wasserfa hrzeug aus zwingenden nautischen oder  betrie bl ichen Gründen oder 

zur Hi lfeleistung bei E lementarereignissen oder Unglücksfä l len  anhalten muß. 

(2) Der Schiffsführer hat d ie  nächstgelegene D ienststel le der Zol lverwaltung , der 

Sicherheitsbehörde n ,  der Bundespolizei oder der Bundesgendarm erie von Vorgängen im 

Sinn des Abs. 1 unverzügl ich zu verständigen. 

(3) Für Zwecke von Aufsichtsmaßnahmen nach § 22  A bs . 1 Nr .  2 bis 4 hat der 

SChiffsführer 

1 .  den Zollorganen ,  wenn sie ihn mit den mit Schiffsverkehr üb l i chen Zeichen dazu 

auffordern , das Betreten und Verlassen des Wasserfahrzeuges  zu ermöglichen; 

2 .  die Zollorgane unentgelt l ich vom Land zum Wasserfahrzeug und zurück zu befördern ; 

3 .  die erforderl ichen  H i lfsd ienste zu leisten und für d ie  S icherheit  der Zollorgane und d ie  

Beleuchtung des Wasserfahrzeuges zu sorgen.  

(4) Der Schiffsführer oder sein Vertreter hat d ie Aufze ichnungen  über Art und Menge der 

mitgeführten unverz ol lten Schiffsvorräte (Betriebsmittel und SChi ffsproviant) auf 

Verlangen vorzule g e n ;  soweit solche Schiffsvorräte i m  G ewahrsam e iner anderen Person 

als dem Halter des  Wasserfahrzeuges mitgeführt werd e n ,  trifft d iese Verpflichtung den 

Inhaber. Für persönl iche Vorräte von Besatzungsmitg l iedern bedarf es keiner 

Aufzeichnungen.  

(5 )  Nichtgemeinschaftswaren,  e inschließlich solche aus dem S c hi ffsproviant, dürfen vor 

dem ersten Anlege n  und nach dem letzten Ablegen im Zol lgebiet an Reisende 

(Passagiere und Besatzungsmitgl ieder) abgegeben werd e n .  Bei d er E inreise sind diese 

Waren, sofern s ie  n icht verbraucht sind , vom Reisenden be im ersten Anlegen dem 

Zollamt zu geste l len. sofern im Zollrecht keine Ausnahme zuge lassen ist. 

( 6 )  Waren,  die d e m  Schiffsführer zur Beförderung in  Gewahrs a m  ü bergeben wurden , 

können wie Schiffsvorräte behandelt werden.  

Besondere Verkehrsbeschränkungen 

§ 33. ( 1 )  Die Bundesregierung kann für Teile des Anwendungsgebietes besondere 

Verkehrsbeschrän kungen anordnen, wenn dort der Schmuggel  in bedrohlicher Weise 

überhand genom m e n  hat. 

(2) D iese Beschrän kungen bestehen in nachstehenden Maßnahmen , d ie e inzeln oder 

zusammen angeordnet werden können: 
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1 .  Waren , d ie hauptsächl ich Gegenstand des Schmuggels sind , m üssen w ä hrend der 

Beförderung mit der Bestätigung der Zol lstel le über die Zol lbehand lung oder m it einem 

Transportsche in ,  aus dem der Herkunfts- und Bestimmungsort sowie der  Beförde­

rungsweg der Waren ersicht l ich sind , gedeckt sein. 

2 .  Die unter Nr .  1 genannten Waren,  insbesondere Tiere ,  unterl iegen einer besonderen 

Kennzeichnung oder der  Anmeldung und Abmeldung für ein a mtl iches Verzeichnis .  

3 .  Handels-, Gewerbe- sowie land- und forstwirtschaftliche Betr iebe m üssen d ie  unter 

Nr. 1 genannten Waren ,  sofern es sich um neue Waren,  um Tiere und Verbrauchsgü­

ter handelt, an bestimmten ,  der  Nachschau der Zol lstel le zugäng l ichen O rten aufbe­

wahren, diese Waren durch Zol l - oder Bezugspapiere gedeckt ha lten ,  über  Zugang 

und Abgang besondere , der Zol lste l le zugängl iche Aufschre i bungen führen und ihre 

Vorräte auf bestimmte Höchstmengen beschränken. 

( 3 )  Von den Beschränkungen nach Abs. 2 sind jedenfal ls ausgenommen:  

1 .  Beförderungen von Waren durch öffentliche Verkehrsunternehmen oder durch die 

Post; 

2. Beförderungen geringfüg iger  Warenmengen, soweit es s ich d abei n icht um die 

Versendung im Rahmen e ines Gewerbebetriebes handelt; 

3. Warenbewegungen auf Zol lstraßen;  

4 .  Warenbewegungen innerha l b  e iner  Ortschaft; 

5 .  Beförderungen von land- und forstwirtschaftl ichen Erzeugn issen innerhalb eines 

land- oder forstwirtschaft l ichen Betriebes; 

6. der Auf- und Abtrie b  von Weidetieren ,  wenn die Almweiden mit  d e m  Gebiet eines 

Drittstaates in keiner für den  Viehtrie b  benutzbaren Verb indung stehen .  

Mitwirkung an Finanzstrafverfahren 

§ 34. Die Zol lorgane haben , unbeschadet ihrer sonstigen Aufgaben ,  auch Zol lvergehen 

zu verhindern , aufzudecken und deren nähere Umstände zu erforschen.  I hre Befugnisse 

r ichten sich dabei nach dem Finanzstrafgesetz . Bei gerichtlich zu ahnd ende n  

Zol lvergehen dürfen d i e  Zol lorg a ne bei Gefahr i m  Verzug Hausdurchsuchungen auch 

ohne richterl ichen Befehl vornehmen .  

Behinderung der  Zol laufsicht 

§ 3 5 .  ( 1 )  Jedermann ist verpfl ichtet, den von den Zollorganen in  Wahrung ihrer 

gesetzl ichen Aufgabenl 5 ergangenen Anordnungen Folge zu lei sten .  Wer s ich trotz 

vorausgegangener Abmahnung gegenüber e inem Zol lorgan,  während dieses seine 

1 5 In Ausübung der Zollaufsicht oder in Wahrnehmung der in § 1 1  Abs.5 eingeräumten Befugnisse 
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gesetz l i c hen Aufga ben wahrnimmt , aggressiv verhält uno dadurch e ine Amtshandlung 

behindert ,  begeht e ine Verwaltungsübertretung und ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde ,  im Wirkungsbere ich einer Bundespol izeibehörde von dieser, 

mit Ge ldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen .  Anstel le e iner Geldstrafe kann bei  Vorl iegen 

erschwerender Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche , im Wiederholungsfal l  

b i s  zu zwe i  Wochen verhängt werdenl6 . D e n  Zol lorganen kommen d abei d i e  i n  den 

§ § 35  und 3 6  des Verwaltungsstrafgesetzes g eregelten Befugnisse der  O rg a ne des 

öffentl i chen Sicherheitsdienstes zu . 

( 2) E ine  Verwaltungsübertretung nach A bs . 1 l iegt nicht vor , wenn d ie Tat d e n  

Tatbestand einer i n  d i e  Zuständigkeit d e r  Ger ichte fal lenden strafbaren Hand lung 

bi ldet . 1 7  

1 6  Das Verwaltungsdelikt lehnt sich an § 8 2  Abs. 1 5PG an 
1 7 Etwa § § 269,  270 5tGB 
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D. Durchführung des Z oll kodex 

Zu Art .  4 Nr. 1 ZK  

§ 36. Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönl ichkeit können im Zol lverfahren 

durch gemeinsam e  A bgabe einer Anmeldung oder e ines sonstigen Antrags im 

betreffenden Verfahren gemeinsam als Partei auftreten ;  kommt es in diesem Verfahren 

zum Entstehen e i ne r  Zol lschuld , so sind sie hinsicht l ich d ieser Schuld Gesamtschuldner .  

S ie ha ben e inen g e meinsamen Zustellungsbevol lmächtigten namhaft zu machen und 

ausreichende g e meinsame Aufzeichnungen ü ber  die d e n  Gegenstand des Verfahrens 

bi ldenden Vorgänge  zu führen. 

Zu Art .  4 Nr. 1 9  Z K  

§ 37. D i e  Gestel lung von Waren hat i n  der Form 1 z u  erfolgen , daß der Zollste l le  d i e  

Begle itpapiere vorgelegt werden; sind keine Begleitpapiere vorhanden, s o  hat derjen ige,  

der  d ie  Waren i m  Besitz hat, der  Zollstel le m ündl ich,  auf Verlangen der  Zol lstel le  auch 

schriftl ich , die zur Feststellung der Warenbeschaffenheit  erforderl ichen Angaben (Arti kel 

1 Nr . 5  ZK-DVO ) zu machen; d ie Zollstelle kann ü berd ies verlangen,  daß ihr d ie Waren 

vorgeführt werd e n .  

Z u  Art . 5  

§ 38. ( 1 )  D ie  geschäftsmäßige , wenn auch unentg elt l iche direkte oder indire kte 

Vertretung bei d e r  A bgabe von Zollanmeldungen im A n wendungsgebiet wird im Sinn 

des Artikels 5 A b s .  2 ZK den Spediteuren ,  den  Frachtführern , einschließlich der dem 

Eisenbahnverkehr oder  Postverkehr dienenden Einr ichtungen , sowie den sonst hiezu 

nach geltendem R echt2 befugten Personen vorbeha lte n .  § 84 BAO ist anzuwenden . 

(2)  Im  Sinn von Artikel 5 Abs . 5  ZK hat der 

1 Diese Bestimmung umfaßt nicht d ie  Fäl le, in denen e ine  Gestel lungsbefreiung bewilligt worden ist und d ie  
Fäl le des  Art.2 34 Abs .  1 ZK-DVO. in denen d ie Waren mit der  Anmeldung durch andere Form der 
Willensäußerung iSd Art.2 33 ZK-DVO als gestellt gelten. 

2 ZB Wirtschaftstreunänder und Rechtsanwälte; s auch § 32 1 BAD 
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1 .  direkte Vertreter  seine Vertretungsmacht nachzuweisen . wenn sie nicht amtsbekannt 

ist oder für den betreffenden Vertreter eine abweichende g esetzl iche Regelung3 g i lt; 

2 .  indirekte Vertreter seine Vertretungsmacht dadurch g laubhaft zu machen . daß er d ie  

auf den Vertretenen lautenden Frachtpapiere und sonst igen d i e  Waren betreffenden 

Papiere der Zol lstel l e  vorlegt .  

(3)  Personen. d ie  im Rahmen e ines Unternehmens zur Besorgung von Geschäften 

eingesetzt sind . m it d enen gewöhnlich auch Abfertigungen verbunden sind . gelten ohne 

Vorl iegen einer schrift l ichen Vol lmacht als zur Vertretung des  U nternehmens bei der 

Abfertigung bevol lmächtigt und befugt; das Fehlen oder eine Beschränkung der 

Vollmacht braucht d i e  Zol lbehörde nur dann gegen sich gelten l assen . wenn sie davon 

wußte oder vernünftigerweise wissen mußte . 

Zu Art. 1 1  ZK 

§ 39. Eingaben im Sinn des Art ikels 1 1  ZK unterl iegen n icht den Stempelgebühren. 

Zu Art. 1 2  ZK 

§ 40. Zuständige Zol lbehörde zur Erteilung verbindl icher Zol lta r ifa uskünfte ist der 

Bundesminister für Finanzen .  

Zu  Art . 1 3  ZK 

§ 41 . Die Befugnis zur Vornahme von Prüfungen i m  S inn des A rt ikels 1 3  ZK sowie der 

Umfang dieser Prüfungen r ichtet sich nach Abschnitt C. 

Zu Art. 1 6  ZK 

§ 42. Durch die Regelung des Art ikels 1 6  ZK und des § 23 b le i ben die sich aus anderen 

Rechtsvorschrifte n  ergebenden Aufbewahrungspf l ichten unberührt .  

3 § 8 Abs. l RAD; 
§ 33 Abs. l l i t .c  WTBD; 
§ 5 Abs.4a NO 
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§ 43. Der Gegenwert des Ecu in österreichischen Schi l l ingen sowie d ie  Gegenwerte von 

sonstigen im Zollrecht in Ecu bestimmten Werten sind vom Bundesminister für Finanzen 

im Bundesgesetzblatt kundzumachen.  Die Gegenwerte sonstiger Werte sind dabei auf 

vol le 1 00 S zu runden. 

Zu Art . 1 9  ZK 

§ 44. S oweit die nach Art. 1 9  ZK oder anderen Bestimmungen des Zol l  kodex 

ergehenden Verordnungen der Kommission innerstaatl icher Regelungen zu ihrer 

Anwendung und Durchführung bedürfen .  sind diese Regelungen vom Bundesminister für 

Finanzen mit Verordnung zu treffen .  

Z u  Art . 20 ZK 

§ 45.  ( 1 )  Der Bundesminister für Finanzen hat auf der Grund lage des Zol lta rifs der 

Europäischen Gemeinschaften im Sinn des Art ikels 20 Abs. 3 ZK einen 

Österreichischen Gebrauchszol ltarif (ÖGebr ZT) herauszugebe n .  der  auch die Sätze 

sonstiger Eingangs- und Ausgang sa bgaben ( §  2) zu enthalten hat .  Nach 

Zweckmäßigkeit hat d ieser Gebrauchszolltarif auch andere gemeinschaftsrechtl iche 

Regelungen gemäß Artikel 2 der KN-VO sowie sonstige Rechtsvorschriften . die sich auf 

d ie  Verbringung von Waren über d ie Zol lgrenze oder über die G renze des 

Anwendungsgebietes beziehen .  zu enthalten .  Dieser Gebrauchszol ltar if  ste l l t  eine 

unverbindl iche Zusammenstel lung d ieser Rechtsvorschriften dar .  

( 2) Zol lsätze . die 

a)  in  Erfül lung von völkerrechtl ichen Verpfl ichtungen oder von Rechtsakten der 

Europäischen Gemeinschaften vor ihrer entsprechenden Kundmachung 

angewendet werden sol len oder 

b) nicht durch Gemeinschaftsrecht . sondern durch die Mitgl iedstaaten im gegenseitigen 

Zusammenwirken zu bestimmen sind . 

hat der  Bundesminister für Finanzen durch Aufnahme in den Gebrauchszol ltarif in 

Wirksamkeit zu setzen. Der G ebrauchszolitarif ist insoweit verbind l ich .  

( 3 )  Der Gebrauchszolitarif kann in Form e iner  automatisierten D atenbank erste l lt  

werden. Der diesbezügliche Datenverkehr ist durch eine Verordnung des 

Bundesministers für Finanzen zu regeln .  Dabei ist .  insbesondere h ins icht l ich  des 

Umfanges der Zugriffsberechtigung auf Daten und des Kostenersatzes . von den 

Gesichtspunkten der Wirtschaftl ichkeit und der Zweckmäßigkeit auszugehen.  Zol tsätze 
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im S inn  des Abs.  2 sind in diesem Fal l  jedenfal ls auch in Schriftform kundzumachen;  

d iese Kundmachungen sind be i  a l len F inanzlandesdirektionen und Zollste l len ,  

ausgenommen Zol l posten,  während der A mtsstunden zur unentgeltl ichen öffentl ichen 

Einsicht aufzulegen.  

(4)  Jed ermann hat das Recht, gegen Ersatz der  Gestehungskosten Abl ichtungen des 

Gebrauchszol ltarifs oder der  Kundmachung von Zol lsätzen im S inn des A bs .  2 zu 

erhalten .  

§ 46. Der  Bundesminister für Finanzen hat mit  Verordnung die Vorschriften für d ie  

Verwaltung von Zol l kontingenten und Zol lp la fonds im S inn des  Artikels 20  A bs .  5 Z K  

festzulegen.  Dabei  sind d ie  Vorgangsweise in  anderen Mitgl iedstaaten und d ie  

Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Sparsam keit sowie  d ie  Erfordernisse der  

Datenverarbeitung zu beachten .  I n  der Verord nung können besondere Anzeigepfl ichten , 

d ie vor der  Anmeldung zu erfül len s ind , festgelegt werden .  

Zu Art . 2 1  Z K  

§ 4 7 .  Für d ie  Bewil l igung einer zolltarif l ichen A bgabenbegünstigung ist das 

Hauptzo l lamt jener Finanzlandesdirektion zuständig ,  in  deren Bereich der Antragstel ler  

seinen normalen Wohnsitz oder Sitz hat . 

Zu Art . 2 7  ZK 

§ 48. S oweit für d ie Anwendung der Urs prungsrege ln  d ie buchmäßige Trennung 

vorzunehmen ist oder die Ausstel lung von Ursprungsnachweisen zugelassenen Personen 

(erm ä chtigten Exporteuren) überlassen w e rd e n  kan n ,  ist für d ie Ertei lung der  

diesbezügl ichen Bewil l igung das  Hauptzo l lamt jener Finanzlandesdirektion zuständig , in  

deren Bereich der Antragstel ler seinen normalen W ohnsitz oder Sitz hat . 

Zu A rt . 3 5  ZK 

§ 49. U m rechnungskurse im Sinn des Arti ke ls  35 ZK sind die im "Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung "  kundgemachten Zol lwertkurse . 

Zu A rt . 3 8  ZK 
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§ 50. ( 1 ) Die Beförderung im Sinn des Arti kels 3 8  A b s . 1 ZK  hat, soweit nicht 

Ausnahmen von d e r  Gestel lungspfl icht bestehen , zu  jener Zol lstel le zu erfolgen, die a n  

der benutzten Zo l l straße gelegen oder für den Nebenwegverkehr zuständig ist .  

( 2) Im E isenbahnverkehr gelten abweichend vom Abs.  1 d ie Bestimmungen über das 

gemeinschaftl iche Versandverfahren, im Luftverkehr d i e  des § 3 1  Abs. 1 .  

Zu Art . 5 3  ZK 

§ 5 1 . ( 1 ) Zur A n wendung des Artikels 53  A bs . 1 ZK  hat d ie  Zol lstel le nach Ablauf der  

Frist des Artikels 4 9  Abs . 1 Buchstabe b ZK unverzügl ich dem , der d ie  Ware im Besitz 

hat , unter H inweis  auf die Rechtsfolgen des Abs. 2 e ine Nachfrist von einem Monat zu 

setzen. 

( 2 ) Bei ungenütztem Verstreichen der Frist nach Abs . 1 oder wenn die vorübergehend 

verwahrten Waren zu verderben drohen, s ind d ie  Waren zu verwerten . 

(3)  Die Verwertung hat unter sinngemäßer Anwendung der § § 3 7  bis 5 2  der Abgaben­

exekutionsordnung über die Verwertung bewegl icher körperl icher Sachen zu erfolgen .  

Ist auf  Grund der  i m  E inzelfa l l  gegebenen besonderen U m stände eine solche 

Verwertung nicht m ögl ich ,  insbesondere wei l  sich ke in  Käufer fi ndet, oder würde d urch 

die Verwertung nachtei l ig in  die Wettbewerbsverhältn isse eingegriffen werden , so 

können vorübergenend verwahrte Waren dadurch verwertet werden , daß sie karitativen 

Zwecken zugeführt werden; der Empfänger steht unter Zo l laufsicht . E ine Verwertung 

ist unzulässig , wenn  dadurch das Leben oder d ie  Gesundheit von Menschen ,  Tieren 

oder Pflanzen nachtei l ig  beeinflußt würde .  Waren , die n icht verwertet werden könne n ,  

sind zu vernichten oder z u  zerstören. 

Zu Art . 5 6  ZK 

§ 5 2 .  E ine Vern ichtung oder Zerstörung im S inn  des  Art ike ls 5 6  ZK ist nur nach 

Maßgabe des § 5 1  Abs. 2 und 3 zulässig .  

Zu Art . 5 7  ZK 

§ 5 3 .  Handelt es  s ich  bei Waren im Sinn des  Artikels 57  ZK um herrenloses Gut ,  so 

sind d ie  Waren nach den Vorschriften des § 5 1  Abs.  3 zu verwerten . Der § 1 8  des 
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Finanzstrafgesetzes ist in d iesen Fäl len nicht anzuwenden4 • D ie  Veräußerung anderer 

Waren im Sinn des Artikels 5 7  ZK ist nur zulässig ,  wenn d ies in a nderen 

bundesgesetzl ichen Vorschr iften eingeräumt ist. 

Zu Art .60 ZK 

§ 54. ( 1 ) Die Zuständ igkeit der Zol lstellen bestimmt s ich in sach l icher  H insicht nach 

dem Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz , in ört l icher H ins icht nach d iesem 

Bundesgesetz und , sofern keine andere Regelung getroffen ist ,  nach § 69 BAO . 

(2 )  Soweit sich d ie  örtl i che Zuständigkeit nach dem Wohnsitz oder S itz r ichtet , ist 

mangels eines solchen Wohnsitzes oder Sitzes im Anwend ungsgebiet das Hauptzollamt 

Innsbruck zuständ i g .  

Zu Art. 6 1  Buchstabe b ZK 

§ 55.  ( 1 )  Der Bundesminister fü r  Finanzen hat unter Anordnung von  dem Stand der 

Datentechnik entsprechenden Maßnahmen zur Wahrung der S icherheit und des 

Schutzes der Daten mit Verordnung zu bestimmen , welche schr i ft l i ch  zu erled igenden 

Förmlichkeiten auf der G rundlage von I nformatikverfahren (Art ike l  4a ZK-DVO) 

durchgeführt werden können und welche Arten des Datenaustauschs 

(Datenübertragung , Ü bergabe von Datenträgern ) dabei zu  verwenden sind . 

(2 )  Die Ü bermitt lung von Anmeldungen im Datenaustausch bedarf einer Bewi l l igung . Für 

die Bewi l l igung ist das Hauptzol lamt der Finanzlandesdi rekt ion zuständi g ,  in deren 

Bereich der Antragstel ler seinen normalen Wohnsitz oder Sitz hat .  D ie  Bewi l l igung ist 

nur zu ertei len, wenn das bisherige Verhalten des Antragstel lers Gewähr für die 

Einhaltung der Zol lvorschr iften bietet und das von ihm angewendete 

automationsunterstützte Verfahren die Richtigkeit der Ü bermittlung und Wiedergabe der 

Daten gewährleistet. Der I nhaber der Bewi l l igung unter l iegt der  Zo l laufsicht, auch wenn 

sich dies nicht schon aus A bschnitt C ergibt. Die Bewi l l i gung hat insbesondere zu 

enthalten : 

a )  welche Anmeld ungen Gegenstand des Datenaustausches se in können; 

b) Form und Inhalt der Anmeldungen, wobei Abweichungen von den al lgemein für die 

Abgabe von Anmeldungen geltenden Vorschriften des Zol l rechts zulässig sind , 

soweit sich d ies aus der  angewendeten Art der Datenübertragung erg ibt ;  

4 Damit erübrigt sich e in Erkenntnrs i m  selbständigen Verfahren ( §  ' 48 FinStrG) ,  wofür unter Umständen 
ein Spruchsenat zuständig wäre. 
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c )  d ie  den Erfordernissen des bewi l l igten D atenaustausches entsprechende A bwicklung 

des Verfahrens über eine oder a uch über mehrere Zol lstel len im sei ben Fa l l ;  

d )  ob  und  inwieweit Unterlagen zur  Anmeldung im Weg eines a utomationsunterstützten 

Datenaustausches oder auf a ndere Weise mit der Anmeldung oder gesondert erfaßt 

und mit der Anmeldung verknüpft werden ,  welche anderen U nterlagen vom 

Anmelder oder sonstigen Tei l nehmer a ufzubewahren sind und welche U nterlagen der 

Zol lstel le im Orig inal oder in  Kopie vorzulegen sind ; 

e )  ob nur eigene Anmeldungen oder auch solche, für die der Tei l nehmer a l s  Vertreter 

des Anmelders tätig wird oder für d ie  er b loß seine technischen Anlagen zur  

Verfügung stel lt ,  im Datenaustausch ü bermittelt werden können , und wie in  den 

be iden letztgenannten Fäl len d ie  Er ledigung bekanntzugeben ist. 

( 3 )  A nmeldungen in Datenaustausch bedürfen nicht der eigenhändigen U nterschrift , 

müssen aber eine Angabe darüber entha lten,  wer sie abgefaßt hat.  Nach M a ßgabe der 

Bewi l l igung nach Abs.2 ha ben Tei lnehmer am Datenaustausch Anmeldungen ,  die sie 

zunächst nicht im Datenaustausch a bgegeben haben, für die Durchführung des 

weiteren Zol lverfahrens im Datenaustausch zu wiederholen . Soweit in der  A nmeldung 

E infuhr- oder Ausfuhrabga ben vom Anmelder selbst zu berechnen s ind , kann d ies nach 

Maßgabe privatrechtlicher Vereinbarungen auch durch eine Dienstleistung des 

Bundesrechenamtes auf Grund der  vom Anmelder übermitte lten Daten erfo lgen.  

(4) D ie Daten der  im Datenaustausch bekanntgegebenen Erledigungen d ürfen ohne 

Zustimmung der Zol lstel le nicht verändert werden. Durch die Tei lnehmer am Datenaus­

tausch hergestel lte Ausdrucke so lcher Er led igungen gelten als von der Zol lste l le  ausge­

stellte schriftl iche Ausfertigungen der Er ledigung (öffentliche Urkunde ) .  

( 5 )  Wenn d ie  übermitte lten Daten wiederholt automationsunterstützt n icht ausgewertet 

werden können oder diese Daten mit  den a usgedruckten Daten nicht übere instimmen, 

ist d ies dem Tei lnehmer am Datenaustausch unverzüglich mitzutei len . Vom Zeitpunkt 

d ieses Mittei lung an kann d ie Bewi l l igung nach Abs . 2  nicht angewendet werden.  Der 

Tei lnehmer hat unverzügl ich M a ßnahmen zur Behebung des Mangels zu setzen.  I st der 

Mangel innerhalb von drei Monaten nach der Mittei lung nicht behoben ,  so erl ischt die 

Bewi l l igung . Das Erlöschen ist auf Antrag m it Entscheidung festzuste l len .  D ie  

Bewi l l igung ist nach Maßgabe der  Art ikel  8 b is  10  ZK zu  widerrufen oder 

zurückzunehmen. 

( 6 )  D ie  Abs. 1 bis 5 gelten entsprechend für sonstige E ingaben an d ie Zo l l behörden und 

für die Erledigungen durch diese Behörden .  
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Zu Art . 63 ZK 

§ 56.  S ofern der Anmelder dies durch Abg a be einer zusätzl ichen Ausfert igung der  

Anmeldung ver langt, ist ihm auf dieser d ie Annahme der  Anmeldung zu  bestätigen .  D ie  

Bestätigung ist keine Entscheidung im Sinn des Arti kels 4 ZK. 

Zu Art . 6 6  ZK 

§ 57. Die U ngültigerklärung der Anmeldung vor der Ü berlassung der Waren hat durch 

einen d iesbezüg l ichen Vermerk auf der Anmeldung zu erfolgen; dieser ist  e ine 

Entscheidung im Sinn des Artikels 4 ZK.  Nach der  Ü berlassung der Waren hat d ie  

Ungültigerklärung mit gesonderter Entscheidung zu erfolgen. 

Zu Art . 7 5  ZK 

§ 58.  Wenn Waren dem Anmelder aus den in Artikel 7 5  ZK angeführten Gründen nicht 

überlassen werden können, g i lt § 5 1  s inngemäß,  sofern keine andere zo l l recht l iche 

Verfügung über d ie  Waren zulässig ist.  

Zu Art . 7 6  ZK 

§ 59. ( 1 )  Die ergänzende Anmeldung im Sinn des Artikels 76 Abs. 2 ZK hat eine 

vol lständige Anmeldung für jede nach Art ikel  76 Abs . 1 ZK in ein Zol lverfahren 

übergeführte Sendung zu sein .  

(2) D a s  Hauptzo l lamt kann jedoch zur  Vere infachung des Verfahrens auf  A ntrag 

bewi l l igen , daß für a l le in einem Kalendermonat in ein Zollverfahren übergeführten 

Sendungen nachträglich gesammelt eine ergänzende g lobale Anmeldung 

(Sammelanmeldung)  abgegeben wird . 

(3 )  E l e ktrische E nergie und Wasser s ind , sofern nicht im Hinbl ick auf den E ntfa l l  der 

Erhebung von Abgaben und der anderweitigen  Erfül lung sonstiger Verpfichtungen 

Ausnahmen zugelassen werden , mit Sammelanmeldung anzumelden. 

(4)  Zuständig ist i n  den Fäl len des Abs . 2  jewei ls  das Hauptzol lamt, in dessen Bereich 

der A ntragste l ler  seinen normalen Wohnsitz oder Sitz hat. 
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( 5 )  Sammelanmeldungen nach Abs. 2 sind bis zum 1 5 .Tag des folgenden Kalen­

dermonats beim H a u ptzol lamt abzugeben , das die Bewi l l ig ung ertei lt hat. In der 

Sammelanmeldung hat der Inhaber der Bewi l l igung d ie  E infuhr- oder Ausfuhrabgaben 

selbst zu berechnen und den berechneten Betrag innerhal b  der nach § 77 bestimmten 

Frist zu entrichten .  E benso hat er solche Abgaben,  d i e  im Rahmen e ines ihm bewi l l igten 

vereinfachten Verfahrens zu vergüten sind , selbst zu berechne n .  Der Sammelanmeldung 

sind a l le  für d ie Ü berführung der Waren in  das betreffende Zo l lverfahren notwendigen 

Unterlagen anzuschl ießen , soweit s ie nicht schon vorher einer Zol lstel le vorgelegt 

worden sind ; in der  Bewi l l igung kann aber auf die Vor lage einzelner Urkunden verzichtet 

und dem Inhaber der  Bewi l l igung aufgetragen werden , auf d iesen Urkunden die 

notwendigen E intragungen selbst vorzunehmen und d ie  Urkunden bei sich 

aufzubewahren oder  einer anderen Behörde zu übermitte ln .  

(6 )  I n  einer Bewi l l i g ung , d ie  zur Verpfl ichtung zur  Sel bstberechnung führt , kann zur 

Vereinfachung des Verfahrens auf Antrag zugelassen werden . daß  auch Abga ben . d ie  

im Zusammenhang m it diesem Zol lverfahren anfa l len  und keine E ingangs- oder 

Ausgangsabga be n  s ind . im Weg der Selbstberechnung erhoben werden . 

(7)  In  den Fäl len d er Selbstberechnung nach Abs .  5 oder 6 ist e in  Bescheid nach § 20 1 

der Bundesabga b e n ordnung nicht zu erlassen .  wenn d e r  I nhaber der Bewi l l igung von 

sich aus die Unr ichtigkeit durch eine neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berich­

tigung spätestens an läßl ich der darauffolgenden Sammelanmeldung berücksichtigt. 

Zu Art . 8 9  ZK 

§ 60 . I n  den Fä l l e n  des Arti kels 89 Abs .2  ZK ist unbeschadet der zol lamtl ichen 

Überwachung von N ichtgemeinschaftswaren erforder l ichenfal l s  nach § 5 1  vorzugehe n .  

Zu Art .90 ZK 

§ 61 . Der Ü bertragung von  Rechten und Pfl ichten nach Art ikel  90  ZK ist zuzustimmen.  

wenn der Übernehmer d ieselben Voraussetzungen erfü l l t  wie der I nhaber des Zol lver­

fahrens m it wirtschaftl icher Bedeutung . 

Zu Art .9 1 und 9 7  Z K  
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§ 62. ( 1 ) Das im Artikel 9 1  A b s . 2  Buchstabe e ZK genannte Ü bere inkommen g i lt nicht 

im Anwendungsge biet; Versandscheine,  d ie auf dem dort genannten Vordruck 302 

ausgefertigt wurden ,  sind jedoch auch im Anwendungsgebiet g ült ige Versandscheine. 

(2)  Vereinfachungen im Sinn des Art ikels 97 Abs.2 Buchstabe a ZK können vom 

Bundesminister für Finanzen i nsoweit getroffen werden , a ls  der  Bundesminister für 

Finanzen gemäß Art ike l  6 6  A bs . 2  des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 

1 929 zum Abschluß von Staatsverträgen bevollmächtigt ist. Wenn eine solche 

Vereinbarung nur für bestimmte Hauptverpfl ichtete g i l t ,  hat e ine entsprechende 

Entscheidung zu ergehen. 

(3) Im Sinn des Arti kels 97 A bs . 2  Buchstabe b ZK 

1. genügt für das Versandverfahren von einer österre ichischen Zo l l stel le in  den 

inländischen Betrieb  einer Person,  die befugt ist , Waren d urch Anschrei bung in ein 

Zol lverfahren zu überführen,  die Abgabe einer Ausfertigung e ines Begleitpapiers , 

in dem die Menge und A rt der Waren angeführt und auf das  vereinfachte 

Verfahren hingewiesen i st ;  der I nhaber der Bewi l l igung des vereinfachten 

Verfahrens g i lt als Hauptverpfl ichteter; 

2. kann das nach dem Wohnsitz oder Sitz des Antragstel lers zuständige Hauptzollamt 

Personen , d ie  von der S icherheitsle istung im Versandverfahren befreit sind oder 

Gesamtsicherheit gele istet haben , Verfahrenserleichterungen  bewi l l igen , die 

insbesondere die Verpfl ichtung zur Abgabe einer schrift l ichen Anmeldung 

aufheben können; der I nhaber der Bewi l l igung gi lt  a ls  Hauptverpfl ichteter; 

3. gelten Waren, d ie  unter amtl icher Ü berwachung oder Begleitung befördert werden , 

a ls in das Versandverfahren übergeführt ,  wenn die Zol lste l l e  zur Vereinfachung 

des Verfahrens oder im besonderen öffentl ichen I nteresse auf die Gestel lung , die 

Anmeldung und die Ausfertigung e ines Versandscheines verzichtet; 

4 .  gilt eine für eine A bfert igung außerhal b  des Amtsplatzes der A bgangsstel le  geleistete 

Sicherheit oder der Verz icht auf e ine solche Sicherheit auch für das 

Versandverfahren von der  A bgangsstel le zum Ort der A bfert igung;  

5 .  kann d ie  Zol lste l le  be i  Versandverfahren für Zwecke der H i l fe le istung bei 

Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnl ichen Ereig nissen Vereinfachungen 

hinsichtlich der Anmeldung zulassen und auf die Sicherheitsle istung verzichten , 

wenn nach den Umständen des Fa l les kein Grund zur Annahme besteht , daß 

Zol lvorschriften verletzt werden könnten. 

Zu Art . 1 00 ZK 

ZoIlR-DG/d/Stand: 24.5 . 1 994 1 0  

363/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 35 von 72

www.parlament.gv.at



§ 63. ( 1 )  Für die Bewil l igung eines Zol lagers ist das Hauptzol lamt der 

F inanzlandesdirektion zuständ ig . in  deren Bereich das Zol lager ge legen ist .  

(2)  Das  Zol lager ist so zu betre iben .  daß es vom Lagerhalter außerhal b  der  Betriebs­

zeiten unter Verschluß gehalten wird ;  die Zol lstelle ist befugt. zusätz l ich Zo l lversch lüsse 

a nz ubr ingen.  

(3)  Abweichend vom Abs. 2 ist der Betrie b  e ines Zol lagers als offenes Lager  (Zol lager 

des Typs D oder E im Sinn des Artikels 504 ZK-DVO) zu bewi l l igen.  wenn 

1 . wegen der  Art der Waren oder  der Form der Lagerung kein Bedarf für  e inen 

Verschluß der Lagerräume oder Lagerf lächen besteht. oder 

2. für d ie  Auslagerung ein vereinfachtes Verfahren im Sinn des Artikels 7 6  A bs .  

Buchstabe c ZK und der hiezu ergangenen ergänzenden Regel ungen bewi l l igt w orden 

ist. oder 

3. es sich um die ge legentl iche Lagerung von Waren handelt und die Näml ichkeit durch 

Packstückverschluß oder Beschreibung gesichert werden kann .  

(4 )  Der  Lagerhalter hat die Lagerräume i nstand zu  halten und d ie  erforder l ichen 

Maßnahmen für d ie Abwendung und Bekämpfung von Feuersgefahr zu treffen .  Der 

Lagerhalter hat Waren . deren Lagerung eine besondere Beaufsichtigung oder  

fachkundige Behandlung erfordert. bei  denen die Gefahr einer Selbstentzündung oder 

Explosion besteht oder die durch Verbreitung starker Gerüche oder auf andere Weise für 

Menschen . für die übrigen Lagerwaren oder für die Umwelt schädigend se in  können . 

sowie G i fte nur dann zur E in lagerung zu ü bernehmen . wenn das Zol lager m it den 

erforderl ichen besonderen E inrichtungen für d ie Aufnahme solcher Waren versehen ist. 

Zu Art .  1 03 ZK 

§ 64. Der Ü bertragung der Rechte und Pfl i chten des Lagerhaltes auf e ine andere Person 

ist zuzustimmen. wenn diese andere Person d iesel ben Voraussetzungen erfül lt  wie  der 

Lagerhalter. 

Zu Art. 1 1 6 . 1 3 2 .  1 38 und 1 47 ZK 

§ 65. Für d ie Bewi l l igung einer a ktiven Veredelung im Sinn des Arti kels 1 1 6 . e iner 

U m wandlung im Sinn des Arti kels 1 32 .  e iner vorübergehenden Verwendung i m  Sinn 

des Arti kels 1 38 oder einer passiven Veredelung im Sinn des Arti kels 1 47 ist im 
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vereinfachten Verfahrens die als erste befaßteS Zol lstel le zuständig , im übrigen das 

Hauptzol lamt der F inanzlandesdirektion , in  deren Bereich der  Antragstel ler  seinen 

Wohnsitz oder S itz hat. 

Zu Art . 1 6 7 bis 1 8 1  ZK 

§ 66.  ( 1 )  Durch Bundesgesetz können Tei l e  des Anwendungsgebietes zu Freizonen 

erklärt werden. 

(2) D ie  Err ichtung von Frei lagern bedarf der Bewi l l igung der Zoll behörde;  für d ie  Bewi l l i ­

gung ist das Hauptzol lamt der Finanzlandesdire kt ion zuständi g ,  in  deren Bereich das  

Frei lager gelegen ist .  D ie  Bewil l igung ist z u  erte i len ,  wenn dies aus 

volkswi rtschaftl ichen Gründen geboten ist und der Förderung des internat ionalen 

Warenverkehrs d ient. Die Bewil l igung wird nur erte i l t ,  wenn d ie betreffende Person 

Gewähr für d ie E inha ltung der Zollvorschriften bietet und wenn die nach A rtikel 1 6 8  ZK 

vorgesehenen Maßnahmen nicht mit  e inem zu dem w irtschaftl ichen Bedürfnis außer 

Verhältnis stehenden Verwaltungsaufwand verbunden sind . I n  der Bewi l l igung ist d ie  

Auflage z u  ste l len , daß d ie  Räume eines Frei lagers unter Verschluß zu halten s ind . 

Besteht wegen der  Art der Waren oder wegen der  Form der Behandlung der Waren 

hiefür kein Bedarf , kann in der Bewil l igung auf den Verschluß des Frei l agers oder von 

Tei len des Frei l agers verzichtet werden. 

(3 )  Zol l behörden im Sinn der Arti kel 1 6 8 b is  1 8 1  ZK s ind die Hauptzol lämter .  

(4) Personen , welche Waren in eine Freizone oder in e in  Frei lager verbringen oder aus 

einer Freizone oder aus einem Freilager verbringen,  und Personen , welche Waren in 

einer Freizone oder in  einem Fre ilager be- oder verarbeiten, lagern , ein- , aus- oder 

umladen ,  ver- , a us- oder umpacken , umfül len , tei len ,  zerlegen , zusammenfügen ,  

mischen ,  sondern , reinigen , bezeichnen oder um bezeichnen , benützen oder vernichten ,  

5 Die Bewil l igung wird durch die Annahme der Anmeldung ertei lt :  
Art .56 8  Nr. 2 ZK·DVO für die aktive Veredelung; 
Art .695 Nr. 2 ZK·DVO für die vorübergehende Verwendung; 
Art.760 Nr. 1 ZK·DVO für die passive Veredelung; bei Ausbesserungen ohne kommerziellen Charakter 
und ohne Ausbeutesatz gilt die Anmeidung bei der Rückbringung als Bewilligungsantrag (Art. 76 1  ZK· 
DVO) 

Vereinfachte Verfahren S ind auch die Verwendung eines Carnets ATA bei der vorübergehenden Verwendung 
(Art .697 ZK·DVOl und die vorübergehende Verwendung in nur einem Mitgl iedstaat (Art.69S A bs . 1 
ZK·DVO). S aUCh Art. 229 Abs. 1 Buchstabe c ZK·DVO 

6 Bei Anmeldung d urch andere Form der Willensäußerung erfolgt keine Befassung. Wegen der Fiktion 
(N ichttätigwerden der Zollbehörden gilt als Bewil l igung · Art.6 9 8  ZK·DVO) ist keine 
Zuständigkeitsregelung für die Bewilligungs" erteilung " notwendig 
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sowie in einer Freizone oder einem Frei lager gelegene Betriebe . i n  denen solche 

Tätigkeiten ausge ü bt werden .  unterl iegen unbeschadet der Art ikel  1 7 5 und 1 7 6 ZK der 

Zollaufsicht im S i n n  des Abschnittes C. 

(5)  Waren . deren Lagerung eine besondere Beaufsicht igung oder deren Behandlung eine 

besondere Fachkunde erfordert . bei denen die Gefahr einer Se l bstentzündung oder 

Explosion besteht oder die durch Verbreitung starker G erüche oder auf andere Weise für 

Menschen. für d i e  übrigen Waren oder für die Umwelt schädigend sein können.  sowie 

Gifte dürfen nur d a n n  in  eine Freizone oder in ein Fre i lager  verbracht werden.  wenn 

darin die dazu erforder l ichen besonderen Einrichtunge n  für d ie  A ufnahme solcher Waren 

vorhanden sind . 

Zu Art . 1 8 2 ZK 

§ 67. ( 1 ) Ist für d ie Wiederausfuhr eine Zol lanmeldung erforderl ich (Art . 8 4 1  ZK-DVO l .  

gelten die bei der Ausfuhr anwendbaren Bestimmungen über d ie  Anmeldung 

sinngemäß. 

(2) Die Aufgabe von N ichtgemeinschaftswaren zugunsten der Staatskasse . d . i .  im 

Anwendungsgebiet d ie Republ i k  Österreich.  im Sinn des Artike ls  1 8 2 Abs. 1 dritter 

Gedankenstrich Z K  bedarf der Annahme durch die Zo l lstel le ;  dadurch erwirbt der Bund 

originär Eigentum an den Waren . Die Annahme ist nur zulässig . wenn die Verwertung 

der Waren nach § 49 Abs.  3 m öglich erscheint . 

Zu Art. 1 8 9 ZK 

§ 68. "Öffent l iche Verwaltung " im Sinn des Artikels 1 8 9 A bs .  4 ZK sind d ie 

Verwaltung durch D ienststel len von Körperschaften öffentl ichen Rechts von 

Mitg l iedstaaten sowie d ie  dem öffentlichen Eisenbahnverkehr oder Postdienst7 der 

Mitg liedstaaten d i e nenden Einrichtungen.  

Zu Art. 1 94 ZK 

§ 69. Einer Barsi c herheit sind im Sinn des Artikels 1 9 4 Abs.  1 zweiter Untera bsatz ZK 

gleichgestel lt:  

7 Schnell- oder Paketdienste. welche von privaten Unternehmen geführt werden. fallen nicht darunter 
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1 .  auf den Überbringer lautende n icht vinkul ierte Sparurkunden e ines Kreditinstitutes 

mit Sitz oder N iederlassung im Anwendungsgebiet , 

2 .  Zahlungsmittel . d ie auch zur Entrichtung von Abgaben nach Art i ke l  2 2 3  ZK ( §  76 

Abs.  1 )  verwendet werden können. 

Zu Art . 1 9 5 

§ 70. Als Steuerbürge zugelassen im Sinn des Artikels 1 95 zweiter U nterabsatz ZK sind 

in der Gemeinschaft ansässige  Kreditinstitute mit Niederlassung i m  A nwendungsgebiet. 

Bürgschaftserklärungen anderer Personen mit Wohnsitz , S itz oder N ieder lassung im 

Anwendungsgebiet können zur Vereinfachung des Verfahrens angenommen werden, 

wenn die jederzeitige E inbringung der verbürgten Beträge gewähr le istet ist.  

Zu Art .20 1 ZK 

§ 7 1 .  Nach Maßgabe des Artikels 20 1 Abs .  3 zweiter U ntera bsatz ZK entsteht die 

Zollschuld in dem nach Arti kel  20 1 A bs.  2 ZK genannten Zeitpunkt auch für jeden.  der 

dem Anmelder unrichtige oder unvol lständige Angaben oder U nter lagen ge l iefert hat . 

d ie der Anmeldung zugrundegelegt wurden.  

Zu Art . 2 1 7  b is 226 ZK 

§ 72. ( 1 )  Die buchmäßige Erfassung von Abgabenbeträgen . die nach Arti kel 2 2 1  Abs. 3 

ZK nicht mehr an den Zol lschuldner mitgetei lt werden dürfen . hat zu unterble iben.  

(2 )  Für die buchmäßige Erfassung der Abga benbeträge sind § 2 1 3 Abs.  2 und 4 sowie 

§ 2 1 4  Abs. 1 letzter Satz der Bundesabgabenordnung maßgebe n d .  

(3 )  D i e  buchmäßige Erfassung o bl iegt jener Zol lstel le . d i e  für d ie  E inhebung des 

Abgabenbetrages zuständig ist. 

(4) Für die Einhebung von Abgaben zuständig ist das Hauptzol lamt unmittelbar oder 

durch die im Einzelfal l  tätig gewordene andere Zol lstel le  seines Bereiches; abweichend 

davon ist in den Fäl len eines Zahlungsaufschubs nach Art ike l  2 2 6  Buchstabe b ZK das 

Hauptzol lamt Wien zuständ i g .  
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§ 73. Einfuhr- und Ausfuhrabgaben werden mit  Beginn des Tages , an dem s ie nach 

dem Zol l recht spätestens zu entrichten s ind . im Sinn der abgabenrechtl ichen 

Vorschriften fä l l ig . 

§ 74. ( 1 )  Die Mittei lung nach Artikel  2 2 1 A bs . 1 ZK  g i lt als Abgabenbesche id . 

(2 )  Arti kel 2 2 1  Abs.  3 zweiter Satz ZK ist nur anzuwenden. wenn es sich um Beträge  

handelt ,  d ie infolge eines ausschl ießl ich von einem Gericht oder einem S pruchsenat zu  

verfolgenden Finanzvergehens nicht oder n icht genau ermittelt werden k onnten ; fü r  die 

Fr ist g i l t  § 207 Abs. 2 zweiter Satz der Bundesabgabenordnung . 

§ 7 5. Die Fristverlängerung nach Artikel  2 2 2  A bsatz 1 Buchstabe a Untera bsatz 4 ZK 

darf zehn Tage nicht überschreite n .  

§ 7 6 .  ( 1 )  Schuld befreiende Wirkung im S i n n  d e s  Arti kels 2 2 3  ZK kommt a u c h  der 

Zahlung mit Scheck,  anderen unbaren Zahlungsmitte ln oder fremden Währungen z u ,  

soweit ihre Einlösung oder Umwechslung sichergestellt ist und d e m  Bund daraus keine 

Kosten erwachsen;  inwieweit d ies zutrifft . ist durch Anschlag bei den Zol lstel len 

kundzumachen. 

(2) D ie A ufrechnung nach Artikel 223 ZK hat nach § 2 1 5 Abs. 1 und 2 der  

Bundesa bgabenordnung zu erfolgen.  

§ 7 7 .  ( 1 ) Für d ie  Gewährung e ines Zahlungsa ufschubes nach Arti kel 226 ZK ist  das 

Hauptzol lamt der  Finanzlandesdirektion zuständig ,  in  deren Bereich der A ntragstel ler 

seinen normalen Wohnsitz oder Sitz hat.  

(2)  Der  Zahlungsaufschub nach Artikel 2 2 6  ZK ist, sofern nach dem Zol l recht e ine 

Verpfl ichtung zur Selbstberechnung besteht. nach den Modalitäten des Buchstabens c ,  

im  ü br igen nach denen des Buchstabens b zu gewähren. 

(3 )  Der Zahlungsaufschub endet im S inn des Artikels 227 Abs . 3 Buchsta be b ZK a m  

1 5 . Tag .  

(4)  D e m  Zol lschuldner ist der Gesamtrückstand a n  E infuhr- und Ausfuhra b g a ben ,  a n  

Nebenansprüchen sowie an sonstigen A b g a ben und dessen Zusammensetzung von der 

Zol lstel le ,  die für d ie Einhebung zuständ ig  ist ,  zum 1 .  Oktober eines jeden J ahres 

m itzutei len (Rückstandsaufgl iederung) . 
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( 5 )  Besteht zwischen dem Zollschuldner und der Zol l ste l le eine 

Meinungsverschiedenheit in bezug auf die Höhe des R üc kstandes oder in Bezug auf 

dessen Zusa m m ensetzung , so kann der Zol lschuldner  innerha lb  von zwei Monaten nach 

Erhalt der  Rückstandsaufgl iederung einen Abrechnungsbescheid gemäß § 2 1  6 BAO 

beantragen. 

(6)  Wird e in  A ntrag auf Abrechnungsbescheid gemäß A bs .  5 nicht gestellt , so gi lt  d ie  

Rückstandsaufgl iederung sowohl der Höhe a ls  auch  der  Zusammensetzung nach  a ls  

unbestritten (Rückstands-Saldoanerkenntnis ) .  

Zu Art . 229  ZK 

§ 78. ( 1 )  Werde n  andere Zahlungserleichterungen gewährt , so sind Kreditzinsen zu  

erheben . 

(2) Als J ahreszinssatz ist der für die Ausgle ichszinsen nach Artikel 589 Abs.4 

Buchstabe a ZK-DVO festgesetzte Zinssatz heranzuziehen.  

(3 )  Zur Berechnung der Kreditzinsen ist Art . 5 8 9  Abs . 4  Buchstabe b ZK-DVO sinngemäß 

anzuwenden , w o be i  der  Tag des Ü berführens in das Verfahren dem Beginn der  

Zahlungserle ichterung und das Entstehen der Zol lschuld dem Ende der 

Zahlungserleichterung entspricht. 

Zu Art . 23 1 ZK 

§ 79. ( 1 )  U nbeschadet des Artikels 23 1 ZK kann e ine nach den  Artikeln 20 1 b is  205  

und 209 b is  2 1 1 Z K  entstandene Zollschuld von  e iner  d ritten Person mit Bewil l igung 

des Hauptzoll amtes übernommen werden . D ie  Bewi l l igung ist zu erteilen , wenn dadurch 

die E inbr ingl ichkeit der A bgaben nicht gefährdet ist. Für das Wirksamwerden der 

Übernahme genügt es, daß die Entscheidung dem Ü bernehmer bekanntgegeben wird ; 

der Ü bernehmer tritt an Stel le des bisherigen Zol lschuldners in das bestehende 

Zollschuldverhä ltnis ein (Schuldnerwechse\ ) .  Weiters kann bewi l l igt werden , daß e ine 

dritte Person neben dem Zollschuldner ganz oder te i lweise der Zol lschuld beitritt und 

dadurch im entsprechenden Ausmaß Gesamtschuldner wird (Schuldbeitritt l .  

( 2 )  E ine Zol lschul d ,  d i e  für einen Dienstnehmer oder sonstigen Beauftragten eines 

Unternehmers e ntstanden ist ,  wei l  dieser in  Besorgung von Angelegenheiten seines 
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Dienstgebers oder Auftraggebers bei der Wahrnehmung zol l rechtl icher Pfl ichten ein 

rechtswidriges Verhalten gesetzt hat , entsteht im sei ben Zeitpunkt auch für den 

Dienstgeber oder Auftraggeber ,  soweit dieser nicht bereits nach e iner anderen 

Bestimmung in derselben Sache Zol lschuldner geworden ist.  

(3 )  Andere Zahlungserleichterungen (Art. 229 ZK) können auch led ig l ich e inem 

Gesamtschuldner bewi l l igt werden und sind den anderen Gesamtschuldnern gegenüber 

dann ohne Wirkung . 

Zu Art .232 ZK 

§ 80. ( 1 )  I st der  A bg a benbetrag nicht fristgerecht entrichtet w orden,  s ind 

Säumniszinsen zu e rheben , wenn,  die Säumnis mehr a ls  fünf Tage beträgt. 

(2) Als Jahreszinssatz ist ein um zwei Prozent über dem Kred itz inssatz nach § 78 Abs.2 

l iegender Zinssatz heranzuziehen.  D ie  Säumniszinsen werden je  Säumniszeitraum nach 

dem höchsten R üc kstandsbetrag dieses Säumniszeitraums berechnet und fallen für 

einen gesamten S ä umniszeitraum an, auch wenn d ie  Säumnis  n icht im ganzen 

Säumniszeitraum bestanden hat. E in Säumniszeitraum reicht vom 1 5 . eines 

Kalendermonats bis zum 1 4. des folgenden Kalendermonats. Für jeden Säumniszeitraum 

ist der zwölfte Teil jenes Jahreszinssatzes heranzuziehe n ,  welcher am Beginn des 

betreffenden Säumniszeitraumes gegolten hat. 

( 3 )  Säumniszuschläge nach § 2 1 7  der Bundesabgabenordnung sind im Anwendungs­

bereich des Art ike ls 2 3 2  ZK nicht zu erheben .  

(4 )  Waren, für d i e  e ine Zol lschuld entstanden ist und  d ie  s ich  i m  Besitz eines 

Zollschuldners oder  e ines  nach den Abgabenvorschriften persönl ich Haftenden befinden, 

haften ohne Rücksicht auf die Rechte anderer Personen für die auf  sie entfallenden 

Einfuhr- oder Ausfuhrabga be n  und können aus d iesem G rund von der Zol lstel le  

beschlagnahmt werden.  D ie  Haftung beginnt mit dem E ntstehen und endet mit  dem 

Erlöschen der Zol lschul d .  I n  g le icher Weise haften Ware n ,  d ie sich im Besitz einer 

anderen Person bef inden,  sofern d iese wußte oder vernünft igerweise hätte wissen 

müssen , daß der  Zol lanmeldung unrichtige  oder unvol lständige Angaben zugrunde 

gelegt worden waren,  daß d ie  Waren vorschriftswidrig in das Zol lgebiet oder aus einer 

Freizone oder e inem Fre i lager in einen anderen Tei l  des Zol lgebiets verbracht worden 

waren ,  daß die Waren  der zo l lamtlichen Ü berwachung entzogen w orden waren oder 
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oder daß Umstände vorgelegen hatten ,  d ie zu einer Entstehung der  Zol lschuld nach 

Artikel  204 ZK geführt haben . 

Zu Art . 2 3 5  ZK 

§ 8 1 .  Der Rückzahlung im S inne von Artikel  235 Buchstabe a ZK steht d i e  Gutschrift, 

U mbuchung oder Überrechnung des Betrages gleich. 

Zu Art. 2 3 6  bis 241 ZK 

§ 82.  Zuständig für  die Erstattung oder den Er laß im Sinn der Art ikel 2 3 6  b is  239 ZK ist 

die Zol lstel le , die für die E inhebung des zu erstattenden oder zu er lassenden Betrages 

zuständig ist. 

§ 83. Artikel 239 ZK in Verbindung m it Art ikel  905 ZK-DVO g i lt für die Erstattung und 

den Er laß von sonstigen Eingangs- und Ausgangsabgaben mit der M a ßgabe,  daß die 

Vorlage an die Kommission unterble ibt und die Artikel 906 bis 909 ZK-DVO n icht 

anzuwenden sind . 

§ 84. Eine Erstattung und e in  Er laß im S inn des Artikels 240 zweiter A bsatz ZK findet 

unabhängig von der Höhe des Betrages8 statt . 

§ 8 5 .  Für die Berechnung der Zinsen nach Art ikel  24 1 ZK gi lt § 7 8  s inngemäß. 

8 § 8 4  gilt nur tür Erstattung und Erlaß auf Antrag; amtswegige Maßnahmen b leiben auf Beträge über 1 0  
Ecu beschränkt (Art .898 ZK-DVO) 
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Abschnitt E 

Zollbefreiungen 

Außertarif l iche Ein- und Ausfuhra bgabenfreiheit 

§ 86. ( 1 )  Die außertarifl iche Einfuhr- und A usfuhrabgabenbefreiungen bestim m e n  s ich 

nach dem i m  § 1 genannten gemeinschaftl i chen Zol l recht l , dem in der Repub l i k  

Österreich anwendbaren Völkerrecht , soweit  es solche Befreiungen betri fft , sowie  den  

§ §  8 9  bis  9 7  

( 2) D i e  § § 8 9  b is  9 2  gelten sinngemäß für  d ie  Ausfuhr ausfuhrzol l pfl ichtiger  Waren 

Feststel lung der E infuhra bgabenfreiheit 

§ 8 7 .  ( 1 )  Für die Feststel lung der Einfuhra bga benfre iheit bedarf es eines Antrags .  D ie  

Festste l lung erfolgt 

1 .  in jenen Fä l len , in  denen 

a .  für die Feststel lung ,  ob die tür die Verwirkl ichung des Tatbestandes m a ßg e bl ichen 

Umstände gegeben sind , Ermittlungen erforderl ich sind , d ie nicht im Zuge der 

A bfertig ung a bgeschlossen werden können 

b .  der Antrag nicht in der Anmeldung gestel lt  wird 

m it gesonderter Entscheidung ( §  1 8 5 BAO L 

2 .  i n  a l l en übrigen Fällen durch d ie Annahme der Anmeldung 

(2 )  Auf  welche Fäl le Abs. 1 Nr .  1 Buchstabe a zutrifft , hat der Bundesmin ister für 

F inanzen mit  Verordnung festzulegen. 

(3 )  Für d ie  Erlassung einer gesonderten Entscheidung gemäß Abs.  1 Nr .  1 ist das 

Hauptzol lamt der  Finanzlandesdirektion zuständ ig ,  in  deren Bereich der A ntragstel ler  

se inen normalen Wohnsitz oder S itz hat .  

(4) Werden Waren durch Wil lensäußerung nach Arti kel 233 ZK-DVO angemeldet ,  g i l t  

d ies auch a ls  Antrag auf  Feststel lung der  E infuhrabgabenfreiheit und das 

Nichttätigwerden der  Zol lbehörde a ls Feststel l ung . 

Besondere Ermächtigung 

§ 88. ( 1 ) S oweit im gemeinschaftl ichen Zo l l recht tür die Anwendung der  

außertar if l ichen E infuhr- oder Ausfuhra bgabenbefre iungen eine besondere 

Ermächtigung oder Zulassung vorgesehen ist ,  i st d iese auf Antrag jedem zu erte i l en ,  

1 ZB auch die i m  § 1 nicht ausdrücklich erwähnte v a  (EWG) Nr. 1 20/89 
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der aus seinen persönl ichen . amtl ichen oder betrieb l ichen Umständen heraus In  der 

Lage ist. d ie Vora ussetzungen für die Abgabenbefre iung oder die Verwendungspfl icht 

zu erfü l len.  

(2)  Für d ie Ermä chtigung oder Zulassung ist  das H a u ptzol lamt jener 

Finanzlandesdi re kt ion zuständig ,  in deren Bereich der A ntragsteller seinen normalen 

Wohnsitz oder S itz hat. 

Diplomaten- und Konsul a rg ut 

§ 89. ( 1 ) Von den  E infuhra bgaben befreit s ind 

a) Amtserfordernisse,  Büromaterial ien.  Heizmateria l ien  u nd Einrichtungsgegenstände 

für Amtsräume sowie Dienstfahrzeuge .  sofern d iese Waren dem ausschl ießl ichen 

Gebrauch oder Verbrauch der im Anwendungsgebiet befindl ichen diplomatischen 

oder konsulari schen Vertretungen fremder Staaten2 gegenüber der Republ i k  

Österre ich3 d ienen;  das gleiche gi lt .  sofern d iese Waren der Vertretung vom 

Entsendestaat oder auf dessen Veranlassung gel iefe rt werden . für Baumateria l ien . 

die zum Bau oder  Umbau von Gebäuden der Vertretung verwendet werden.  

einschl ießl ich von Waren . d ie  a ls  Einrichtungsstücke mit  den Gebäuden fest 

verbunden werden.  

b )  Waren . d ie  zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch durch die dem Personal der  

unter Buchsta be a genannten Vertretungen angehörenden ausländischen Di plomaten 

und Berufskonsuln sowie durch die in ihrem Haushalt lebenden Famil ienmitgl ieder 

eingehen.  Die E infuhrabga benfreiheit für Kraftfahrzeuge ist dabei auf die E inbringung 

von zwei m otorgetriebenen Fahrzeugen innerha l b  e ines Zeitraumes von jeweils zwei 

Jahren beschränkt .  g leichgültig ob die E inbr ingung unter dem Namen des 

Begünstigten oder dem Namen eines Fam i l ienmitg l i edes erfolgt.  Daneben kann auch 

ein Wohnwa g e n  (Anhänger) einfuhrabgabenfrei e ingeführt werden . für den jedoch 

die Verwendungspfl icht zeit l ich unbeschränkt g i lt .  W ird ein e infuhrabgabenfrei 

eingeführtes Fahrzeug vor Ablauf der genannten Frist wieder ausgeführt . 

ordnungsgemäß verzollt oder nachweis l ich ernsthaft beschäd igt.  so kann an dessen 

Stel l e  ein anderes Fahrzeug einfuhrabga benfrei e ingeführt werden. 

c )  Waren .  die durch d ie Mitgl ieder des Verwaltungs- und technischen Personals der 

unter Buchsta be a genannten Vertretungen im Zeitpunkt des ersten Dienstantrittes 

zu ihrem persön l ichen Gebrauch oder Verbrauch e ingebracht werden . Die 

Einfuhra bgabe nfreiheit ist dabei jedoch auf  d ie  E inbringung von zwei Kraftfahrzeugen 

und hinsichtl i c h  zum Verbrauch bestimmter Waren auf jene Mengen beschrän kt .  die 

als Haushaltsvorräte zusammen mit dem sonstigen Ü bersiedlungsgut eingebracht 

2 Die in den sog. A mtssitzabkommen eingeräumten Privilegien (Zol lbefreiungen) bleiben aufrecht 
3 Daher keine Zollbefreiung für Abfertigungen tür Drittlandsbotschaften in anderen MS 
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werden . Eine Ware gi lt  dann als im Zeitpunkt des ersten D ienstantrittes eingebracht , 

wenn ihre Ü berführung in  den zol lrechtlich freien Verkehr i nnerhal b  von sechs 

Monaten nach dem Tag des ersten Dienstantrittes beantragt wird ;  

D ie  Einfuhrabgabenfreiheit für  m otorgetriebene Beförderungsmittel ist nur zu gewähren,  

wenn und soweit das  betreffende Drittland Gegenrecht gewährt . 

(2) Die Einfuhrabgabenfreiheit ist ausgeschlossen für Waren zum G ebrauch oder 

Verbrauch durch 

a) österreichische Staatsangehörige oder Personen,  d ie  ihren normalen Wohnsitz in 

Österreich hatten ,  ehe sie zu den in Abs. 1 Buchstaben b und c genannten Personen 

gehörten , 

b) Personen,  die i n  Ö sterre ich eine private Erwerbstätig keit ausüben.  

Ausstattung ausländischer Dienstste l len 

§ 90. Von den E infuhra bg a ben sind nach Maßgabe der G egenseit ig keit befreit : 

a )  Baubedarf , Betriebsmittel und sonstiger Dienstbedarf für d ie  in länd ischen 

Anschlußstrecken , Anschlußstationen und den Betriebsdienst a usländ ischer 

öffentlicher Verkehrsunternehmen 

b)  Amtserfordernisse , Büromateria l ien,  E inrichtungsgegenstände sowie 

Dienstfahrzeuge ,  die für aus ländische Kulturinstitute , die a uf G rund völkerrechtlicher 

Vereinbarungen im Anwendungsgebiet errichtet sin d ,  oder für der Förderung 

kulturel ler oder wi rtschaft l icher Beziehungen mit dem Ausland d ienende 

Einrichtungen , d eren Aufwand überwiegend vom Ausland aus getragen wird , 

eingeführt und für deren Lehr-, Forschungs- und Informationstätigkeit verwendet 

werden . 

Bordvorräte 

§ 91 . ( 1 )  Von den E infuhrabgaben befreit sind Vorräte an Lebensmitteln  und 

Getränken , ausg e n ommen S pi rituosen,  d ie  zum Verbrauch d urch d ie  Reisenden und die 

Besatzung an Bord von im Verkehr über d ie Zollgrenze eingesetzten ,  gewerbl ich 

verwendeten Beförderungsmitteln  dienen,  in denen die Verabreichung von Speisen und 

Getränken an Reisende übl ich ist. Im Schiffsverkehr und Luftverkehr erstreckt sich die 

Einfuhrabgabenfre iheit auch auf Tabakwaren und S pirituosen ,  wenn das betreffende 

Fahrzeug in H inbl ic k  auf den E insatzplan Personen nur im Verkehr über d ie  Zollgrenze 

befördern kann . 

(2)  Umschließung e n ,  in  denen d ie Waren abgegeben werden ,  m üssen so 

gekennzeichnet se in , daß e ine A bgabe dieser Waren außerha l b  des Beförderungsmittels 

leicht feststel lbar i st .  
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Treib- und Schmierstoffe 

§ 92. Von den Einfuhrabgaben befreit s ind Treib- und Schmierstoffe , d ie  i n  anderen als 

den in  Artikel 1 1 2 der Zol lbefreiungsverordnung aufgezählten Beförderungsmitteln 

eingeführt werden , sowie Tre ib- und Schmierstoffe , die aus Zol lagern für gewerbl ich 

verwendete Wasser- oder Luftfahrzeuge zum Verbrauch beim Verkehr über d ie  

Zollgrenze4 entnommen werden .  

Verwendungspflicht 

§ 93. ( 1 )  Waren , die nach § 8 9  A bs .  1 ,  § 90 oder im Rahmen von sonst igen Privi legien 

für E inrichtungen fremder Staaten oder internationaler Organisationen 

einfuhrabgabenfrei eingeführt wurden ,  dürfen erst nach Ablauf e iner Frist von zwölf  

Monaten nach Annahme der Anmeldung zur Überführung in den zol l rechtl ich freien 

Verkehr ohne vorherige Unterrichtung der Zol l behörde verliehen , verpfändet ,  vermietet, 

veräußert oder überlassen werden . Bei m otorgetriebenen Fahrzeugen beträgt d iese Frist 

zwei J ahre . Bei Verleih, Verpfändung , Vermietung , Veräußerung oder Ü berlassung von 

nach § 89 Abs. 1 einfuhrabgabenfrei eingeführten Waren vor A blauf d ieser Fristen oder 

einer sich aus den einzelnen d iesbezüg l ichen Rechtsvorschriften oder der  

Gegenrechtsübung ergebenden längeren Frist werden jedoch d ie  E infuhrabgaben nicht 

erhoben,  wenn der Begünstigte a b berufen wurde, sofern zumindest e in  ha lbes Jahr 

d ieser Frist abgelaufen ist oder der Begünstigte verstorben ist oder e in  Fahrzeug 

ernsthaft beschädigt wurde; letzteres g i lt a uch für Dienstfahrzeuge.  

(2 )  Waren , d ie  nach § 91  einfuhra bgabenfrei eingeführt wurden , s ind 

bestimmungsgemäß zu verbra uchen .  

(3 )  Treib- und Schmierstoffe , d ie  gemäß § 92 von den Einfuhrabga ben befreit sind , 

dürfen weder in e inem anderen Beförderungsmittel a ls  dem , in dem sie e ingeführt oder 

in das sie nach der Entnahme aus dem Zol lager eingefüllt wurde n ,  verwendet werden, 

ausgenommen während an dem Fahrzeug erforderlicher Reparaturen; auch dürfen sie 

von dem von der Befreiung Begünstigten weder veräußert noch überlassen werden. 

Durchführung der Zol l befreiungsverordnung 

4 Eine Zwischenlandung auf einem G emeinschaftsflughafen oder eine Zwischenanlegung im Zollgebiet ist 
nicht befreiungsschädlich.  
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§ 94 . Die  E infuhrabga benfre iheit für Saatgut . Düngem ittel und andere Erzeugnisse zur 

Boden- oder Pflanzenbehandlung gemäß Titel X der Zol l befreiungsverordnung ist nur zu 

gewähre n .  wenn und soweit der betreffende Drittstaat Gegenrecht gewährt.  

§ 95. Bei  E infuhren von Waren im persönl ichen Gepäck von Reisenden gemäß Titel XI 

der Zo l l befreiungsverordnung durch 

- Personen ,  d ie  an einem Ort einreisen , der  weniger a l s  1 5  Ki lometer Luftl in ie  von 

ihrem normalen Wohnsitz entfernt ist und deren Reise nachweislich über e inen 

U mkreis von 1 5  Kil ometer Luftl in ie um den O rt der  Einreise nicht hinausgeführt hat . 

- Personen .  d ie  berufl ich oder d ienstl ich auf  gewerbl ich verwendeten 

Beförderungsmitte ln tätig sind und dabei  üb licherweise mehr als einmal im  

Kalendermonat einreisen 

ist i m  S inne des Artikels 49 der Zol l befreiungsverordnung die Einfuhrabgabenfre ihe it 

auf fo lgende Mengen beschränkt : 

1 .  Ta bakwaren: 

25 Stück Zigaretten oder 5 Stück Zigarren oder 1 0  Stück Zigari l los oder 25 Gramm 

Rauchtabak oder  eine antei l ige Zusam menstel lung d ieser Waren 

2 .  A lkohol  und a lkoholische Getränke: 

- desti l l ierte G etränke und Spirituosen mit e inem Alkoholgehalt von mehr als 2 2 %  

vol ;  unvergäl l ter Ethylalkohol mit e inem A lkoholgehalt von 8 0 %  und mehr :  0 . 2 5  

Liter 

- d esti l l ierte G etränke und Spirituosen . A peritifs a us Wein oder Alkohol . Taffi a .  

S a ke oder ähnl iche Getränke mit e inem Alkoholgeha lt von 2 2 %  vol oder weniger;  

S chaumweine .  Li körweine; nicht schäumende Weine; e ine antei l ige 

Zusammenstel lung dieser Waren: 1 Liter 

3. Andere a ls die in  Nr. 1 und 2 genannten Waren . soweit deren Wert insgesa mt 2 5 0  S 

nicht übersteigt,  wovon 50 S auf Lebensmittel und nichtalkolhol ische Geträn ke 

enfa l l en dürfen .  Die in Artikel 46 der Zo l l befreiungsverordnung festgelegten 

mengenmäßigen Beschränkungen für Parfums und Toilettewasser dürfen h iebe i  n icht 

ü berschritten werden . 

§ 96. Für d ie  Anwendung des Artikels 1 04 A bs .  1 zweiter Gedankenstrich der  

Zoll befreiungsverordnung gi lt § 67 Abs . 2  s inngemäß. 

§ 97.  ( 1 )  D ie  in  Arti kel 1 1 2 der Zol l befre iungsverordnung enthaltene 

Einfuhrabg a benfreiheit für Trei bstoffe in den Hauptbehältern von anderen 

Nutzfahrzeugen a ls  Omnibussen und von S pezia lc ontainern (Artikel 1 1 2 A bs . 2  
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Buchstaben a .  c und d der Zol l befreiungsverordnung ) i st auf eine Menge von insgesamt 

höchstens 200 Litern je Fahrzeug oder Spezia lconta iner  beschrän kt.  

(2 ) S ind für d ie im H inbl ick auf Abs.  1 einfuhrabgabepfl ichtigen Treibstoffe neben dem 

Zol l  auch andere E infuhrabgaben zu entrichten,  so kann das Zol lamt zur Vereinfachung 

des Verfahrens e inheitl iche Bemessungsgrundlagen und a l le  E infuhrabgaben 

umfassende Pauschalsätze anwenden. wenn der Anmelder  keine Festsetzung der 

einzelnen Einfuhrabgaben verlangt. Die Verrechnung der e inzelnen Einfuhrabgaben 

entrprechend den für sie anzuwendenden finanzgesetz l ichen Ansätzen ist 

sicherzustel len . 

�Zo�II�R.�D�G�/e�/S�t�8n�d�: �2�4�.5�.�' 9�9�4�--------------------------------------------------�6 

363/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 49 von 72

www.parlament.gv.at



Abschnitt F 

Kosten und sonstige Nebenansprüche 

Al lgemeine Bestimmungen 

§ 98. ( 1 ) An Nebenansprüchen s ind im Verfahren der Zo l lbehörden zu erheben 

1 .  Kosten , u .zw . :  

a )  Kommissionsgebühren nach Maßgabe der § § 99 b i s  1 02 ,  

b) Verwaltungsabgaben nach Maßgabe der § § 1 03 b is 1 0 5 ,  

c) Barauslagenersätze nach Maßgabe der § § 1 06 und 1 0 7 ;  

2 .  Kreditzinsen und Säumniszinsen nach Maßgabe des A bschnitts D und 

Ausgleichszi nsen nach Maßgabe der Zol lkodex-Durchführungsverordnung; 

3. Abgabenerhöhungen nach Maßgabe des § 1 08 ;  

4. sonstige Nebenansprüche im Sinn des § 3 Abs. 2 BAO ,  soweit im A bschnitt 0 nicht 

anderes bestimmt ist. 

( 2) Als Nebenansprüche gelten a uch die von der Behörde nach A rtikel 24 1 ZK und § 85 

zu zahlenden Zinsen.  

(3)  Die Nebenansprüche sind nach den für die Einfuhr- und Ausfuhra bgaben geltenden 

Bestimmungen zu erheben. D ie  Erhebung der Nebenansprüche o bl iegt jener Zol lstel le ,  

be i  der  das Verfahren anhängig ist. 

Kommissionsgebühren 

§ 99. ( 1 ) Den Kommissionsge bühren ( §  98 Abs. 1 Nr.  1 Buchstabe a) unterl iegen 

Amtshandlungen außerha lb des  Amtsplatzes oder der Ö ffnungszeiten der Zol lstel le .  

(2 )  Von den Kommissionsgebühren s ind nachstehende A mtshand lungen ausgenommen : 

1 .  Überwachungsmaßnahmen nach Abschnitt C ,  ausgenommen d ie  ständige 

Überwachung einer Betriebsstätte nach § 28 Nr .  3 ;  

2 .  Amtshandlungen im Sinn d e s  § 1 0  Abs. 2;  

3 .  Amtshandlungen im Rahmen eines zugelassenen Nebenweges;  

4. Begleitungen von Waren z wischen der Zol lgrenze und der nächstgelegenen Zol lstel le 

innerhalb der Ö ffnungszeiten d ieser Zol lstel le;  

5.  Tei le von Amtshandlungen , deren Dauer 1 0  Minuten nicht überschreitet.  
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(3 )  Der Bundesminister für Finanzen kann zur Erleichterung des Warenverkehrs noch 

weitere außerhalb  der Öffnungszeiten d urchzuführende Amtshandlungen von der 

Kostenpfl icht ausnehmen. 

(4) Schuldner der Kommissionsgebühren ist. wer die Amtshandlung bea ntragt hat. Liegt 

kein so lcher Antrag vor, so ist Kostenpf l ichtiger.  wer d ie Waren im Zeitpunkt des 

Beginnes der kostenpfl ichtigen A mtshand lung in  Gewahrsam hatte . i n  den  Fä l len der 

ständ igen Überwachung nach § 28 Nr.  3 der Begünstigte. 

Kostenschuldner  

§ 1 00 .  ( 1 )  Abweichend von § 9 8  Abs .  3 hat  e in  Kostenschuldner , dem ke in  

Zahlungsaufschub zusteht , vor  Beendigung einer kostenpfl ichtigen Amtshand lung 

außerhalb des Amtsplatzes Kommissionsgebühren, d ie nicht durch eine S icherheit 

a bgedeckt sind , in  Stem pelmarken zu entrichten. 

(2) Der  Personalkostenbeitrag ist vom I nhaber  der Bewi l l igung monatl ich  jewei ls  bis zum 

1 5 . Tag des Monats zu entrichten.  

H öhe der Kommissionsgebühren 

§ 1 0 1 .  ( 1 )  Die Kommissionsgebühren umfassen die Personalkosten und d ie  R eisekosten. 

(2 )  D ie  H öhe der Personal kosten ist vom Bundesminister für Finanzen durch Verordnung 

mit e inem Durchschnittssatz für eine Stunde festzusetzen . Der Durchschnittssatz 

entspricht für Bedienstete der Verwendungsgruppen A und B ( Entl ohnungsgruppen a und 

b) dem auf eine Stunde entfa l lenden Teil des einem verheirateten Beamten der  a l l ­

gemeinen Verwaltung gebührenden Bruttogehaltes. einschließl ich a l l fä l l iger  

Teuerungszulagen. der  Gehaltsstufe 2 der  D ienstklasse V zuzügl ich der 

S onderzahlungen. der Verwaltungsdienstzulage und der Wohnungsbe ih i l fe sowie der 

einem Al le inverdiener mit zwei Kindern gebührenden Haushaltszulage und 

Fam i l ienbeihi lfe: für sonstige Bed ienstete beträgt der Durchschnittssatz vier Fünftel des 

Satzes für Bedienstete der Verwendungsgruppen A und B .  Für Amtshand lungen 

a ußerha lb  des Amtsplatzes kann zur Abdeckung des erhöhten Aufwandes e in  erhöhter 

Persona lkostensatz bestimmt werden , der  jedoch das Doppelte der vorstehend 

genannten Sätze nicht überschreiten darf .  D ie  Sätze sind auf  vo l le  Schi l l ing beträge 

a bzurunden . Für die Vorschreibung der Personalkosten ist jede angefangene Stunde als 

volle Stunde zu rechnen. Für A mtshandlungen außerhal b des Amtsplatzes ist die für die 
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Zurücklegung des Weges von der Zol lste l le  b is zum Ort der Amtshanalung und zurück 

erforder l iche Zeit  i n  die Bemessungsgrund lage der  Personalkosten einzubeziehen . 

( 3 )  D ie  R eisekosten sind vom Kostenpf l ichtigen in der in den entsprechenden 

Besti m m ungen festgelegten, nicht pauschal ie rten H öhe zu entrichten .  auch wenn für d ie  

kosten pf l ichtigen A mtshandlungen Zol l organe herangezogen werden , d ie  pauscha lmäßig  

entschäd igt werden . Wenn der  Kostenpf l ichtige d ie  Beförderung der  Zo l l  organe in  ange­

messener Weise unentgeltlich besorgt, vermi ndern s ich d ie Reisekosten um d ie  sonst 

notwendigen Fahrtkosten. 

(4) Zur Vereinfachung der Bemessung der Personalkosten kann der 

Bundesminister für Finanzen für die gesamte A mtshand lung oder für Tei le derselben 

(Zurücklegung des Weges, Prüfung der U nterlagen und Beschau der Waren ,  Bemessung 

der A bg a ben)  Durchschnittszeiten in Tei len e iner Stunde bestimmen. Diese 

Durchschnittszeiten treten für die Bemessung der Personalkosten oder 

Kom missionsgebühren an die Stel le der tatsäch l ichen Dauer der Amtshandlung oder des 

entsprechenden Tei les derselben. 

Personal kostenbeitrag 

§ 1 02 .  ( 1 )  Wenn e inem Kostenpflichtigen für länger als drei Monate ständig 

kostenpf l ichtige A mtshandlungen derselben A rt bew i l l igt sind , ist ihm auf Antrag zu 

bewi l l i gen ,  d ie Personalkosten in Form e ines m onatl ichen Personalkostenbeitrages z u  

entrichte n .  

( 2 )  D e r  Personalkostenbeitrag beträgt d as E i nhundertsechzigfache der  a uf e ine 

Stunde entfa l lenden Personalkosten. Wird d ie  rege lmäßige Wochendienstzeit der  

Beamten geändert.  so hat der  Bundesminister für Finanzen mit Verordnung den 

Multip l i kator des ersten Satzes auf das Vierfache der  neuen regelmäßigen 

Wochendienstzeit zu ändern . 

( 3 )  Wenn ein für in kostenpfl ichtigen A mtshandlungen eingesetztes Zol l organ  

durch d iese nicht vo l l  ausgelastet wird und  daher  auch fü r  andere Tätigkeiten der  

Zol lstel l e  zur Verfügung steht, ist der  Persona lkostenbeitrag angemessen , höchstens 

jedoch auf zwei Drittel herabzusetzen. Enden die kostenpfl ichtigen Amtshandlungen i m  

Laufe e ines Monats,  so bleibt dies auf den für d iesen Monat zu entrichtenden 

Persona l kostenbeitrag ohne Einfluß. 

Verwaltungsabgaben 

§ 1 03 .  ( 1 ) Verwaltungsabgaben sind a ls Be itrag zur  Abgeltung der Kosten für d ie 

Ausübung der Zo l l  a ufsicht bei privaten Zo l lagern in  H öhe der nach § 1 0 1  A bs .  2 zweiter 

Satz für Bedienstete der Verwendungsgruppen A und B für eine Stunde bestim mten 
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Personal kostensätze je Kalendermonat und Bewi l l igung zu entrichten. Abweichend von § 

98 Abs. 2 sind d iese Verwaltungsabgaben vom Inhaber der  Bewi l l igung monatlich 

jeweils bis zum 1 5 .  Tag des Monats zu entrichten. 

§ 1 04. ( 1 ) Für d ie Lagerung von Waren in Zol lagern des Typs F (Art . 504 Abs . 3  ZK-DVO) 

und in einer vorübergehenden Verwahrung bei einer Zo ll stel le s ind Verwaltungsabgaben 

(Lagergeld )  zu entrichten , deren Sätze der Bundesmin ister für F inanzen nach Maßgabe 

der dem Bund entstehenden Kosten und Risken und unter Bedachtnahme auf die von 

privaten Lagerhaltern verlangten Entgelte festzusetzen hat.  

(2 )  Die Verwaltungsabga ben nach Abs. 1 s ind vorzuschreiben 

1 .anläßlich der Beendigung der Lagerung von Ware n ,  im Fal l  der  Auslagerung einer 

Tei lmenge für die gesamte bis dahin gelagerte Meng e ,  

2. anläßlich einer Behandlung der Waren für die bis d a h i n  gelagerten Waren , 

3 .  jewei ls nach Ab lauf von sechs Monaten, wenn d ie  Lagerung d iese Dauer 

überschreitet , 

4. wenn die Kosten den voraussichtlichen Erlös aus der  Verwertung der Waren 

erreichen. 

§ 1 0 5 .  Verwaltungsabgaben in Höhe des Dreifachen der nach § 1 0 1  Abs. 2 zweiter 

Satz für Bedienstete der Verwendungsgruppen A und B bestim mten 

Personalkostensätze sind zur Abgeltung des durch d ie  Nachforschungen verursachten 

Verwaltungsaufw a ndes zu entrichten , wenn eine Gestel lungspfl icht verletzt worden ist,  

jedoch nach Art . 8 6 0  ZK-DVO nachgewiesen wird , daß s ich d ies auf die 

ordnungsgemäße A bwicklung der vorübergehenden Verwahrung oder das betreffende 

Zollverfahren n icht w irk l ich ausgewirkt hat' . 

Barauslagenersätze2 

§ 1 06.  ( 1 ) Die B a ra uslagen für chemische und technische Warenuntersuchungen sowie 

für Sachverständigengutachten einschließl ich der Verpackung , Versendung und 

Versicherung der Waren oder Warenproben sind zu ersetzen,  wenn die Untersuchung 

oder die Erlassung e iner verbindl ichen Zolltarifauskunft beantragt wird , 

(2 )  Im  Fal l  einer verb ind l ichen Zolltarifauskunft sind d ie  K osten nach Abs. 1 in dieser 

festzusetzen und vom Hauptzollamt Wien einzuheben. 

1 Praktisch nur be i  Ü b erschreiten der  Gestellungsfrist im Versandvertahren (Art .859 Nr.2 ZK-DVO) 
2 Die Barauslagen für Warenuntersuchungen aus Anlaß einer ProbenzIehung bei  einer Beschau sind gem. 

Art .69 Abs.3 Z K  von der Zol lbehörde zu tragen. 
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§ ' 07. Der aus der Ertei lung von Auskünften nach § 7 Abs.  3 erwachsende Personal­

und Sachaufwand entsprechend den aufgewendeten Stunden oder Teilen von Stunden 

ist zu ersetzen . Zur Berechnung des Personalaufwandes sind d ie  nach § 1 0 1  Abs. 2 

zweiter Satz für Bedienstete der  Verwendungsgruppen A und B best immten 

Personalkostensätze hera nzuziehen. Zur  Berechnung des Sachaufwandes hat  der 

Bundesminister für Finanzen nach den durchschnittl ichen auf e ine Stunde bezogenen 

Kosten des Einsatzes der a utomationsunterstützten Datenverarbeitung einen oder 

mehrere Pauschalsätze mit Verordnung zu bestimmen. 

Abgabenerhöhung 

§ ' 08. ( 1 )  Durch Entrichtung e iner A bgabenerhöhung kann s ich ein Reisender,  der 

h insichtl ich m itgeführter Waren ein Zol lvergehen begeht , von d e r  Verfolgung eines 

dadurch begangenen Finanzvergehens befreien.  

(2)  Abs.  1 gilt nur,  wenn der  auf  d ie Waren entfallende Eingangs- oder 

Ausgangsabgabenbetrag n icht mehr a ls 5000 S beträgt und der R eisende schriftlich auf 

die E inbringung einer Berufung verzichtet. Er gi lt nicht, wenn die Ü berlassung der Waren 

wegen Fehlens der gesetzl ichen Voraussetzungen nicht zulässig ist.  

(3) Die Abgabenerhöhung ist in der Höhe der Eingangs- oder Ausgangsabgaben zu 

bestimmen, auch wenn für d ie  Waren keine solchen Abgaben zu entrichten wären . 
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Abschnitt G 

Zwischenstaatliche Amtshilfe 

U nterabschnitt 1 

Ermittlungshilfe gegenüber Mitgliedstaaten 

§ 1 09 .  ( 1 )  Die zwischenstaatliche Amtshi l fe gegenüber den anderen Mitg l iedstaaten und 

gegenüber  der Kommission in  Angelegenheiten 

a )  der  Erhebung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben.  

b)  der  Erstattung oder Vergütung von A bg a ben oder anderen Beträgen aus  An laß der  

Ausfuhr von Waren oder 

c )  der Verbote und Beschränkungen des Warenverkehrs 

r ichtet s ich nach der Verordnung ( EWG ) N r .  1 468/8 1 des Rates vom 1 9 . Ma i  1 98 1  

betreffend die gegenseitige Unterstützung der  Verwaltungsbehörden der Mitg l iedstaaten 

und d ie  Zusammenarbeit dieser Behörden m it der Kommission , um die ordnungsgemäße 

Anwendung der Zol l- und der Agrarregelung zu gewährleisten , AB lEG N r .  L 1 44 vom 

2. 6 . 1 98 1 , S . 1 ,  oder nach einer an deren Stel le tretenden Verordnung 

(Amtshi l feverordnung 1 )  

( 2 )  Zuständige Behörden im Sinn des Artike ls  2 Abs . 2  der Amtshi lfeverordnung sind die 

Hauptzol lämter2• Zuständige Behörde im S i n n  der Art ikel 1 4 , 1 4a und 1 5 b d er 

Amtshi lfeverordnung ist der Bundesminister für Finanzen3 • 

(3 )  Für d ie  zur Gewährung der Amtshi l fe erforderl ichen Maßnahmen gelte n ,  soweit nicht 

das Zo l l recht anzuwenden ist, d ie  Vorschr iften für das Verfahren" zur Erhebung von 

E infuhr- oder Ausfuhra bgaben . 

1 Mit einer d ie Amtshilfeverordnung 1 46 8/8 1 ablösenaen, insbesondere das ZIS (Zol l informationssystem l  
rechtlich absichernden Verordnung ist noch f ü r  1 994 z u  rechnen. S den geänderten Vorschlag der 
Kommission vom 1 . 9 . 1 993,  KOM(93 )  350 endg.·SYN 450, ABlEG Nr. C 262 vom 2 8 . 9 . 1 9 9 3 ,  S .8  

2 Ersuchende und ersuchte Behörden; d .h .  Amtshilfeersuchen werden von den Hauptzol lämtern unmittelbar 
an die zuständigen Behörden der anderen Mitgl iedstaaten gerichtet bzw. von diesen unmittelbar an die 
Hauptzollämter gerichtet. 

3 Al lgemeine Auskünfte über Waren, die Gegenstana von Zuwiderhandlungen sind , über M ethoden der 
Zuwiderhandlungen oder über Unzulänlichkeiten oder Lücken der Zoll- und Agrarregelung (Art. 1 4 der 
A mtshi lfeverordnung I ,  
Mitteilungen über Zuwiderhandlungen mit  Berührungspunkten in mehreren Mitgl iedstaaten (Art. 1 4a  
der Amtshilfeverordnung idF  der  VO Nr. 945/8 7 ) ,  
welche jeweils an d ie  Kommission zu richten sind; 
Abstimmung und Zusammenarbeit bei GemeInschaftsmissionen In Drittländern (Art. 1 5 b  der 
Amtshilfeverordnung IdF der VO Nr. 945/8 7 )  unter Leitung der Kommission 
bleibt dem BMF vorbehalten. 

4 Etwa der  BAO 
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(4)  I m  S inn d ieses Abschnitts bedeuten Zol lregelung und Agrarregelung die i n  Arti kel 2 

Abs . l der Amtshi l feverordnung darunter verstandenen Bestimmungen 

(5) Die Ermitt lungshi lfe in Angelegenheiten der Zol lvergehen richtet sich auch gegenüber  

Mitg l iedstaaten und gegenüber der Kommission nach dem Unterabschnitt 2 

(6 )  Weitergehe n d e  Bestimmungen völkerrechtl icher Vereinbarungen über d ie  Amtshi lfe 

mit a nderen  Mitg l iedstaaten6 bleiben unberührt. 

Unterabschnitt 2 

Ermittlungshilfe gegenüber Drittstaaten 

§ 1 1 0.  ( 1 ) Die Zo l lbehörden sind befugt , in Vol lz iehung der ihnen übertragenen 

Aufg a ben 

a) im Bereich der  Zol lregelung und der  Agrarregelung und 

b) im Bereich der  Zuwiderhandlungen gegen d iese Regelungen 

ausländische Zol l behörden um Amtshilfe zu ersuchen und ihnen Amtshilfe zu gewähren . 

Den a usländischen Zoll behörden sind die D ienstste l len der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften ,  wenn sie in Vollziehung von Gemeinschaftsrecht betreffend 

Zol langelegenheite n  tätig werden, sowie der  G eneralsekretär der d urch das A b kommen 

über d ie  Errichtung eines Rates für d ie  Zusam menarbeit auf dem Gebiet des Zol lwesens 

(BGBI .  Nr.  1 65 / 1 9 5 5 ) ,  errichteten internationa len Organisation gleichgestel lt .  

(2 )  Der Vol lzug von Strafen sowie Festnahmen , Hausdurchsuchungen und 

Personendurchsuchungen sind von der Amtshi lfe ausgenommen. Die Beschlagnahme 

von Beweismitte ln  ist zulässig ,  jedoch darf der  beschlagnahmte Gegenstand nur nach 

Maßg a be des § 1 1 4 der ausländischen Zol l behörde übersendet werden. 

(3)  Der U m stand , daß Daten automationsunterstützt verarbeitet worden sind , sowie die 

abgabenrechtl iche Geheimhaltungspfl icht ( §  48a BAO )  stehen der Leistung von 

Amtshi l fe n icht e ntgegen. 

(6 )  Weitergehende Bestimmungen völkerrechtl icher Vereinbarungen über d ie Amtshi lfe 

mit Drittstaaten b le iben6 unberührt. 

5 Derzeit bestehen A mtshilfeabkommen mit Deutschland. Frankreich, Italien und Spanien 
6 Derzeit bestehen A mtShilfeabkommen mit Bulgarien. Polen, Slowenien, Ungarn und den Vereinigten 

Staaten von Amenka. Das Abkommen mit der Tschechoslowakei wird pragmatisch gegenüber 
Tschechien und der Slowakei, das Abkommen mit Jugoslawien wird pragmatisch gegenüber Kroatien, 
Makedonien und Bosnien-Herzegowina angewendet. 
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§ " , . ( 1 ) Ein Ersuchen an eine ausländische Zollbehörde darf nur gestellt werden.  

wenn die im In land m ögl ichen Maßnahmen zur Feststel lung des maßgebl ichen 

Sachverhaltes n icht a usreichen.  

(2)  In einem Ersuchen a n  eine ausländische Zollbehörde ist ,  wenn einem gleichartigen 

Ersuchen dieser Behörde nicht entsprochen werden könnte ,  auf das Fehlen der 

Gegenseitigkeit h inz uweisen. 

(3)  Bedingungen,  d ie e ine a usländische Zollbehörde an läßl ich der  Gewährung von 

Amtshilfe gestel lt hat ,  s ind einzuhalten. 

§ " 2. ( 1 ) Ausländischen Zol l behörden darf, soweit im § 1 1 3  Abs .  3 nicht anderes 

bestimmt ist ,  A mtshi lfe nur auf Ersuchen gewährt werden.  

(2 ) Ausländischen Zo l lbehörden darf Amtshilfe nur gewährt werden , soweit hiedurch die 

öffentl iche Ordnung oder andere wesentl iche I nteressen Ö sterre ichs sowie 

schutzwürdige I nteressen an der Geheimhaltung , insbesondere von Handels-, Industrie-, 

Gewerbe- oder Berufsgeheimnissen, nicht verletzt werden .  

(3 )  Einer ausländischen Zol lbehörde darf Amtshilfe überdies nur gewährt werden, wenn 

gewährleistet ist, d a ß  

1 . die ausländische Zol lbehörde d i e  i m  Wege d e r  Amtshi lfe mitgetei lten perso­

nenbezogenen Daten ( §  3 Z 1 des Datenschutzgesetzes) nur solchen Personen , 

Behörden oder  Gerichten,  die mit dem Verfahre n ,  für das d ie  Amtshi lfe gewährt 

werden sol l ,  oder mit einem mit diesem Verfahren im unmittelbaren 

Zusammenhang stehenden anderen Verfahren befaßt sind , zugängl ich machen und 

im übrigen geheimhalten wird , es sei denn , daß der Bundesminister für Finanzen 

der Weitergabe für Zwecke eines Verfahrens , dessen Durchführung in Hinblick auf 

seine wirtschaftl iche,  humanitäre , soziale oder po l it ische Bedeutung auch im 

Interesse der Republ ik  Österreich gelegen ist, z ustimmt;  

2. d ie  ausländische Zo l lbehörde einem gleichartigen österreichischen Ersuchen 

entsprechen und a l l fä l l ige an die Gewährung der A mtshi lfe geknüpfte Bedingungen 

beachten wird ; 

3. die ausländische Z ol lbehörde d ie aus der Hi lfeleistung erwachsenden Kosten ( §  1 1 6 ) 

ersetzt. 

§ " 3. ( 1 )  Für d ie  zur  G ewährung der Amtshi lfe erforder l ichen Maßnahmen gelten in 

Angelegenheiten des § 1 1 0 Abs.  1 Buchstabe a d ie V orschriften für das Verfahren zur 

Erhebung von Zöl le n , i n  Angelegenheiten des § 1 1 0 A b s .  1 Buchstabe b d ie Vorschriften 

für das verwaltungsbehördl iche Finanzstrafverfahren.  
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(2 )  Einem Ersuchen um Einhaltung einer bestimmten vom österre ich ischen 

Verfahrensrecht abweichenden Vorgangsweise kann entsprochen werd e n .  wenn d iese 

mit den Grundsätzen des österreichischen Verfahrensrechtes vere inba r  ist. 

(3) Ohne Ersuchen dürfen Mitte i lungen gemacht werden über 

, . neue oder besonders gefähr l iche Methoden zur Begehung von Zuwiderhandlungen 

gegen Zol lvorschriften ;  

2 .  Verstecke i n  Beförderungsmitteln oder Behältnissen; 

3 .  Verfä lschung oder Nachahmung von im Zollverfahren verwendeten Urkunden,  

Stempeln und Nämlichkeitszeichen; 

4 .  Zuwiderhandlungen. d ie im Hinbl ick auf ihre wirtschaftl iche , humanitäre . soziale oder 

politische Bedeutung auch I nteressen der Republ ik  Österre ich  gefährden . 

insbesondere über Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit  Suchtgiften .  

Waffen , Munition . Sprengstoffen .  Kunstgegenständen od er A rchiva l ien . 

(4) Hat eine am Verfahren betei l igte Person ihren normalen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt im Anwendungsgebiet .  so ist sie vor Leistung der A mtshi lfe zu hören. es sei 

denn, daß die Mittei lung der Ö ffentl ichkeit zugängl iche Verhältnisse oder U m stände 

betrifft oder im H inbl ick auf d i e  wi rtschaftl iche . humanitäre . soz ia le  oder pol itische 

Bedeutung der Hi lfeleistung auch im I nteresse der Republ ik  Österreich gelegen ist oder 

deren Zweck durch die Anhörung in Frage gestellt wäre . 

( S )  Der Amtshilfeverkehr erfolgt d urch den Bundesminister für F inanzen.  m it  dessen 

Zustimmung auch unmitte lbar  d urch die ihm nachgeordneten Zol l behörden . w obei 

Ersuchen und Erledigungen über den Bundesminister für Finanzen zu senden sind . 

§ 1 1 4 . ( 1 )  Gegenstände. an denen Rechte der Republ ik  Österre ich  oder Rechte dritter 

Personen bestehen .  dürfen nur  m it dem Vorbehalt übersendet werden . d a ß  d iese Rechte 

unberührt bleiben.  Eine Ü bersendung ist unzulässig ,  wenn zu besorgen ist.  daß durch sie 

die Verfolgung oder die Verw i rkl ichung solcher Rechte vereitelt oder  unangemessen 

erschwert würde.  

(2 )  G egenstände .  i nsbesondere A kten dürfen nur übersendet werd e n .  wenn 

gewährleistet ist . daß s ie so ba ld wie mögl ich zurückgegeben werden.  Auf d ie  Rückgabe 

übersendeter Gegenstände kann verzichtet werden . wenn diese n icht mehr benötigt 

werden. 

(3) Gegenstände . insbesondere A kten d ürfen so lange nicht übersendet werd en .  als sie 

für e in im Inland anhängiges G erichts- oder Verwaltungsverfahren benötigt werden. 
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§ 1 1 5 . Die selbständige Vornahme von Erhebungen und Verfahrenshandlungen d urch 

Organe a usländischer Zoll behörden im Anwendungsgebiet ist unzulässig . D er 

Bundesminister für Finanzen kann jedoch den  O rganen der Zollverwaltung des  

ersuchenden Staates bei gesicherter G egenseitigkeit d ie Teilnahme an Erhebungen und 

Verfahrenshandlungen sowie Organen von a usländ ischen Zollverwaltungen und anderen 

am Verfahren betei l igten Personen und deren Rechtsbeiständen die Anwesenheit bei 

Amtshi l fehandlungen gestatten .  wenn dies zur  sachgemäßen Behand lung des Fal les 

oder zur sachgemäßen Erled igung des Ersuchens erforderlich ist .  D iese Personen können 

durch Stel lung von Ersuchen oder d urch Fragen  am Verfahren mitwirken. 

§ 1 1 6 . Für die d urch die Leistung von A mtshi lfe entstandenen Kosten für 

Sachverständige oder für auf Ersuchen einer ausländ ischen Zol lbehörde als Zeugen oder 

SaChverständige in  das Ausland entsendete Behördenorgane ist von der aus länd ischen 

Zol lbehörde Ersatz zu verlangen . Al le a nderen durch d ie  Leistung von Amtshi l fe 

entstandenen Kosten hat d ie Republ ik  Ö sterreich zu tragen . soweit Gegenseit ig keit 

gewährle istet ist. 

Unterabschnitt 3 

Volistrec kung shilfe 

§ 1 1 7 . ( 1 )  Amtshilfe zur Einhebung und zwangsweisen Einbringung (Vol lstreckung)  von 

Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben wird nur ge le istet nach Maßgabe 

a) vö lkerrechtl icher Vereinbarungen oder 

b) der  R ichtl inie des Rates ( 7 6/30S/EWG )  vom 1 5 . März 1 9 76 über d ie gegenseitige 

U nterstützung bei der Beitre ibung von Forderungen im Zusammenhang mit  

Maßnahmen . d ie  Bestandteil des Finanzierungssystems des Europäischen 

A usrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft sind . sowie von 

A bschöpfungen und Zöl len . ABlEG Nr .  L 73  vom 1 9 . 3 . 1 9 7 6 .  S . 1 S . 

( Beitre ibungsrichtl inie) . 

(2 )  I n  e inem Ersuchen an eine ausländische Zo l lbehörde ist. wenn einem g le ichartigen 

Ersuchen d ieser Behörde nicht entsprochen w erden könnte . auf das Fehlen der  

Gegenseitigkeit hinzuweisen. 

(3) Bed ingungen . die eine ausländische Zol lbehörde anläßlich der Gewährung von 

Amtshi l fe gestel lt hat. sind einzuhalten.  

(4) § 1 1 2 gi lt  für  d ie Vollstreckungs hi lfe s inngemäß. 
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§ " 8. ( 1 ) Die Vo l lstreckungshilfe wird anderen Mitg l iedstaaten nur nach Maßgabe 

tatsächl ich angewendeter Gegenseitigkeit geleistet . Sie gi lt auch für Forderungen i m  

Zusammenhang m it sonstigen Eingangs- oder Ausgangsabgaben sowie mit 

Nebenansprüche n  (Kosten und Zinsen) ,  die im Zusam menhang mit der Vol lstreckung 

solcher Forderungen stehen , und wird auf Geld strafen und Ge ldbußen, die von einer 

Zoll behörde wegen einer Zollzuwiderhandl ung e inzuheben sind , ausgedehnt , wenn der 

ersuchende Staat G egenrecht übt. 

(2) Die Abgabenexekutionsordnung gilt, soweit in d iesem Unterabschnitt nicht anders 

bestimmt ist. Im ü brigen sind die in der Beitreibungsrichtl inie getroffenen Bestimmungen 

unmittelbar anzuwenden.  

(3 )  Zuständige Behörden im Sinn des Artikels 3 der Be itreibungsrichtlinie sind d ie 

Finanz landesdirektionen. 

§ " 9. ( 1 ) Der a usländische Vollstreckungstitel ist von dem Hauptzol lamt, in  dessen 

Bereich d ie Vol l streckungshandlung zu setzen ist, mit  Bescheid anzuerkennen , wenn d ie  

Voraussetzungen d ieses Bundesgesetzes für  d ie  Vol lstreckung gegeben sind7 •  

(3 )  N ach Maßg a be des Artikels 229 ZK und des  § 7 8  kann d ie ersuchte Behörde ,  m it 

Zustimmung der  ersuchenden Behörde der Person ,  auf  d ie  sich das Ersuchen bezieht , 

eine sonstige Zah lungserle ichterung gewähren ,  sofern nicht d ie Voraussetzungen der  

Richtl i nie dafür gegeben sind , d ie  Unterstützung n icht zu gewähren. D ie  von der  

ersuchten Behörde wegen dieser Zahlungserle ichterung erhobenen Zinsen sind an den  

Staat zu überweisen,  in dem die ersuchende Behörde ihren S itz hat. An den  Staat,  i n  

dem die ersuchende Behörde ihren Sitz hat ,  s ind ferner ,  a l le  sonstigen Zinsen zu  

überweisen, d ie  gemäß den innerstaatl ichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 

Zahlungsverzug erhoben werden . 

7 Damit soll im Rahmen der durch die Vereinbarung oder d ie Richtl inie gestellten Grenzen der Rechtsschutz 
für den österreich ischen Betroffenen gesichert werden, der etwa auch einwenden könnte, die 
Anerkennung hätte deshalb nicht erfolgen dürfen, weil d ie  ersuchende Verwaltung nicht al le der i m  
ersuchenden Staat zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft hat. 
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H .  Inkrafttreten, Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 1 20 .  ( 1 )  (Verfassungsbestimmung ) l Dieses Bundesgesetz tritt g leichzeitig mit dem 

Vertrag über den Beitritt der Republ i k  Österreich zur Europäischen U nion in Kraft. 

(2 )  Gleichzeitig treten außer  Kraft: 

1 .  das Zol lgesetz 1 98 8 ,  BGBLNr .  644, in  der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBL Nr .532/ 1 9 9 3 ,  

2 .  das Wertzol lgesetz 1 98 0 ,  BGBL N r .  22 1 / 1 980.  i n  d e r  Fassung des Bundesgesetzes 

BGBL Nr. 377/ 1 9 8 9 ,  

3 .  das Taragesetz ,  BGBLNr .  1 30/1 9 5 5 .  in  der Fassung d e s  Bundesgesetzes BGBLNr.  

3 1 7/1 992,  

4 .  das Zolltarifgesetz 1 98 8 . BGBLNr .  1 5 5/ 1 9 8 7 ,  in  der Fassung d es Bundesgesetzes 

BGBLNr .692/ 1 9 9 1 . 

5 .  das Antidumpinggesetz 1 98 5 .  BGBL Nr. 97/1 98 5 .  in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBL N r. 6 6 3 / 1 9 8 7 ,  

6 .  das Bundesgesetz über zo l l rechtl iche Maßnahmen gegenüber  Staaten. Gebieten und 

Gebietsteilen . auf die d ie  Bestimmungen des GATT nicht angewendet werden. 

BGBLNr. 4 1 9/ 1 9 70.  

7 .  das  Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetz 1 98 4 ,  B G B I .  N r .  49 , in  der  Fassung des 

Bundesgesetzes BGB I .  Nr .  1 4/ 1 9 9 3 ,  

8 .  das Bundesgesetz über d i e  zo l l freie oder zoliermäßigte Einfuhr v o n  handwerklich 

hergestellten Waren zur Förderung der Handelsbeziehungen m it Entwicklungsländern. 

BGBL Nr.  94/1 9 7 2 ,  

samt den z u  diesen Bundesgesetzen jewei ls ergangenen Verordnungen. 

Diese Rechtsvorschriften b le iben aber auf a l le jene Fä l le  a nwend bar .  in denen der 

Vertrag über den Beitritt der Republ ik  Österreich zur Europäischen U nion die Anwendung 

des vor dem Beitritt geltenden Rechtes erlaubt und in d iesem A bschnitt nicht anderes 

bestimmt ist. 

(3 )  (Verfassungsbestimmung)  G leichzeitig tritt das I ntegrations-Durchführungsgesetz 

1 98 8 ,  BGBL Nr.  6 23 / 1 9 8 7 .  in der Fassung des Bundesgesetzes BGB I .Nr .  3 1 9/1 992 .  

samt den dazu ergangenen Verordnungen außer Kraft . D iese Rechtsvorschriften bleiben 

aber auf alle jene Fäl le  a nwendbar .  in denen der Vertrag über den  Beitritt der Republ i k  

Österreich zur Europä ischen Union die Anwendung d e s  v o r  dem Beitritt geltenden 

Rechtes erlaubt. 

1 Wegen der Verfassungsbestimmung des Abs.3 benötigt auch deren Inkrafttreten eine 
Verfassungsbestimmung 
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(4)  Der Bundeskanzler hat den Tag des I nkrafttretens nach Abs . 1  i m  B undesgesetzblatt 

kundzumachen. 

( S )  Bezugnahmen in anderen bundesgesetz l ichen Vorschriften a uf die in d e n  Abs.2 und 

3 bezeichneten Rechtsvorschriften oder auf darin geregelte Einr ichtungen oder 

Maßnahmen gelten als Bezugnahmen auf  das Zol lrecht ( §  1 Abs.  2 und § 2 A bs .  1 ) . 

S oweit in solchen anderen bundesgesetz l ichen Vorschriften a uf d ie  E infuhr oder Ausfuhr 

von Waren in das Zol lgebiet oder aus dem Zollgebiet oder die Verbringung von Waren in 

ein Zollverfahren bezug genommen wird , gi lt dies im Verkehr m it Gemeinschaftswaren 

als Bezugnahme auf ein Verbringen solcher Waren in das Anwendung sgebiet oder aus 

dem Anwendungsgebiet. 

(6 )  Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können schon vor se inem 

I nkrafttreten erlassen werden ,  dürfen a ber  frühestens gleichzeitig mit  den gesetzlichen 

Bestimmungen in Kraft treten. 

§ 1 21 .  Waren , die sich beim Beitritt2 im  freien Verkehr im Sinn d es Zo l lgesetzes 1 988 

befinden , gelten ab diesem Zeitpunkt a ls  Gemeinschaftswaren i m  S inn  des Artikels 4 

Nr .7  ZK.  

§ 1 22. ( 1 )  Wurde die Abfert igung von Waren zum freien Verkehr nach dem Zol lgesetz 

1 98 8  ordnungsgemäß beantragt oder l iegt der Zeitraum , für den e ine Sammelanmeldung 

nach dem Zol l  gesetz 1 9 88  a bzugeben ist . vor dem Beitritt und ist für d iese Waren die 

Zo l lschuld nicht vor dem Beitritt entstanden . so entsteht die Zol lschuld mit A blauf des 

Tages vor dem Beitritt und wird m it A blauf  der zustehenden Zahlungsfrist fä l l ig .  

(2 )  Für  eine Zol lschuld . die vor dem Beitritt entstanden und be im Beitritt noch nicht 

erloschen ist. gilt ab dem Beitritt das  Zo l l recht ( §  2 ) .3 

(3 )  Für eine Zollschuld im Sinn des Abs. 2 fal len Säumniszinsen für Säumniszeiträume 

nach dem Beitritt nur dann an ,  wenn für d iese Zollschuld vor dem Beitritt n och kein 

Säumniszuschlag gem . § 2 1 7 BAD verwirkt worden ist. 

2 Im Sinne dieses Bundesgestzes bedeutet " Beitritt" den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages über den 
Beitritt der Republ ik Österreich zur Europäischen Union 

3 Das heißt. daß bei fortdauernder oder eintretender Säumnis nach dem Beitritt Säumniszinsen nach Art.2 32 
ZK und nach § 80 zuerheben Sind und daß bei Zahlungserleichterungen. welche für solche 
Zol lschuiden nach dem Beitritt gewährt werden. die Bestimmungen des Art. 2 2 9  ZK und des § 7 8 
(über Kreditzinsen) anstelle des § 2 1 2 BAO anzuwenden sind . 
Nach Anhang VI, Nr.9 der Beitrittsakte i V m  § 1 20 Abs.2 wäre sonst das Zol iG 1 98 8  bzw. die BAD 
anzuwenden. 
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(4)  Wurde für eine Zol lschuld im Sinn des A b s . 2  eine Zahlungserleichterung nach § 2 1 2 

BAO gewährt, so  g i lt diese als andere Zah lungserleichterung nach Artikel 2 2 9  ZK 

weiter4 .  

§ 1 23. Besteht beim Beitritt für  Waren des freien Verkehrs eine 

Verwendungsverpfl ichtung nach § 41 des Zol lgesetzes 1 98 8 ,  so tritt an deren Ste l le  d ie 

im Zol l recht ( §  2 )  bei  einer vergleichbaren Zo l lbegünstigung vorgesehene solche 

Verpf l ichtungS, welche jedoch nur so lange besteht, a ls  die Verwendungsverpfl ichtung 

nach § 4 1  des Zo l l  gesetzes 1 988  gedauert hätte . 

§ 1 24. ( 1 )  Beim Beitritt gültige, nach dem Zol lgesetz 1 988 erteilte Bewi l l igungen 

gelten b is  zum A blauf ihrer Geltungsdauer , l ängstens jedoch ein Jahr  ab  dem Beitritt , für 

das entsprechende Verfahren im Sinn des Zo l l rechts ( §  2) weiter .  Bewi l l igungen nach § 

60 A bs . 8  des Zol lgesetzes 1 9 88 gelten jedoch nur nach Maßgabe der Arti kel  3 7 5  und 

376 ZK-DVO im gemeinschaftl ichen Versandverfahren weiter. 

(2) Soweit für e in  Verfahren nach dem Zo l lgesetz 1 98 8  keine besondere Bewi l l igung 

erforder l ich war,  g i lt  die zol lamtliche Bestät igung ( §  59 des Zol lgesetzes 1 98 8 )  a ls 

Bewi l l igung im S inn des Abs. 1 6  

(3 )  I m  Rahmen des Abs.  1 gelten Ausübungsbewi l l igungen für offene Lager auf  Vormerk­

rechnung als Lagerbewil l igungen für Zol lager  des Typs D im Sinn des Artike ls  5 0 4  

A bsatz 1 ZK-DVO. 

(4)  Im Rahmen des Abs. 1 gelten Bewi l l igu ngen für Zol lvergütungen ( §  4 5  des 

Zol lgesetzes 1 98 8 )  a ls  Bewil l igungen der a ktiven Veredelung im Sinn des Art ike ls  1 1 6 

ZK in  der  Form des Verfahrens der Zol lrückvergütung 7 •  

4 Damit fallen für  solche Zollschulden ab dem Beitritt keine StundungszJnsen mehr an ,  sondern Kreditzinsen 
nach § 7 8 . 

5 Ist im Zol lrecht keine vergleichbare VerpfliChtung vorgesehen, erlischt die Verwendungsverpfl ichtung nach 
§ 4 1  des Zoll gesetzes 1 9 88 mit dem Beitritt 

6 ZB für Waren, die sich bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in einem Vormerkverkehr befinden, für 
welchen nach § 6 8  Abs. 1 bis 3 des Zollgesetzes 1 98 8  keine Ausübungsbewiiligung erforderlich ist. 
Die Bestimmung ist analog auch für die Fälle heranzuziehen, in welchen es keine zol lamtliche 
Bestätigung gegeben hat, zB gilt für formlos a ls vorgemerkt geltende Beförderungsmittel (§ 93 Abs .7  
ZoI lG ) damit d ie Bewill igung zur vorübergehenden Verwendung a is  erteilt. 

7 Eine Ausfuhr der Veredelungserzeugnisse vor der Einfuhr der Ersatzwaren (der gleichen oder gleichartigen 
Waren) ist ab Beitritt wegen Art. 1 26 iVm A rt. 1 1 5 Abs. 1 Buchstabe b ZK allerdings nicht m ehr 
möglich. 
Eine Einfuhr zur aktiven Veredelung im Verfahren der Zollrückvergütung von Waren aufgrund einer 
weitergeltenden Bewilligung nach § 45 Zol iG kann ab  Beitritt zu keiner Zollfreiheit bei der Einfuhr 
wegen bereits vor Beitritt erfolgter Ausfuhr d er Veredelungserzeugnisse mehr führen. 
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( 5 )  Beim Beitritt gü ltige Bewil l igungen tür Zol lfre izonen i m  Sinn des § 1 73 des 

Zollgesetzes 1 9 8 8  g elten ein Jahr ab dem Beitritt als Bewi l l igungen für Frei lager im S inn 

der  Art . 1 6 6ft ZK w eiter .  

( 6) Unbeschadet des  Weitergeltens der Bewi l l igung s ind d ie  im Verfahren befindl ichen 

oder erst nach d e m  Beitritt in  das Verfahren übergeführten Waren nach Maßgabe des 

Abschnittes D entsprechend dem Zol lrecht ( §  2 )  z u  behandel n ,  sofern im § 1 27 A bs . 2  

zweiter Satz u n d  i m  § 1 30 Abs .3  nicht anderes besti m mt ist. 

(7) Im Rahmen d e s  Abs. 1 g i lt auch bei Anwendung v o n  Bewil l igungen nach § 1 7 5 

AbsA des Zol lgesetzes 1 9 88  die Regelung des Zah lungsa ufschubs nach § 7 7  d ieses 

Bundesgesetzes ,  w e nn die Zol lschuld nach dem Beitritt entsteht . 

( 8 )  Beim Beitritt g ültig e ,  nach den I nteg rationsabkommen im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 4 des 

Integrations-Durchführungsgesetzes 1 9 8 8  ertei lte Bewi l l igungen für ermächtigte 

Exporteure gelten b i s  zum Ablauf ihrer Geltungsdauer , l ängstens jedoch ein Jahr ab dem 

Beitritt, a ls Bew i l l i gungen für ermächtigte Exporteure nach den im Art .20 Abs . 3  

Buchstabe d ZK erwähnten Abkommen weiter. 

§ 1 25 .  ( 1 )  Waren ,  die sich beim Beitritt in einem Anweisungsverfahren befinden, gelten 

als in einem Versandverfahren im Sinn des Zol l rechts bef indl ich.  

(2) Die Ersatzpfl icht nach § 1 1 9 des Zol l  gesetzes 1 9 8 8  für e ine beim Beitritt noch n icht 

entstandene Zol lschuld endet für die in Abs. 1 genannten Waren; unbeschadet sonst iger 

Gründe für das E ntstehen der Zollschuld für solche Waren entsteht für den 

Hauptverpfl ichteten d ie  Zol lschuld nach Artikel 204 ZK so,  a ls  wäre er trotz einer 

Übergabe der Waren an einen Warenführer weiterhin n e ben d iesem und al lfäl l igen 

anderen betei l igten Personen zur Gestellung der Waren verpfl ichtet gebl ieben. 

§ 1 26.  ( 1 )  Ware n ,  die sich beim Beitr itt in  e inem Zol lager  oder offenen Lager auf 

Vormerkrechnung befinden , gelten als im Zol lagerverfahren im S inn des Zollrechts 

befindl ich. 

(2)  Die Ersatzpfl icht nach § 99 Abs .3  des Zol lgesetzes  1 98 8  für Waren, d ie sich beim 

Beitritt i n  e inem Zol lager befinden , endet, und d ie  bed ingte Zol lschuld für Waren,  die 

sich am Beitrittstag in  einem offenen Lager auf Vormerkrechnung befinden ,  erl ischt8; 

8 Damit fallen für solche in einem offenen Lager auf Vormerkrechnung befindliche Waren auch keine 
StundungszInsen an 
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unbeschadet sonstiger Gründe für das Entstehen der Zol l schuld e ntsteht in den Fäl len 

des Artikels 1 0 1 ZK für den I nhaber der Bewi l l igung die Zol lschu ld  nach Art ikel  204 ZK. 

(3) Zum Stichtag des Tages vor dem Beitritt ist eine Abmeldung nach § 97 des 

Zollgesetzes 1 9 8 8  a bzugebe n ,  auch wenn dies in der Ausübungsbewi l l igung nicht 

vorgesehen ist. 

§ 1 27. ( 1 ) Waren ,  d ie  s ich be im Beitritt in einem anderen E ingangsvormerkverkehr als 

einem offenen Lager auf Vormerkrechnung befinden , gelten je nach der Art des 

Vormerkverkehrs als im Verfahren der vorübergehenden  Verwe n dung oder im Verfahren 

der aktiven Veredelung im Sinn des Zol lrechts befind l ich .  

(2 )  D ie  bedingte Zol lschuld nach dem Zollgesetz 1 98 8  erl ischt für  d iese Waren9 ; 

unbeschadet sonstiger  Gründe für das Entstehen der Zol lschuld entsteht für den bisheri­

gen Vormerknehmer gegebenenfal ls die Zol lschuld nach Arti kel  204 ZK.  D ie  Arti kel 1 42 

und 1 43 ZK sind auf diese Waren nicht anzuwenden , wenn d ie  Rückbringung innerhalb 

einer vor dem Beitritt festgesetzten Rückbringungsfrist erfolgt . 

(3 )  Soweit für solche Waren e ine  Zollschuld nach dem Zol lkodex entsteht, gelten d iese 

Waren für die Berechnung der  Ausgleichszinsen als mit  dem Beitritt in das Verfahren der 

a ktiven Veredelung oder der vorübergehenden Verwendung überg eführt . 1 o  

(4) Beförderungsmittel ,  welche vor dem Beitritt als z u r  vorübergehenden Verwendung 

vorgemerkt galten ( §  93 A bs . 7  des Zollgesetzes 1 98 8 ) .  sich be im Beitritt noch im 

Anwendungsgebiet befinde n ,  ohne daß bis dahin die bedingt entstandene Zol lschuld 

unbedingt geworde n  ist,  und w elche aus dem zollrechtl ich fre ien  Verkehr der 

Gemeinschaft in der damal igen Zusammensetzung oder e ines a nd eren neue n I l  

Mitg l iedstaates unmittelbar i n  d a s  Anwendungsgebiet verbracht w orden s ind , werden 

mit dem Beitritt zu G emeinschaftswaren . 12 Die bedingte Zol lschuld nach dem Zollgesetz 

1 988 erl ischt tür sol che Ware n .  

§ 1 28. ( 1 )  Waren ,  f ü r  d ie  v o r  dem Beitritt d i e  Zol lbefreiung n a c h  § 34 A b s .  1 Z 1 des 

Zollgesetzes 1 98 8  gewährt w orden ist und welche sich beim Beitritt noch im 

9 Damit fal len für solche Waren, auch wenn später eine Zollschuld nach dem Zol lkodex entsteht, keine 
Stundungszinsen an .  

' 0  Damit laufen Ausgleichszinsen (siehe Art. 589 Abs.4 Buchstabe b und Art. 7 0 9  Abs.3 Buchstabe b ZK­
DVO) erst ab dem Beitritt; Stundungszinsen für den Zeitraum vorher fa l len keine an (wei l die bedingte 
Zoll schuld mit dem Beitritt erl ischt) .  

" Neue Mitgliedstaaten s ind die gleichzeitig mit  Österreich der Europäischen Union beigetretenen Staaten 
, 2 Ausnahme von Abs. l • wonach solche Waren sonst als im Verfahren der vorübergehenden Verwendung 

befindlich gälten. 
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Anwendungsgebiet befinden,  gelten a ls  im Verfahren der vorübergehenden Verwendung 

befindl ich .  

(2 )  Soweit für solche Waren e ine Zol lschuld nach dem Zoll kodex entsteht,  gelten d iese 

Waren für die Berechnung der Ausgleichszinsen als mit dem Beitritt in das  Verfahren der 

vorübergehenden Verwendung ü bergeführt . 1 3 

(3 )  S ind die im Abs . 1 genannten Waren jedoch aus dem zol lrechtl ich fre ien  Verkehr der 

Gemeinschaft in der damaligen Zusammensetzung oder eines anderen neuen 

Mitgl iedstaates unmittelbar 14  i n  das A nwendungsgebiet verbracht word e n ,  werden sie 

mit dem Beitritt zu Gemeinschaftswaren . Die Verwendungspflicht im S inne des § 4 1  

des Zol l  gesetzes 1 988 erlischt für solche Waren. 

§ 1 29. Wird für in § 1 2 1 genannte Waren 1 5  eine Zollrückvergütung a ufgrund einer nach 

§ 1 1 7  Abs.4 weitergeltenden Bewi l l igung der Zol lvergütung im S inn des § 45 des 

Zol l gesetzes 1 9 88  beantragt, so gelten d iese Waren als in der aktiven Veredelung 

befind l ich .  

§ 1 30 .  ( 1 )  Waren,  d ie  sich beim Beitritt i n  einem passiven Veredlungsverkehr im Sinn 

des Zol l  gesetzes 1 9 88 befinden ,  gelten a ls  in einem Verfahren der passiven Veredelung 

im S inn des Zollrechts ( §  2) befindl ich.  

(2 )  D ie  bedingte Zol lschuld 1 6  nach dem Zol lgesetz 1 988  erlischt für diese Waren.  

(3 )  D ie  Zol lbehandlung bei  der R ückbringung richtet s ich weiter nach dem Zol lgesetz 

1 98 8  und nach der al lfäl l igen Ausübungsbewil l igung , wenn die R ückbringung innerhalb 

einer vor dem Beitritt festgesetzten Rückbringungsfrist erfolgt. 

§ 1 3 1 .  ( 1 )  Waren,  die sich beim Beitritt in einem anderen Ausgangsvormerkverkehr als 

dem passiven Veredlungsverkehr befinden,  werden zu Nichtgemeinschaftswaren im Sinn 

des Artikels 4 Nr.  8 ZK. 

(2) D iese Waren können nach Maßgabe des Artikels 1 8 5 ZK als R ückwaren 

eingangsabgabenfrei zurückgebracht werden. D ie  Frist des Artikels 1 8 5 A bsatz 1 ZK 

1 3  Damit laufen Ausgleichszinsen (siehe Art. 5 8 9  Abs.4 Buchstabe b und Art. 709 Abs. 3 Buchstabe b ZK­
DVO) erst ab dem Beitritt. 

' 4 Darunter ist auch zu verstehen, wenn diese Waren nach dem Wechsel ihres zol lrechtlichen Status 
unmittelbar in das Anwendungsgebiet verbracht worden sind oder nach Verlassen des Zollgebietes der 
Gemeinschaft in der damaligen Zusammensetzung im Zuge einer Reisebewegung über ein Drittland 
nach Österreich verbracht worden sind. 

' 5 Gemeinschaftswaren, die vor dem Beitritt im freien Verkehr iSd Zol iG waren 
' 6 Bedingte Ausgangsabgabenschuld 
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beginnt mit  dem Beitritt zu laufen , darf a ber insgesamt die fünf jährige 

Rückbringungsfrist nach § 75 Abs. 2 des Zol lgesetzes 1 98 8 ,  gerechnet vom Tag der  

Abfert igung zum Ausgangsvormerkverkehr , n icht überschreiten.  

§ 1 32 .  ( 1 )  S ind Gemeinschaftswaren oder Waren aus  dem zol lrechtlich freien Verkehr 

eines a nderen neuen Mitgliedstaates vor dem Beitritt unmittelbar in das 

Anwendungsgebiet verbracht l7 worden und befinden sie sich beim Beitritt im 

Anwendungsgebiet noch in einem Zollverfahren ,  ausgenommen den im § 1 27 Abs .4 

genannten Fal l ,  oder  in einer Zollfreizone , so  s ind  sie be i  der  Überführung i n  den  

zol lrechtl ich freien Verkehr frei von Einfuhrabgabe n  z u  belassen , soweit auf s ie  ke ine  an 

e ine A usfuhr in e in  Drittland anknüpfende Gemeinschaftsmaßnahme angewandt w orden 

ist . 1 8 

(2 )  Wurde hinsichtl ich der in Abs. 1 genannten Waren eine ergänzende Vered lung ( §  8 9  

Abs . 5  d e s  Zol lgesetzes 1 988 )  vorgenommen , so i st A bs. 1 nicht anzuwenden.  

§ 1 33. Nach A blauf eines Jahres ab  dem Beitrittstag  ist d ie  Erlassung eines gesonderten 

Bescheides d urch d ie Abgabenbehörde erster I nstanz , mit dem eine Einfuhr- oder 

Ausfuhrabgabenbegünstigung oder ein Er laß h insichtl ich von Einfuhr- oder 

Ausfuhrabgaben,  d ie vor dem Beitritt entstanden sind , gewährt wird, nur zulässi g ,  w enn 

ein d iesbezügl icher Antrag vor Ablauf d ieses Jahres eingebracht worden ist. 

§ 1 34. ( 1 ) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit das Einschreiten von 

Sicherheitsbehörden oder Sicherheitsorganen des Bundes vorgesehen ist , der  

Bundesmin ister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für  F inanze n ,  im 

übrige n  der  Bundesminister für Finanzen betraut. 

( 2) Dem Bundesminister für Finanzen obl iegt a ußerdem die Vertretung Österreichs in 

al len das Zol l recht behandelnden Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Europäischen 

Union.  

1 7 Darunter ist auch zu  verstehen, wenn d ie  Gemeinschaftswaren nach dem Wechsel ihres zollrechtlichen 
Status unmittelbar in das Anwendungsgebiet verbracht oder im gemeinsamen Versandverfahren oder 
i m  Verfahren mit Carnet TIR oder Carnet AT A über ein Drittland in das Anwendungsgebiet verbracht 
worden sind. 

1 8  Bei der  Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr von Veredelungserzeugnissen, bei deren 
Herstellung auch Waren eingegangen sind, auf welche die i n  § 1 32 Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen zutreffen, sind auch diese In das Veredelungserzeugnis eingegangenen Waren (der 
vorübergehenden Einfuhr) von § 1 32 Abs. 1 umfaßt; daher wäre als Bemessungsgrundlage für das 
Veredelungserzeugms nur der Wert des Drittlandsvormaterials heranzuziehen. 

Bei der Überführung In den zollrechtlich freien Verkehr von U mwandlungserzeugnissen, bei deren Herstellung 
auch Waren eingegangen sind , auf welche die in  § 1 32 Abs. 1 genannten Voraussetzungen zutreffen, 
ist § 1 32 Abs. 1 ZoIlR-DG allerdings nicht anwendbar. 
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Erläuterungen 

A .  Allgemeiner Teil 

Entsprechend den Beitrittsakten wird unmittel ba r  beim Wirksamwerden des Beitritts 

Österre ichs zur Europäischen Union auch das Zol l recht der  Europäischen Gemeinschaft 

für Österreich w i rksa m .  Den wesentl ichen Teil des Zo l l rechts bi ldet derzeit die Verord­

nung (EWGI Nr .  29 1 3/9 2 des Rates über den Zoll kodex der Europäischen Gemeinschaft; 

diese Verordnung i st im A BI . EG Nr. L 203 kundgemacht.  

Da es sich um V erordnungsrecht handelt. wird es mit dem Wirksamwerden des Beitritts 

auch in Ö sterre ich  unmittel bar anwendbar und beda rf keiner innerstaatl ichen Rechtsset­

zung . Die Verordnung überläßt jedoch verschiedene Regelungen den Mitgl iedstaaten und 

dafür ist zur Erz ie lung einer verfassungskonformen Vol lz iehung d ie Erlassung entspre­

chender gesetz l icher  Vorschriften notwendig . Diese s ind Gegenstand des vorl iegenden 

Entwurfes. D ie  in  der Verordnung in das Ermessen der  Zo l lbehörden gestellten Maßnah­

men sol len hingegen generel l  im Rahmen des § 20 BAO nach B i l l igkeit und Zweckmä­

ßigkeit gesetzt w erden . 

Eine Aussage ü be r  d ie Kosten der Vollziehung kann n icht gemacht werden; einerseits 

wird der Anwen d ungsbereich zol lrechtl icher Vorschriften dadurch entscheidend verrin­

gert . daß Gemeinschaftswaren überhaupt keinem Zol lverfahren mehr unterl iegen .  ande­

rerseits muß damit gerechnet werden, daß die Vol lz iehung des Gemeinschaftsrechts in 

Bezug auf Nichtgemeinschaftswaren aufwendiger se in wird . a ls die Vollziehung des 

geltenden österre ichischen Zol lrechts . 

Generel l  kann a be r  festgehalten werden. daß a l le  nach dem derzeitigen österreichischen 

Zollrecht bestehenden vereinfachten Verfahren in  ihren w esentlichen Grundzügen beibe­

halten werden können.  

B .  Besonderer Teil 

Das Zol l recht w i rd so definiert. daß es grundsätzl ich auf a l le  Tätig keiten der Zol lbehör­

den im Zusam m enhang mit der Einfuhr- . Ausfuhr- und Durchfuhr von Waren anwendbar 

ist. 

Für das Bundesge biet (mit Ausnahme der derzeitigen Zo l lausschlußgebiete ) wird der 

Begriff " Anwendungsgebiet" verwendet. um eine k lare U nterscheidung zum Zollgebiet 

der Gemeinschaft zu haben. 

ZoIlR·OG/ErI/Stand: 2 4 . 5 . 1 99 4  

363/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)68 von 72

www.parlament.gv.at



Für die beiden Zol lausschlußgeb iete (J ungholz und Mittel berg ) w erden d ie  bestehenden 

Verträge auch tür den Zol lbere ich nicht völ l ig obsolet, wei l s innvol lerweise die derzeitige 

deutsche Verwaltungsstruktur tür die bei den Gemeinden aufrecht erhalten bleiben sollte. 

Die über die Definit ionen im Zol l  kodex hinausgehenden Begriffsbestimmungen sollen vor 

al lem auch dazu d ienen ,  die Unterschiede der Rechtssprache Ö sterreichs gegenüber der 

dem deutschsprac higen Gemeinschaftsrecht zugrundel iegenden d eutschen Rechtsspra­

che auszugleichen.  

Der  A bschnitt B enthält jene s pezifischen Regelungen betreffend d ie  Zol lverwaltung , d ie  

aus legistischen Ü berlegungen nicht in das A bgabenverwaltungsorganisationsgesetz 

Eingang finden können. Struktur und sachliche Zuständigkeiten so l len  aus 

systematischen Gründen außerhal b  des Zollrechts geregelt w erden .  D ie  einzelnen 

Bestimmungen des A bschnittes B sind inhaltl ich unverändert aus  dem geltenden 

Zollrecht übernommen. 

Der A bschnitt C übernimmt weitestgehend unverändert d ie  geltenden Bestimmungen 

über die a l lgemeine und die besondere Zollaufsicht. Besonders i st nur darauf hinzuwei­

sen, daß 

- Gemeinschaftswaren im Verkehr über die österreichischen Grenzen dann der zol lamt­

l ichen Ü berwachung unter l iegen sol len ,  wenn ein behördl iches Einschreiten mit Bezug 

auf diese Waren notwendig i st ,  

- die Befugnis zur Anhaltung und Durchsuchung von Personen und Beförderungsmitteln 

in Ü bereinstimmung mit g le ichartigen Vorschriften anderer Mitg l iedstaaten grundsätz­

lich auf das gesamte österreichische Gebiet ausgedehnt werd e n  sol l ,  wenn auch 

nicht die Absicht besteht, t lächendeckend ungezielte Kontro l len vorzunehmen, 
- die Zol lbehörden und Zol l  organe verstärkt in die Ü berwachung von Verboten und 

Beschränkungen sowie auch in die Verfolgung diesbezügl icher Zuwiderhandlungen 

eingebunden werden sol l en ,  um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden .  

Der  A bschnitt D enthält unter jeweil iger Bezugnahme auf Bestim mungen des Zoll kodex 

jene eingangs erwähnten Bestimmungen,  die der Regelung durch d ie  Mitg l iedstaaten 

überlassen bleiben. S oweit es s ich dabei um Zuständigkeitsregelungen handelt, sol l  

grundsätzlich entweder die m it einer Anmeldung befaßte Zol lste l le  oder a ber das Haupt­

zollamt zuständig sein,  wobei  auf d ie A bsicht hinzuweisen ist,  gewisse A ufgaben der 

Hauptzol lämter auf Zol lstel len  ihres Bereiches auslagern zu können;  d ie in d iesem 

Zusammenhang mehrfach erwähnten vereinfachten Verfahren s ind in der Durchfüh­

rungsverordnung N r .  2454/9 2 der  Kommission zum Zol l  kodex (AB lEG Nr .  L 253 vom 

1 1 . Oktober 1 99 3 )  geregelt. I m  übrigen wurde bei der A bfassung d ieses A bschnittes 
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getrachtet , nur dort in bestehende Regelungen einzugreifen ,  wo dies durch d a s  

Gemeinschaftsrecht geboten ist. 

E ine inhaltl ich wesentliche A bweichung würde sich bei dem an die Ste l le  d e r  bisherigen 

Nachhineinzahlung tretenden Zahlungsaufschub ergeben,  wo nach dem Entwurf eine 

e inmal ige Fäl l igkeit pro Monat statt der bisherigen täglichen Fäl l igkeiten g e lten sol l .  

Gerade im Bereich des Zahlungsaufschubs muß wegen der zwingenden S icherheitslei­

stung für die zu jedem Zeitpunkt a ushaftenden Abgaben vor a l lem für d i e  S peditions­

wirtschaft mit einer Verteuerung gerechnet w erden, die aber wegen zwingenden 

Gemeinschaftsrechts nicht vermieden werden kann , wenn es nicht noch ge l ingt,  bi l l igere 

Formen der Sicherheit a ls d ie Bankgarantie zugängl ich zu machen .  

E ine weitere wesentliche Änderung l iegt in  den verschiedenen Regeln der  Verzinsung , 

w o  d ie Stundungszinsen der BAO nicht den gemeinschaftl ichen Vorgaben entsprechen 

würden ;  es sollen daher dort , w o  d ies nach Gemeinschaftsrecht zu lässig ist .  näml ich für 

d i e  Kreditzinsen bei Zahlungserle ichterungen,  die von der Kommission für d i e  Fäl le der 

Überführung von Waren aus der  a ktiven Veredelung oder der vorübergehenden Verwen­

dung in den freien Verkehr bestim mten Sätze der Ausgleichszinsen herangezogen 

werde n ,  im Säumnisfa l l  aber,  wo der Zinssatz nicht unter den ü bl ichen Kred itzinsen 

l iegen d arf, ein um 2 % über d e m  Ausgle ichszinsensatz l iegender Satz. D i e  von der 

Behörde im Rahmen des Art ikels 241 ZK zu zahlenden Zinsen sol len g le ichfa l ls  den 

Ausgleichszinsen entsprechen. 

Der A bschnitt E tri fft in  Bezug auf  d ie  Befre iungsverordnung (siehe § 1 Abs. 2 Nr.  3 )  die 

zur Durchführung oder Ergänzung notwendigen Bestimmungen. Dabei  wird dem System 

des d erzeitigen § 29 ZoliG gefolgt und 

- e in a utomatischer Eintritt der  Zol l befre iung ( §  87 Abs.  4) ,  

- e ine Entscheidung bei Behand lung der  Anmeldung ( §  87 Abs.  1 Nr .  2 ) '  

- e ine gesonderte Entscheidung in  Form e ines Grundlagenbescheides ( §  8 7  A bs .  1 N r .  1 )  

vorgesehen. Wegen des Umfanges und der  zu erwartenden Änderungen der  Befreiungs­

verordnung sol len a ber die Fä l le ,  in denen ein Grundlagenbescheid a l lgemein verlangt 

wird , m it Verordnung bestimmt werden .  

Da d ie  Befreiungsverordnung in  vie len Fä l len d ie  Zoll befreiung auf  zugelassene oder 

ermächtigte Personen oder E inr ichtungen beschränkt , muß eine d iesbezüg l iche 

ergänzende Regelung getroffen werden , d ie einen möglichst umfassenden Zugang zu 

diesen Zol lbefreiungen gewährle istet. Die den Mitgl iedstaaten überlassene Regelung der 

Zol lbefreiung für 

- D i plomatengut, Konsulargut und sonstige Waren für ausländische D ienststel len , 
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- Bordvorräte und Tre ib- und Schmierstoffe 

sowie I nhalt  und D a uer der Verwendungspfl icht so l len in Ü bereinstimmung mit  dem 

geltenden Recht getroffen werden. 

I n  Durchführung der  Zol l befreiungsverordnung ist eine Regelung für die Reisefreigrenzen 

im bisherigen kleinen Grenzverkehr zu treffe n ,  wo nur hinsichtl ich der örtl ichen 

Umschre ibung e ine dem Gemeinschaftsrecht entsprechende A bweichung vom bisheri­

gen Recht n otwendig ist.  I n  Ü bereinstimmung mit  der Regelung in Deutschland so l len 

D ienstnehmer von Beförderungsunternehm e n ,  d ie  berufl ich regelmäßig - m indestens 

einma l  m onatl ich - d ie Zol lgrenze überschreiten den im " kleinen Grenzverkehr" reisenden 

Personen g l eichgestellt werden. 

Der A bschnitt F regelt neben den auch derzeit im Zol lgesetz geregelten Kosten 

( Kommissionsgebühren ,  Personalkosten,  Verwaltungsabgaben und Barauslagenersätze )  

auch d ie  a nderen bei  Anwendung des Zoll rechts anfal lenden Nebenansprüche , i ns beson­

dere d ie  A bgabenerhöhungen , wie sie derzeit im  § 1 7 2 Abs .  5 Zol iG vorgesehen sind . 

Der A bschnitt G übernimmt inhaltl ich unverändert aus  dem geltenden Zol lgesetz d ie  

Regelungen ü ber  d ie  zwischenstaatliche A mtshil fe ,  berücksichtigt dabei a ber das  

zwischen den Mitg l iedstaaten geltende gemeinschaftl iche Amtshi l ferecht. D a neben ist 

auf die d urch eine R ichtl inie des Rates geregelte Vo l lstreckung im Verkehr zwischen den 

Mitgl iedstaaten Bedacht zu nehmen. Da es sich hier nicht um eine Verordnung , sondern 

um eine R ichtl in ie  handelt, bedarf die E inbringungshi l fe einer einzelstaatl ichen 

Rechtsumsetzung . I n  Anlehnung an die Vorgang sweise in Deutschland wird davon 

abgesehen ,  den g esamten Wortlaut der R ichtl in ie  i n  einen autonomen Gesetzgebungsakt 

umzuformen;  der  Entwurf beschränkt sich v ie lmehr darauf, die R ichtl inie a ls  G a nzes zum 

Bestandtei l  des ästerreichischen Rechts zu machen und s ie  nur  dort durch 

Bestim mungen im A bschnitt G zu ergänzen ,  wo d ies n otwendig ist ,  weil d ie  R icht l in ie 

gewisse Regelungen unterläßt. 

Der A bschnitt H tri fft in Ergänzung des Anhanges VI der Beitrittsakte Ü bergangsrege­

lungen,  die eine problemlose A bwicklung der Zo l lgeschäfte ermögl ichen so l len .  Er  geht 

dabei vom Grundsatz der einjährigen Weiterge ltung von zol l rechtlichen Bewi l l igungen 

aus und konkret is iert diesen Grundsatz nach Maßgabe des geltenden und des gemein­

schaft l ichen Zo l l rechts. Außerdem trifft er Regelungen,  damit  aus dem freien Verkehr  

der  bisherigen Gemeinschaft oder der  anderen neuen Mitg l iedstaaten nach Ö sterreich 

verbrachte und noch in einem Zollverfahren befind l iche Waren hier  mögl ichst e infach in  

den  freien Verkehr übergeführt werden können und  s o  (wieder) zu  Gemeinschaftswaren 

werden.  
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Bei der Außerkraftsetzung bisherigen Rechts beschrän kt sich der  Entwurf auf jene 

Gesetze,  d ie im R a hmen des gemeinschaftl ichen Zol l rechts nicht mehr vollzogen werden 

könnten ;  andere d e m  Gemeinschaftsrecht nicht entsprechende Gesetze sol len mit 

inhaltlich passenden Rechtssetzungsakten beseitigt oder vom G emeinschaftsrecht 

verdrängt werd e n .  
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